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Vorwor t 

Der Flughafen Frankfurt bedeutet für die Metropolregion Frank-

furt/Rhei nMain Wirtschaftswachstum, Arbeitsplatzgarantie und kul-

turelle Vernetzung. Der Standort Frankfurt belastet jedoch auch 

Mensch und Umwelt in erheblichem Maße. Hier gilt es einen Aus-

gleich zwischen der wirtschaftlichen Bedeutung des internationalen 

Drehkreuzes und den steigenden Mobilitätsbedürfnissen auf der einen Seite sowie dem 

Schutz der Bevölkerung vor Lärm auf der anderen Seite  zu schaffen. 

Dieser Lärmaktionsplan schreibt den Lärmaktionsplan  Hessen Teilplan Verkehrsflughafen 

Frankfurt Main aus dem Jahr 2022 (3. Runde) fort. Grundlage für die Überarbeitung dieses 

Plans sind neben den Eingaben aus der Öffentlichkeitsbeteiligung auch die Ergebnisse 

der neuen Lärmkartierung 2022. Die Lärmkartierung ist ein wichtiges Instrument, um 

Lärmbelastungen großflächig  darzustellen und Lärmschwerpunkte zu ermitteln. Seit 2022 

werden alle Lärmkarten in der EU nach neuen, einheitlichen Berechnungsverfahren er-

stellt, damit die Ergebnisse zwischen den Mitgliedstaaten vergleichbar sind. Deshalb sind 

die neuen Lärmkarten nich t mit den Lärmkarten aus dem Jahr 2017 vergleichbar , auf dem 

die Lärmaktionsplanung der 3. Runde basierte . Vielerorts werden jetzt deutlich mehr lärm-

belastete Menschen ausgewiesen - obwohl sich die Lärmsituation am Flughafen Frankfurt 

Main zwischenzeitlich  nicht wesentlich geändert  hat und sogar  Lärmschutzmaßnahmen er-

griffen wurden.   

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung der Lärmminderungsmaßnahmen, die 

seit 2022 umgesetzt werden konnten, sowie solcher Maßnahmen, die  in der Prüfung oder 

in mitte lfristiger Planung sind. Zudem wurden neue Vorschläge zur Verbesserung der 

Lärmsituation für die Wohnbevölkerung benannt. Der jeweilige Umsetzungsstand  aller 

Maßnahmen wurde farblich differenziert in einer Übersichtstabelle abgebildet.  

Als eine im letzten  Plan angestoßene und jetzt umgesetzte Maßnahme, die zur Verbesse-

rung der Lärmsituation beitragen soll, zählt beispielsweise die neue Entgeltordnung der 

Fraport AG, die in stärkerem Maße lärmarme Flugzeugtypen begünstigt. Dies begrüße ich 

im Sinne einer pe rspektivischen Lärmminderung für die Anwohnerinnen und Anwohner. 

Weitere Maßnahmen, die zur Reduzierung des Fluglärms vorgeschlagen wurden, sind in 

Prüfung. Wegen der kurzen Zeitspanne für die aktuelle Fortschreibung des Lärmaktions-

plans Flughafen (3. Runde) vom April 2022, können jedoch in der vorliegenden Fortschrei-

bung  noch keine konkreten Prüfergebnisse abgebildet werden.  

Auch nach der Veröffentlichung dieses Plans  werden die aufgezeigten Maßnahmen  von 

meiner Behörde weiter begleitet und damit eine kon tinuierliche Entwicklung der Lärmmin-

derung gewährleistet sein . Unser Ziel ist es, eine Erhöhung der Lebensqualität im Umfeld 

des Flughafens Frankfurt zu erreichen und dem Wirtschaftsstandort gerecht zu werden.  

 

 

Prof. Dr. habil. Hilligardt   

Regierungspräsident  
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1 Impressum  

 

Für die Lärmaktionspla nung Verkehrsflughafen Frankfurt Main zuständige Behörde : 

Regierungspräsidium  Darmstadt  

Abteilung  Regionalplanung,  Bauwesen, Wirtschaft,  Verkehr 

Dezernat III 33.3 - Luft- und Güterkraftverkehr, Lärmschutz - 

Luisenplatz 2 

64278 Darmstadt  

Tel.: +49(6151)  12 0 

Fax: +49(6151)  12 6347 

E-Mail:  poststelle@rpda.hessen.de   

Internet:  www.rp -darmstadt.hessen.de  

 

mailto:poststelle@rpda.hessen.de
http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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2 Überblick  

2.1  Hintergrund  

Ziel der Lärmaktionsplanung ist den Umgebungslärm  gering zu halten bzw.  zu reduzieren. 

Umgebungslärm umfasst den Lärm ausgehend von  Verkehr und Industrie . In diesem Plan 

wird ausschließlich der Lärm ausgehend vom Verkehrsflughafen Frankfurt Main  betrachtet.  

Neben dem Lärmaktionsplan Verkehrsflughafen Frankfurt Main  gibt es in Südhes sen den 

Teilplan  ÀK]_a]jmf_kZ]rajc =YjeklY\l EYf\cj]ak]´ eal \]e L[`o]jhmfcl LljY}]fn]jc]`jk)

lärm sowie de n M]adhdYf À;Yddmf_kjŅme] =YjeklY\l( ?jYfc^mjl Y*F*( Hanau, Offenbach a.M. 

mf\ Pa]kZY\]f´( eal \]e L[`o]jhmfcl LljY}]fn]jc]`j( L[`a]f]fn]jc]`j mf\ @]dŅf\] ^ĉj 

industrielle Tätigkeiten.  

Dieser Lärmaktionsp lan schreibt den bestehenden Lärmaktionsplan Teilplan Verkehrsflug-

hafen Frankfurt Main vom 11. April 2022  fort . Hier wird der von Großflughäfen (>  50.000 

Flugbewegungen pro Jahr) ausgehende Fluglärm betrachtet.  

Der Lärmaktionsplan umfasst  nicht den von re gionalen Flugplätzen oder Verkehrslande-

plätzen wie der Flugplatz Frankfurt -Egelsbach ausgehenden Lärm .  

Der aktuelle Lärmaktionsplan berücksichtigt die im Rahmen der 1. und 2. Öffentlichkeits-

beteiligung  eingegangen Vorschläge.  

Bis September 2024 (4.  Runde) sind die bestehende n Lärmaktionspläne (LAP) zu überprü-

fen und erforderlichenfalls zu überarbeiten. Die nächste Überprüfung erfolgt auf Basis der 

Lärmkartierung 2027 und hat bis zum  18. Juli 2029 zu erfolgen . Die Aufgabe der Überprü-

fung und Überarbeitung des LAP, Teilplan Verkehrsflughafen Frankfurt Main 3.  Runde, hat 

das Regierungspräsidium Darmstadt. Zusammen mit den Ergebnissen der aktuellen Lärm-

kartierung für den Verkehrsflughafen Frankfurt Main bi ldet der Lärmaktionsplan der 

3. Runde die Grundlage für  die Fortschreibung der Lärmaktionsplanung für den Verkehrs-

flughafen Frankfurt Main. In Hessen ist der Verkehrsflughafen Frankfurt Main der einzige 

Großflughafen (>  50.000 Flugbewegungen pro Jahr). Er wird im Dokument abgekürzt 

¿Flughafen Frankfurt Main ' genannt.  

Die Überprüfung konzentriert sich auf die Entwicklung der Belastetenzahlen, Änderungen 

in der Lärmsituation und in der Bewertung von Lärmproblemen. Die Fort schreibung kon-

zentriert sich darüber hinaus in der Analyse und Darstellung der Maßnahmenumsetzung 

und langfristiger Strategien. Aa]jYm^ o]ak]f Ym[` \a] ¿E:B1-Hinweise zur Lärmaktionspla-

fmf_¶ af \]j \jall]f :clmYdaka]jmf_ `af2. Der Lärmaktionsplan wird ko ntinuierlich fortge-

schrieben.  

Die Lärmkartierung ist Bestandteil des Lärmaktionsplans und  wurde vom  Hessischen Lan-

desamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) im Jahr 2022, mit Flugdaten 

des Jahres 2019, erstellt .  

 
1 LAI = Bund/ Länder -Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz 

2 LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung, dritte Aktualisierung, Stand 19.09.2022, Kap. 4 Überprüfung von Lärm-

aktionsplänen  
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Die langfristigen Auswirkungen aktueller Ereignisse oder politischer Entscheidungen auf 

das Lärmgeschehen am Flughafen  Frankfurt Main  können im Lärmaktionsplan aufgrund 

der  damit einhergehenden  Dynamik nur angerissen werden.  

2.2  Zusammenfassung  

In der nun vorliegenden Fortschreibung des Lärmaktionsplans Verkehrsflughafen Frank-
furt Main werden im Wesentlichen die bereits bestehenden sehr umfangreichen Maßnah-
men zum Fluglärmschutz fortgeschrieben und der Stand noch offene r Maßnahmenvor-
schläge dargestellt.  Eine wichtige Maßnahme, die seit dem letzten LAP umgesetzt wurde, 
ist das vom Hessischen Landtag beschlossene Fluglärmkommissionsgesetz, das erstmals 
deutschlandweit die Arbeitsfähigkeit und Unabhängigkeit einer Fluglärmkommission lan-
desgesetzlich absichert. Da der vorliegende Teilplan nur einen kurzen zeitlichen Abstand 
zum Teilplan der 3. Runde aufweist, sind ansonsten überwiegend die  Weiterentwicklun-
gen bestehender Maßnahmen als gänzliche Neuerungen aktiver Schallschutzmaßnahmen 
enthalten.  Hervorzuheben sind hier beispielsweise die Weiterentwicklung der Entgeltord-
nung sowie die Prüfung des Abbaus von Nutzungsrestriktionen auf der Südumfliegung für 
2-strahlige Heavies. Neben der Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf umweltfreundli-
chere Verkehrsträger werden die Prüfung der Einführung eines Nachtschutzziels inkl. Dar-
stellung der hierfür notwendigen Maßnahmen sowie die Prüfung der Einführung eines auf 
den Flughafen Frankfurt Main angepassten Fly Quiet Programms als langfristige Ziele vor-
gestell t. 
Aufgrund de r europarechtlich geregelten Zeitpunkte für die Vorlage des LAP können 

mehrere aktuelle Untersuchungen zur zukünftigen Lärmbelastung, ergänzenden Minde-

rungszielen und Maßnahmen in diesem LAP nicht mehr berücksichtigt werden, sondern 

werden vo raussichtlich im darauffolgenden Plan aufgegriffen. Dies betrifft zum Beispiel 

den mehrjährigen  Prozess zur Neufestlegung des Lärmschutzbereichs und damit einher-

gehend umfangreichen Untersuchungen zu den zu erwartenden zukünftigen Lärmauswir-

kungen durch de n Flughafen Frankfurt  Main. Auch mögliche Ergebnisse der i m Forum 

Flughafen und Region vorgesehenen  ;]Ym^ljY_mf_ ]af]j ÀIgl]fraYdklm\a] :clan]j L[`Ydd)

k[`mlr ^ĉj \]f ?dm_`Y^]f ?jYfc^mjl´ können erst im nächsten Lärmaktionsplan aufgegriffen 

werden.  

 Priorisi erung von Maßnahmen (s. Kapitel 12.2.2 )  

Es sind für eine prioritäre Umsetzung folgende Maßnahmen vorgesehen:  

¶ Weiterentwicklung der Entgeltordnung  

¶ Abbau von Nutzungsrestriktionen auf der Südumfliegung für 2 -strahige Heavies 

¶ Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf umweltfreundlichere V erkehrsträger  durch 

Kooperation zwischen Airlines und anderen Verkehrsträgern  

¶ Prüfung der Einführung eines Nachtschutzziels  

¶ Prüfung der Einführung eines Fly Quiet Programms  

 Inhaltliche Änderungen  

Gegenüber dem LAP der 3.  Runde sich ergebende Änderungen sind mit einem durchge-

henden senkrechten Strich am Rande des Textes gekennzeichnet  (vgl. bspw. diesen Ab-

satz). 
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Maßnahmen  aus dem LAP der 3.  Runde, die sich bereits im Regelbetrieb befinden  (vgl. 

Kapitel 12.3.1), werden in der 4.  Runde des Lärmaktionsplans, Teilplan Verkehrsflughafen 

Frankfurt Main , nicht erneut detailliert dargestellt , sondern nur aufgelistet . Weiterhin befin-

den sich diese Maßnahmen jedoch in der Gesamtübersicht in  Tabelle 22 und werden um 

neue Lärmschutzmaßnahmen , die in den Regelbetrieb übergehen, fortlaufend ergänzt.   
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3 Rechtlicher Hintergrund , nationale Umsetzung  und 
Akteure  

3.1  Rechtsgrundlagen der Lärmminderungsplanung  

 Allgemein  

Die Lärmaktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU -Umgebungslärmrichtlinie 

2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie) und deren Umsetzung in deutsches Recht in 

§§ 47 a-f des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG). 

Zielsetzung der Umgebungslärmrichtlinie, sowie der Vorschriften d er §§ 47 a-f BImSchG 

ist  

- die Ermittlung der Belastung der Bevölkerung durch Umgebungslärm anhand von euro-

päisch einheitlichen Bewertungsmethoden,  

- die Information der Öffentlichkeit über diese Lärmbelas tung,  sowie 

- eine Lärmminderungsplanung um etwaige Auswirkungen zu verhindern und zu mindern.  

Die Lärmminderungsplanung umfasst die Lärmkartierung und die Lärmaktionsplanung.  

Der vorliegende Lär maktionsplan unterliegt keiner S trategischen Umweltprüfung . Der 

Lärmaktionsplan setzt  keinen Rahmen für die Entscheidung über die Zulässigkeit von (an-

deren) Vorhaben und auch die enthaltenen Maßnahmen und Festlegungen haben voraus-

sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen.  

Die Lärmkartierung und die Lärmaktionsp lanung sind spätestens alle fünf Jahre zu über-

prüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten.  

 Lärmkartierung  

Die Grundlage von Lärmaktionsplänen bilden Lärmkarten. Die Vorgaben für die Durchfüh-

rung der Lärmkartierung ergeben sich aus der europäischen Umge bungslärmrichtlinie 

2002/49/EG und der nationalen Umsetzung in § 4 c BImSchG sowie der Verordnu ng über 

die Lärmkartierung (34.  BImSchV). 

Demnach sind für Großflughäfen Lärmkarten auf Grundlage des in §  5 der 34.  BImSchV 

festgelegten Berechnungsverfahrens z u erstellen. Die Kartierung des Fluglärms erfolgte 

bis zum CY`j .,-3 Ym^ @jmf\dY_] \]j ÀOgjdŅm^a_]f ;]j][`fmf_ke]l`g\] ^ĉj \]f Ne_])

bungslärm an Flugplätzen (VBUF) ² Anleitung zur Berechnung (VBUF -:r;&´*   

Das Ziel der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist, die Da ten- und Rechengrundlagen in Europa 

zu harmonisieren, allerdings waren in der bisherigen Übergangszeit die Rechengrundla-

gen durchaus in den verschiedenen nationa len Umsetzungen unterschiedlich.  

Ab dem Jahr 2022 ist die EU -einheitliche Berechnungsmethode fü r den Umgebungslärm 

an Flugplätzen (BUF) anzuwenden.  Weitere Informationen des neuen Berechnungsverfah-

rens werden im Kapitel 5.2.2 (Lärmkartierung nach BUF von 2022 ) dargestellt.  

Dabei gilt,  dass die Lärmminderungsplanung  lediglich Großflughäfen mit mehr als 50.000 

Flugbewegungen (Starts und Landungen) pro Jahr betrachte t. In Hessen trifft dies nur auf 

den Flughafen Frankfurt Main zu. Kleinere (Sport -)Flugplätze, wie bspw. im benachbarten 
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Egelsbach finden keine Berücksichtigung, auch nicht hinsichtlich der Überlagerung des 

regionalen Flugverkehrs mit dem des international en Flugverkehrs aus Frankfurt Main . 

Sofern der Betrachtungsbereich der Lärm minderung splanung über die Landesgrenze hin-

ausgeht, so wird auch diese Region mitbetrachtet. Mit der  Einführung der neuen Berech-

nungsmethode BUF 3 vergrößerte sich der kartierte Ber eich rechnerisch und erstreckt sich 

nun auch auf Teile von Rheinland -Pfalz. 

Diese kartierten Bereiche sind ebenso im Lärmviewer Hessen des HLNUG dargestellt, ob-

wohl die formale Zuständigkeit nicht in Hessen liegt.  

 Lärmaktionsplanung  

Die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden (§  47 e BImSchG) ha-

ben Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen ge-

regelt werden  (§ 47 d BImSchG). Für die Aufstellung und Fortschreibung des Lärmaktions-

plans Hessen für den Flughaf en Frankfurt Main ist das Regierungspräsidium Darmstadt zu-

ständig. 4 

Die Mindestanforderungen an die Lärmaktionspläne sind in der Anlage  V der Umge-

bungslärmrichtlinie  definiert (§ 47 d Abs. 2 BImSchG): Neben der Bestandsaufnahme der 

Lärmbelastung dient der  Lärmaktionsplan der  Darstellung der  bereits vorhandenen Maß-

nahmen zur Lärmminde rung und der für die nächsten 5  Jahre geplanten Maßnahmen. 

Eine konkrete, auf die Erreichung eines fe stgelegten Ergebnisses bezogene  Handlungs-

pflicht ist gesetzlich nicht vorge geben 5, ebenso wenig wie ein eigener Man agementan-

satz. 

Bei der Durchführung der Lärmaktionsplanung wie auch bei der Beurteilung von Minde-

rungsmaßnahmen werden  die Hinweise der LAI zur Lärmaktionsplanung berücksichtigt .6 

Ein Lärmaktionsplan ist ein verwaltungsinternes Instrument, das gegenüber anderen Be-

hörden eine Anstoßfunktion begründet, nicht aber Dritte bindet.  Das heißt, im Lärmakti-

onsplan können Forderungen gegenüber Dritten, die keine Fachbehörden sind (wie z. B. 

die Fraport  AG oder die Luftve rkehrsgesellschaften), nicht festgelegt werden. Allerdings 

können diese Adressaten die Forderungen natürlich auf freiwilliger Basis  umsetzen.  

Der LAP stellt zudem keine selbstständige Rechtsgrundlage für Lärmminderungsmaßnah-

men dar. Er erweist sich weder als Verwaltungsvorschrift noch als Rechtsnorm noch auch 

fmj Ydk Àj][`lkfgjeŅ`fda[`´( o]ad ]j o]\]j \Yk O]j`Ņdlfak roak[`]f O]joYdlmf_ mf\ ;ĉj_]j 

unmittelbar verbindlich regelt noch eine unmittelbare rechtliche Außenwirkung entfaltet. 7 

Dieser Rechtscharakter des LAP fußt nicht auf einer Entscheidung des Landes Hessen, son-

dern er ergibt sich aus den bestehenden Rechtsvorschriften des Bundes und der EU. Nur 

 
3 Berechnungsmethode für die Berechnung von Umgebungslärm an Flugplätzen  

4 § 1 Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung  

5 BVerwG, Urt. v. 28.11.2019 - 7 C 2.18 -  

6LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung ² Dritte  Aktualisierung, LAI ² AG Lärmaktionsplanung, in der Fassung 

vom 19.09.2022 . 

7 Schulze-Fielitz, in: Führ, GK-BImSchG, § 47 d Rn. 59 f. 
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wenn das Bundesimmissionsschutzgesetz oder die EU -Umgebungslärmrichtlinie entspre-

chend geändert würden,  wäre eine weitergehende Rechtswirkung möglich.  

Eine Klagebefugnis eines Lärmbetroffenen für eine Klage gegen einen Lärmaktionsplan 

besteht nicht. 8 

Ein Lärmaktionsplan ist nach § 47 d Abs. 2 BImSchG daher im Wesentlichen auf die Doku-

mentation und Darstell ung der aktuellen  Lärmbelastungen einschließlich der vorhande-

nen und geplanten  Lärmminderungsmaßnahmen sowie der langfristigen Strategie be-

grenzt  (siehe Kapitel 12). 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung  wurde der Wunsch nach einer aktiveren und 

rechtlich verbind licheren Arbeitsweise der Lärmaktionsplanung ge äußert. Wie zuvor be-

reits ausgeführt, ist dies vom Bundesgesetzgeber aktuell nicht vorgesehen . Das Land Hes-

sen ist an diese Vorgaben gebunden.  

Der Geltungsbereich der Lärmaktionsplanung (vgl. Artikel  2 Abs. 2 der EU-Umgebungs-

lärmrichtlinie 2002/49/EG ) umfasst den Schutz möglichst vieler Bürger im privaten und öf-

fentlichen U mfeld  sowie in schutzbedürftigen Einrich tungen . Nicht dazu gehört und nicht 

betrachtet wird s elbst verursachter Lärm, Nachbarschaftslärm, Lärm am Arbeitsplatz, in 

Verkehrsmitteln oder in militärischen Gebieten.  

Da Gebiete von Rheinland -Pfalz bei diesem Lärmaktionsplan mitbetrachtet werden,  fand 

zuständigkeitshalber ein gegenseitiger Austausch der Anregungen aus der 1.  Öffentlich-

keitsbeteiligung  zwischen dem Landesamt für Umwelt in Rheinland -Pfalz und dem Regie-

rungspräsidium Darmstadt in Hessen statt. Die Berücksichtigung der Stellungnahmen aus 

der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung  sowie die weitere inhaltliche Bearbeitung befindet sich in 

der jeweiligen Zuständigkeit des betreffenden Bundeslandes.  

 Rechtsgrundlagen zum Schutz ruhiger Gebiete  

=a] Ne_]Zmf_kdŅjeja[`ldafa] `Yl \Yk Sa]d ¿[¯] die Umweltquali tät in den Fällen zu erhal-

l]f( af \]f]f ka] rm^ja]\]fkl]dd]f\ akl*¶ %NER § 1 Abs. 1 c). Daher soll auch Ziel der Lärmak-

tionspläne sein, ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms zu schützen  (§ 47 d Abs. 2 

Satz 2 BImSchG). 

Die Umgebungslärmrich tlinie unterscheidet in Artikel  3 zwei Arten von ruhigen Gebieten:  

1. ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum, in d em ein geeigneter Lärmindex nicht 

überschritten wird  und  

2. ruhiges Gebiet auf dem Land, das keinem Verkehrs -, Industrie - und Gewerbe - 

oder Freizeitlärm ausgesetzt ist.  

Ruhige Gebiete werden grundsätzlich im Lärmaktionsplan festgesetzt. Da der Lärmakti-

onsplan  Hessen in unterschiedliche Teilpläne aufgegliedert ist, erfolgt die Festsetzung von 

 
8 HessVGH, Urt. v. 26.10.2017 ² 9 C 873/1 5.T - 
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ruhigen Gebieten im Regierungsbezirk Darmstadt im Teilplan Regierungsbezirk Darm-

stadt Landkreise und dem Teilplan Ballungsräume Darmstadt, Frankfurt a.M., Offenbach 

a.M., Wiesbaden  und Hanau. Die nachrichtliche Darstellung erfolgt in  Kapitel 12.9. 

Aufgrund der kommunalen Planungshoheit erfolgt derzeit die Aufnahme von r uhigen Ge-

bieten ausschließlich in enger Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit den Kommu-

nen. 

Hier bieten die LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung Hilfestellung. Zudem hat das Hessi-

sche Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschut z ein 

K][`lk_mlY[`l]f rme M`]eY ÀKm`a_] @]Za]l]´ n]jĚ^^]flda[`l*9 Weitergehende rechtliche 

Vorgaben für die Abgrenzung ruhiger Gebiete existieren nicht.  

Ruhige Gebiete müssen bei Planungsvorhaben berücksichtigt werden. Sie stellen einen 

Abwägungsbelang da r, d.h. die mit der kommunalen Planung verfolgten Belange müssen 

mit dem Schutz der ruhigen Gebiete abgewogen werden. Ruhige Gebiete stellen somit 

keinen absoluten Verhinderungsgrund dar, da sie unter Umständen formell aufgehoben 

werden können. Weitere Inf ormationen können dem Leitfaden  ¿Ruhige Gebiete  Hessen¶ 

entnommen werden. 10 

Der Schutz ruhige r Gebiete ist  in Hessen in den Landesentwicklungsplan (LEP) als Grund-

satz aufgenommen worden. 11 

3.2  Rechtsgrundlagen für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnah-
men 

Nach den Vorgaben des Grundgesetzes hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebung 

über den Luftverkehr. Zur gesetzgeberischen Schutzpflicht in Bezug auf Fluglärm gehört 

der Schutz des Rechts auf körperliche Unversehrtheit (Art.  2 Abs. 2 GG). Diese Schutz-

pflicht erfordert auch Maßnahmen zum Schutz vor gesundheitsschädigenden und gesund-

heitsgefähr denden Auswirkungen von Fluglärm. Solche Maßnahmen ergeben sich unter 

anderem aus den nachfolgend dargestellten Rechtsvorschriften.  

 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm  

Das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluglärmG) vom 31.10.2007 soll dazu dienen, in 

der Umgebung von Flugplätzen bauliche Nutzungsbeschränkungen und baulichen Schall-

schutz zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen 

Nachteilen und erheblichen Belästigungen du rch Fluglärm sicherzustellen (§  1 Flug-

lärmG). 

 
9 https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021 -06/rechtsgutachten_ruhige_gebiete.pdf , abge-

rufen am 18.10.2023  

10 https://rp -darmstadt.hessen.de/infrastruktur -und -wirtschaft/verkehr/laermaktionsplanung/ruhige -gebiete , 

abgerufen am 18.10.2023  

11 GVBl. 2018, S. 451, https://landesplanung.hessen.de/landesplanung/landesentwicklungsplan -lep , abgeru-

fen am 18.10.2023  

https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-06/rechtsgutachten_ruhige_gebiete.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/infrastruktur-und-wirtschaft/verkehr/laermaktionsplanung/ruhige-gebiete
https://landesplanung.hessen.de/landesplanung/landesentwicklungsplan-lep
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Dieses Gesetzesziel wird durch Regelungen zu Bauverboten, Nutzungsbeschränkungen 

und Erstattungs - sowie Entschädigungsregelungen in den §§  5, 6 und 9  FluglärmG er-

reicht.  

Nach der Wertung des Bundesg esetzgebers sind demnach Wohnen und andere immissi-

onsempfindliche Nutzungen in der Umgebung eines Flugplatzes in zumutbarer Weise 

möglich, wenn die bei Überschreitung bestimmter Lärmwerte ausgelösten gesetzlichen 

Vorgaben beachtet werden.  

Zur räumlichen Abgrenzung der gesetzlichen Vorgaben definiert das FluglärmG einen z u 

berechnenden Lärmschutzbereich 12, bestehend aus zwei Schutzzonen für den Tag und ei-

ner Schutzzone für die Nacht.  Nach den Regelungen des Gesetzes ist die Lärmaktionspla-

nung für den Flughafen Frankfurt Main auf diesen Lärmschutzbereich abzustellen (siehe 

hierzu auch Kapitel 3.4). 

Da es sich bei dem Flughafen Frankfurt Main um einen wesentlich baulich erweiterten zivi-

len Flugplatz handelt, sind bei der Berechnung de s Lärmschutzbereiches die gegenüber 

Bestandsflughäfen strengeren Pegelwerte des §  2 Abs. 2 Satz 2 Nr.1 FluglärmG maßgeb-

lich.  

Immissionswerte, die den Lärmschutzbereich des Verkehrsflughafen s Frankfurt Main defi-

nieren:  

¶ Tag-Schutzzone 1:  LAeq Tag Ƨ 2, \;%:&13 

¶ Tag-Schutzzone 2:  LAeq Tag Ƨ 11 \;%:& 

¶ Nacht-Schutzzone:  LAeq Nacht  Ƨ 1, \;%:& sowie LAmax mind. 6-mal Ƨ 53 dB(A)  

    (Innenpegel 14) 

Der mit diesen Werten berechnete Lärmschutzbereich ist am 13.10.2011 in Kraft getreten.  

Zu diesem Zeitpunkt  befanden sich in der Tag -Schutzzone 1 rd. 12.500 Haushalte sowie 

rd. 70.000 Haushalte in der Nacht -Schutzzone.  

Innerhalb des Lärmschutzbereiches sieht das FluglärmG folgende Regelungen vor:  

Eigentümer von Wohnimmobilien oder schut zwürdigen Einrichtungen (wie z.B. Kranken-

häusern und Schulen) innerhalb der Tag -Schutzzone 1 und/oder in der Nacht -Schutzzone 

 
12 Für die Berechnung des Lärmschutzbereiches gilt di e Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum 

Schutz gegen Fluglärm (Verordnung über die Datenerfassung und das Berechnungsverfahren für die Festset-

zung von Lärmschutzbereichen ² -* ?dm_ELO& Be Sm_] \]j Ggn]dda]jmf_ \]k ?dm_dŅje@ omj\]f ]af] f]m] À:n-

d]almf_ rmj ;]j][`fmf_ ngf EŅjek[`mlrZ]j]a[`]f %:r;&´ %:r;,4& mf\ \a] G]m^Ykkmf_ \]j À:fd]almf_ rmj =Yl]f)

]j^Ykkmf_ ĉZ]j \]f ?dm_Z]lja]Z %:r=&´ ]jYjZ]al]l* 

Die nach § 2 Abs. 2 der 1. FlugLSV für die Berechnung des Lärmschutzbereiches heranzuziehenden Daten  über 

den Flugbetrieb beschreiben die Flugbewegungen in den sechs verkehrsreichsten Monaten eines Prognose-

jahres. Für die Berechnung des Lärmschutzbereiches für den Flughafen  Frankfurt Main wurde  das Prognosejahr 

2020 bestimmt.  

13 Mittelungspegel bzw. Äquiv alenter Dauerschallpegel  

14 Ein Innenpegel von 53  dB (A) entspricht definitionsgemäß bei gekippt geöffnetem Fenster einem Außenpe-

gel von 68  dB (A), weshalb die Berechnung einer Nacht -Schutzzone unter Berücksichtigung des Pegel -Häu-

figkeitskriteriums von 6 x 68 dB (A) (außen) erfolgt.  
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haben nach Maßgabe der §§  9 und 10  FluglärmG dem Grunde nach Anspruch auf Erstat-

tung von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen. Einen Anspruch a uf Au-

ßenwohnbereichsentschädigung haben Eigentümer von Wohnimmobilien oder schutz-

würdigen Einrichtung en innerhalb der Tag -Schutzzone 1. 

Die bundesgesetz liche Anspruchsberechtigung nach FluglärmG ist zeitlich gestaffelt nach 

dem Ausmaß der Lärmbeeinträchtig ung am Ort der Wohnimmobilie bzw. der schutzwür-

digen Einrichtung. Für höher belaste te Gebiete (Tag -Schutzzone 1: LAeq Tag Ƨ 65 dB(A) und 

Nacht-Schutzzone mit LAeq Tag Ƨ 55 dB(A)) sieht das Gesetz einen sofortigen Anspruch nach 

Festsetzung des Lärmschutzbereichs vor  (rd. 16.000 Haushalte), für alle übrigen Gebiete 

eigentlich erst mit Beginn des sechsten Jahres nach Festsetzung. Die Ansprüche auf Auf-

wendungsersatz sind befristet und innerhalb von fünf Jahren nach  Entstehen geltend zu 

machen (§ 9 Abs. 7 FluglärmG).  (Siehe auch Kapitel 12.3.4.2) 

Bauverbote und Nutzungsbeschränkungen (siehe auch  Kapitel  9.6):  

Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime, und ähnliche in gleichem Maße schutzbe-

dürftige Einrichtungen dürfen in keiner Schutzzone errichtet werden. In den Tag -Schutzzo-

nen dürfen zudem keine Schulen, Kindergärte n und ähnliche in gleichem Maße schutzbe-

dürftige Einrichtungen errichtet  werden (§  5 Abs. 1 FluglärmG).  

In der Tag-Schutzzone 1 und in der Nacht -Schutzzone dürfen darüber hinaus keine Woh-

nungen errichtet werden. Die Errichtung von Wohnungen in der Tag-Schutzzone 2 ist hin-

gegen zulässig, sofern sie den Schallschutzanforderungen der 2.  FlugLSV genügen. 

Ausnahmen von Bauverboten für schutzbedürftige Einrichtungen können nur erteilt wer-

den, wenn es zur Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Einrich tungen oder im 

sonstigen öffentlichen Interesse dringend geboten ist. Auch für die Errichtung von Woh-

nungen gibt es Ausnahmeregelungen. So können z.B. innerhalb der im Zusammenhan g 

bebauten Ortsteile i.S. des §  34 BauGB weiter Wohnungen errichtet werden. A uch im Gel-

tungsbereich eines vor Festsetzung des Lärmschutzbereichs bekannt gemachten Bebau-

ungsplans ist das Errichten von Wohnungen weiter zulässig (§  5 Abs. 3 FluglärmG). 

Die mittels Ausnahmen vom Bauve rbot errichteten Wohnungen und s chutzbedürftigen 

Einrichtungen müssen jedoch  den Schallschutzanforderungen der 2.  FlugLSV genügen. 

Der Lärmschutzbereich muss neu festgelegt werden, wenn  der zu erwartende Flugbetrieb 

sich so von den bei Festlegung des Lärmschutzbereichs getroffenen Annahmen unter-

scheidet, da ss am Rand des Lärmschutzbereichs die Werte mehr als 2  dB(A) im Dauer-

schallpegel überschritten werden. Lärmschutzbereiche müssen spätestens nach Ablauf 

von zehn Jahren darauf überprüft werden, ob sich die Lärmbelastung wesentlich verän-

dert hat oder innerha lb der ko mmenden Jahre verändern wird (§  4 Abs. 6 FluglärmG). Das 

HMWVW überprüft jährlich, ob von einer solchen Abweichung um mehr als 2  dB(A) auszu-

gehen ist.   

Aktueller Stand:  

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr , Wohnen  und ländlichen Raum  

(HMWVW) hat festgestellt, dass aufgrund geänderter Nutzungsquoten der Abflugstrecken 

bei Betriebsrichtung 25 eine solche wesentliche Veränderung vorliegt und hat im Frühjahr 

2023 die Neufestsetzung des Lärmschutzbereichs  eingeleitet.  Der Prozess soll voraussicht-

lich 2026 abgeschlossen sein.   
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 Luftverkehrsgesetz  

Auch im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vom 10.05. 2007 sind grundsätzliche Regelungen 

zum aktiven Fluglärmschutz enthalten. So sind im Genehmigungsver fahren für Flugplätze, 

die einer Planfeststellung bedürfen (wie der Flughafen Frankfurt Main ), regelmäßig auch 

die Umweltverträglichkeit und der Einklang mit den Erfordernissen des Schutzes vor Flug-

lärm zu überprüfen. Bei der Planfeststellung sind zum Schu tz der Allgemeinheit und der 

Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Fluglärm die Grenzwerte des 

§ 2 Abs. 2 FluglärmG zu beachten.  Bei der Flugverfahrensplanung wird zunächst die si-

chere, geordnete und flüssige  Abwicklung des Flugverkehrs ( § 27c, Abs. 1 LuftVG) und an 

zweiter Stelle die Lärmvermeidung betrachtet.  

Für den Betrieb des Flughafens selbst enthält §  29 b LuftVG Regelungen zum aktiven 

Schallschutz. Demnach sind der Flugplatzunternehmer, der Luftfahrzeughalter und der 

Luftfahrzeugfüh rer verpflichtet, beim Betrieb von Luftfahrzeugen in der Luft und am Boden 

vermeidbare Geräusche auf ein Mindestmaß zu beschränken, insoweit dies erforderlich 

ist, um die Bevölkerung vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästi-

gungen durch Lärm zu schützen. Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist in besonderem 

Maße Rücksicht zu nehmen. Wenn gegen ein auch nach diesen Grundsätzen festgesetztes 

An- oder Abflugverfahren vom Piloten verstoßen wird, handelt es sich um eine Ordnungs-

widrigkeit, die v om Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) 15 geahndet werden kann. 

Auch andere Rechtsverstöße können mit Bußgeldern nach einem Ord nungswidrigkeits-

verfahren geahndet werden, z.B., wenn Nachtflugbeschränkungen missachtet werden. 

Hier ist für den Flughafen  Frankfurt Main die zuständige Behörde das Regierungspräsi-

dium Darmstadt. Weiterhin haben die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisa-

tionen auf den Schutz der Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm hinzuwirken.  

Ein gem. § 32 a LuftVG eingerichteter  À;]jYl]f\]j :mkk[`mkk´ Z]jŅl \Yk ;mf\]keafakl])

rium für Digitales und Verkehr (BMDV ) und das Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz, nukleare Sicherheit  und Verbraucherschutz (BMUV) in Fragen des Lärmschutzes 

und der Luftreinhaltung im Luftverkehr. Er ist vor dem Erlass von Rechtsverordnungen und 

Verwaltungsvorschriften in den genannten Themenkomplexen nach dem Luftverkehrsge-

setz zu hören. Die Berufung der 16  Ausschussmitglieder erfo lgt je zur Hälfte durch das 

BMDV und das BMUV. Vertrete n sind die im Bereich von Umweltschutz und Luftverkehr 

maßgeblich betroffenen Disziplinen und Institutionen. Dies sind insbesondere die Sekto-

ren Wissenschaft, Technik, Flugplatz - und Luftfahrtunternehmen, kommunale Spitzenver-

bände, Lärmschutz - und Umweltve rbände, Fluglärmkommissionen an Flughäfen, oberste 

Luftfahrt - und Umweltbehörden der Länder sowie das Umweltbundesamt.  

Des Weiteren ist für jeden Flughafen, für den ein Lärmschutzbereich festgesetzt und der 

dem Fluglinienverkehr angeschlossen ist, eine Kom mission (Fluglärmkommission) zu bil-

den (§ 32 b LuftVG). Die Kommissionen bestehen in der Regel aus den betroffenen Ge-

bietskörperschaften, Bürgerinitiativen, Flugplatznutzern, Fachbehörden und dem Flug-

platzeigentümer.  Diese berät u.a. die Genehmigungsbehörd e, das Bundesaufsichtsamt für 

Flugsicherung und die jeweilige Flugsicherungsorganisation über Maßnahmen zum 

 
15 Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat die Aufsicht über zivile Flugsicherungsorganisationen in 

Deutschland und ist für die Einhaltung der geltenden Bestimmungen und Sicherheitsstandards verantwort-

lich. 
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Schutz gegen Fluglärm. Nähere Ausführungen zu den Aufgaben und Befugnissen der 

Fluglärmkommi ssion finden sich in Kapitel 3.6.4. 

 Luftverkehrs -Ordnung  

Die Luftverkehrs -Ordnung (LuftVO) regelt die Bedingungen für Piloten und Luftfahrzeuge 

für die Teilnahme am Luftverkehr und erlaubt den Lotsen, den Flugverlauf, insbesondere 

den Flugweg und die Flughöhe, zu regeln. Die Randbedingungen hierfür werden unter 

anderem in Flugverfahren geregelt, welche für den Flughafen Frankfurt Main in der 

212. Durchführungsverordnung (DVO) zur LuftVO festgelegt werden. F ür die  Umsetzung 

von aktiven Schallschutzmaßnahmen, die die Flugverfahren  oder die Flughöhe betreffen , 

ist also die Luftverkehrs -Ordnung (LuftVO) zu beachten. Die 212.  DVO zur LuftVO ist wie-

derum die Rechtsgrundlage, mit der die Festlegung von Flugverfahren für An - und Ab-

flüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Flughafen Frankfurt Main erfolgt. Für die 

DVO ist das BAF zuständig.  

Ein Flugverfahren besteht aus einer Aneinanderreihung von Anweis ungen zur Navigation 

eines Flugzeuges, das heißt aus Angaben zur Flugrichtung, zu Steig - oder Sinkflug, die der 

Fluglotse dem jeweiligen Piloten ansonsten im Wege der Freigabe einzeln vorgeben 

müsste aber auch könnte. Flugverfahren sind für den Lotsen ein Hilfsmittel bei der Ver-

kehrsabwicklung ; sie sind vom Piloten zu befolgen, soweit er keine abweichende Freigabe 

erhalten hat. Der Lotse hat in einem gewissen Rahmen stets die Möglichkeit den Luftver-

kehr mittels Einzelfreigabe zu steuern, ohne dass es einer gesonderten Begründung für 

das laterale oder vertikale Verlassen eines Flugverfahrens bedürfte.  

Mit der Festlegung durch Rechtsverordnung wird ein Flugverfahren verbindlich, sodass 

bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch Verstöße als Ordnung swidrig-

keiten g eahndet werden können. Die 212.  DVO des Flughafen Frankfurt Main wird unge-

fähr dreimal im Jahr angepasst um die bestehenden Flugverfahren aktuell zu halten und 

eventuelle Änderungen, die sich auch im Bereich des aktiven Schallschutzes ergebe n, ein-

zuarbeiten.  

 RegionalfondsGesetz  

Mit dem Gesetz zur Einrichtung eines Regionalfonds im Rahmen der Allianz für Fluglärm-

schutz "Gemeinsam für die Region" ( RegionalfondsGesetz  - RegFondsG) vom 27.06.2012 

schuf das Land Hessen die rechtliche Grundlage fü r die Bereitstellung zusätzlicher finanzi-

eller Mittel zur Verbesserung des passiven Schallschutzes und des Raumklimas von 

Wohnimmobilien im Umfeld des Flughafens Frankfurt  Main. 

Für diesen Regionalfonds, der mögliche Erstattungsansprüche nach FluglärmG qua litativ 

und quantitativ aufstockt e und die gesetzlichen Ansprüche auf passiven Schallschutz zeit-

lich vorzog  (siehe Kapitel 3.2.1), stellten das Land Hessen 100 Mio.  Euro und die 

Fraport  AG rund 15  Mio.  Euro zur Verfügung 16. Die Fondsmittel stell ten zusätzliche Leis-

 
16 Vor Inkrafttreten des Regionalfonds hatte sich die Fraport AG bereit erklärt, die gesetzlich vorgesehenen Er-

stattungen von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen in den Gebieten vorzuziehen, die infolge 

der Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest er stmals von Überflügen landender Flugzeuge betroffen sind. 

(Siehe auch Kapitel 12.3.4.2). 
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tungen zu den bundesgesetz lich geregelten Ansprüchen dar.  Die vom Bundesgesetzge-

ber vorgesehene zeitliche Staffelung der Erstattungsansprüche wurde am Flughafen 

Frankfurt Main durch das hessische RegFondsG zugunsten der Lärmbetroffenen aufgeho-

ben; alle Ansprüche auf baulichen Schallschutz w urden hier seit dem 01.01.2013 befrie-

digt.  

Einen Überblick über damalige  Ansprüche nach FluglärmG  und RegFondsG aufgrund der 

Lage des selbstgenutzten und zur Vermietung bestimmten Wohnraumes gibt die nachste-

hende Abbildung:  

 

Abbildung 1: Verschieden e Anspruchsbereiche für eine mögliche Erstattung von Aufwendungen für bau-
liche Schallschutzmaßnahmen an Wohnraum  © RP Darmstadt 17 

gelb  Tag-Schutzzone 1: Erstattung von baulichen Schallschutzmaßnahmen in   

Aufenthalts - und Schlafräumen. 

blau Nacht-Schutzzone: Erstattung von baulichen Schallschutzmaßnahmen in   

Schlafräumen. 

Schraffur:  Konturen des Regionalfonds: Zuschuss von max. 4.350  Ã hjg Pg`f]af`]al* 

 
17 https://www.geoportal.hessen.de/map?LAYER[visible]=1&LAYER[querylayer]=1&WMC=119 , abgerufen am 

18.10.2023  

https://www.geoportal.hessen.de/map?LAYER%5bvisible%5d=1&LAYER%5bquerylayer%5d=1&WMC=119
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Gemeindegebiete  mit Wohnbebauung im Lärmschutzbereich : Bischofsheim, Büttelborn, 

Darmstadt, Flörsheim a.M., Frankfurt a.M., Ginsheim -Gustavsburg, Griesheim, Groß -Ge-

rau, Hattersheim a.M., Hochheim a.M., Kelsterbach, Mörfelden -Walldorf, Nauheim, Neu -

Isenburg, Offenbach a.M ., Pfungstadt, Raunheim, Riedstadt, Rüsselsheim, Weiterstadt . 

Gemeindegebiete ohne Wohnbebauung im Lärmschutzbereich: Erzhausen, Gernsheim, 

Groß-Zimmern, Mülheim a.M., Roßdorf, Trebur.  

Für die Verteilung der zusätzlichen Finanzmittel aus dem Regionalfonds sahen die Förder-

richtlinien folgende Fördertatbestände vor:  

1. Zuschüsse an Eigentümer von Wohnimmobilien für zusätzliche Maßnahmen des pas-

siven Schallschutzes und zur Verbesserung des Raumklimas, 

2. Darlehen an Eigentümer von Wohnimmobilien für zusätzliche Maßn ahmen des pas-

siven Schallschutzes und zur Verbesserung des Raumklimas, 

3. Darlehen an Eigentümer von Wohnimmobilien für Nebenkosten aus Veräußerung 

und gleichzeitigem Neuerwerb von selbstgenutztem Wohneigentum (Nebenkosten-

darlehen),  

4. Zuschüsse an Schulen und Kindertageseinrichtungen für zusätzliche Maßnahmen 

des passiven Schallschutzes und zur Verbesserung des Raumklimas, 

5. Zuschüsse an Gemeinden zur nachhaltigen Kommunalentwicklung.  

Das die Fördertatbestände 1. bis 3. betreffende Fördergebiet setzt e sich zusammen aus 

der Umhüllenden der Tag-Schutzzone 1 des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Frank-

furt  Main und der Umhüllenden der  Nacht-Schutzzone (LAeq Ƨ 11 dB (A)), berechnet nach 

der 100/ 100-Regelung 18. Die Beantragung der Zus chüsse unter 1. und 2 . war ursprünglich 

bis 31.12.2017 möglich ; nach Überarbeitung der Richtlinie konnten  Anträge nach Ziffer  1 

nunmehr noch bis 31.12.2021 gestellt werden. Die Fördermöglichkeiten nach 3 ., 4. und 5 . 

sind zum 31. Dezember 2016  ausgelaufen (siehe auch Kapitel 12.3.4.3). 

 Gesetz über den Regionalen Lastenausgleich (RegLastG)  

Als Verstetigung der n achhaltigen Kommunalentwicklung gilt das Regionallastenaus-

gle ichsgesetz (RegLastG) vom 18.12.2017, mit dem das Land für 21 besonders stark vom 

Fluglärm belastete Kommunen zunächst bis zum Jahr 2021 weitere 22,6 Mio.  Ã Z]j]al)

stellte.  

Mit dem anschließenden Änderungsgesetz des RegLastG vom 12.12.2021 wurden weitere 

45,3 Mio.  Ã Z]j]al_estellt, die bis zum Jahr 2026 abgerufen werden können.  Das sind rund 

0(1 Fag* Ã bŅ`jda[`( \a] Ymk \]f =ana\]f\]f]affY`e]f \]k EYf\]k ^ĉj \a] :cla]fYfl]ad] Yf 

der Fraport  AG finanziert werden.  

 
18 Bei der so genannten 100/100 -Regel wird der Fluglärm anhand der sechs verkehrsreichsten Monate eines 

Jahres für beid e Betriebsrichtungen getrennt voneinander berechnet. In der Gesamtlärmkarte wird dann der 

jeweils höhere Immissionspegel und somit eine Umhüllende der Lärmbelastung für einen gemittelten, aus-

schließlichen Ost - und Westbetriebsrichtungstag ² unabhängig von der tatsächlichen Häufigkeit des Auftre-

tens ² dargestellt.  
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Bei der Verwendung der Mittel durch die Kommunen muss ein konkreter Bezug zur Abmil-

derung von Folgen der Fluglärmbelastung oder zur sonstigen Verbesserung der Lebens-

qualität in den Kommunen , wie bspw. Verbesserungen der Sozial - und Bildungsinfrastruk-

tur, gegeben sein. 19 

Die Bearbeitung der Anträge erfolgt durch d as HMWVW. Die jeweils jährlich zur Verfü-

gung stehenden  Mittel können hierbei sowohl getrennt als auch für mehrere Jahre ge-

meinsam beantragt werden. Zum Stand 31.12.2023  waren 97 Bescheide über 23,5 Mio.  Ã 

erteilt  worden 20.  

Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Schallschut-

zes in Grundschulen :  

Für bereits bestehende Schulgebäude in der Tag -Schutzzone 2 des Lärmschutzbereichs 

für den Flughafen Frankfurt  Main gibt es ² im Gegensatz zu Neubauten  - keine gesetzli-

chen Regelungen im Hinblick auf Maßnahmen des baulichen Schallschutzes. Mit Blick auf 

die Ergebnisse der NORAH 21-Studie (siehe hierzu Kapitel 4.3) hat die Hessische Landesre-

gierung daher ein Förderprogramm für baulichen Schallschutz und Klimatisierung in 

Grundschulen und Schulen mit Grundsch ulangebot in der Tag -Schutzzone 2 umgesetzt.  

Die Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Schall-

schutzes in Grundschulen vom 17.10.2019 sieht Fördergelder in Höhe von insgesamt 

11,2 Mio.  Ã ngj* =a] ?afYfra]jmf_ \]j ?Ěj\]jmf_ ]j^gd_l Ymk \]j Kĉ[cdY_] ÀEYkl]fYmk)

gleich Flug hafen FrYfc^mjl´ %fŅ`]j]k af Kapitel 12.3.4.5). 

 EU-Betriebsbeschränkungsverordnung  

Bei der EU-Verordnung Nr.  598/2014 handelt es sich um eine Verordnung über Regel n 

und Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Union im Rah-

e]f ]af]k Ymk_]og_]f]f :fkYlr]k %À;YdYf[]\ :hhjgY[`´&22.  

Ziel der Verordnung ist , die Erreichung bestimmter Lärmminderungsziele zu erleichtern 

und  das Verfahren bei der Einführung lärmbedingter Betriebsbeschränkungen an Flughä-

fen zu vereinheitlichen. Zur Verbesserung der Lärmsituation soll hierbei der ausgewogene 

Ansatz der Internationa len Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), auf die z.B. auch das Luftver-

kehrsabkommen zwischen den USA und der EU-Bezug nimmt, zur Anwendung kommen. 

Der ÀBalanced Approach  ́für Fluglärmmanagement besteht dabei darin, Lärmprobleme 

an einem Flughafen zu identifi zieren und danach die verfügbaren Maßnahmen zu analy-

ka]j]f( me \]f EŅje eall]dk \]j @jmf\]d]e]fl] ÀK]\mclagf Yf \]j Jm]dd]´( ÀLa]\dmf_kZ])

schränkung und ²hdYfmf_´( ÀdŅjeYje]j] ?dm_n]j^Y`j]f´ mf\ À;]lja]ZkZ]k[`jŅfcmf_]f´ rm 

reduzieren. Das Lärmproblem soll h ierbei auf die kosteneffizienteste Weise angegangen 

werden, wobei die Lösung der Lärmprobleme unter Wahrung des Grundsatzes der Ver-

hältnismäßigkeit auf die Besonderheiten jedes Flughafens zugeschnitten werden muss.  

 
19https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/reglastg , Seitenaufruf am 17.10.2023 

20 Pressemitteilung HMWEVW 26.01.2021  

21 NORAH: Noise-Related Annoyance, Cognition, and Health  

22 Vorgänger war die aufgehobene Richtlinie 2002/30/EG vom 26. März 2002 über Regeln und Verfahren für 

lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft.  

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/reglastg
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Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen solle n nicht das erste Mittel sein, sondern zu-

nächst andere Maßnahmen zur Verwirklichung der lärmspezifischen Ziele in den Blick ge-

nommen werden .  

Die Verordnung gilt gemäß Artikel  2 Abs. 2 für Flughäfen mit mehr als 50.000  Flugbewe-

gungen im Jahr, also auch für den Flughafen Frankfurt Main . Sie trifft Vorgaben zur Ein-

richtung der Behörden, die über Betriebsbeschränkungen entscheiden, zu Rechtsmitteln 

bei Betriebsbeschränkungen und zum Verfahren bei der Verhängung von Betriebs be-

schränkungen.  

Regelungen, wie die Verordnung sie vorsieht, wurden zum Beispiel im Planfeststellungs-

beschluss für den Ausbau des Flughafens mit diversen Betriebsbeschränkungen getroffen. 

Auch wenn für den Flughafen Frankfurt Main Artikel  14 der oben angeg ebenen  EU-Ver-

ordnung gilt, wonach bereits bestehende Beschränkungen nicht aufgrund der Verord-

nung überprüft werden müssen, wurde die Frage über Auswirkungen der Verordnung im 

Rahmen einer kleinen Anfrage im Hessischen Landtag behandelt (Hessischer Landtag,  

5.8.2014, Drucksache 15/559). Darin wird darauf hingewiesen , dass bei der Erstellung des 

Planfeststellungsbeschlusses für den Flughafen Frankfurt Main die Vorgängerrege lung 

2002/30/EU beachtet wurde.   

 Planfeststellungsbeschluss  

Das damalige HMWVL hat auf Antrag der Fraport  AG vom 08.09.2003 mit Planfeststel-

lungsbeschluss vom 18.12.2007 den Plan für den Ausbau des Verkehrsflughafen s Frank-

furt Main einschließlich der damit verbundenen Folgemaßnahmen festgestellt. Damit ist 

die Erweiterung des Flughafens Frankfurt  Main um den Bau der Landebahn Nordwest ge-

nehmigt worden. Weiterhin ist der Bau eines dritten Terminals auf dem südöstlichen Flug-

hafengelände Bestandteil der Planfeststellung. Das Konzept des Planfeststellungsbe-

schlusses zum Schutz vor unzumutbaren Lärmbeeinträchtigungen durch den Flugbetrieb 

besteht aus einer Kombination von Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes. 

Hinsichtlich des passiven Schallschutzes verweist der Planfeststellungsbeschluss auf das 

FluglärmG . Die im Planfeststellungsbesc hluss geregelten aktiven Schallschutzmaßnahmen 

führen im Ergebnis zu diversen Flugbetriebseinschränkungen. Darüber hinaus legt e er 

den Kreis derer fest, die wegen der Belastung durch flugbetriebsbedingte m Lärm Ent-

schädigungs - oder Übernahmeansprüche gelten d machen konnten. 

Dem Planfeststellungsbeschluss liegt als Prognosehorizont der Planungsfall 2020 mit einer 

Erwartung von 88,6  Mio. Passagieren und 4,6  Mio.  t Luftfracht (1,4 Mio.  t davon ist Luft-

frachtersatzverkehr [LKW o.ä.]) bei 701.000 Flugbewegungen i m Jahr zu Grunde.  

Im Planfeststellungsbeschluss und dem Anpassungsbe scheid vom 29.05.2012 (als Ergeb-

nis des Mediationsverfahren s und der Rechtsprechung  zu Klageverfahren gegen die Plan-

feststellung) wurde  festgeschrieben, dass am Flughafen  Frankfurt  Main von 23 bis 5  Uhr 

keine geplanten Flugbewegungen und in den Nachtrandstunden (22 -23 Uhr sowie 5-6 

Uhr) im Jahresdurch schnitt nicht mehr als 133 plan mäßige Flugbewegungen pro Nacht 

zulässig sind.  

Der Planfeststellungsbeschluss enthält darübe r hinaus eine Reihe von Beschränkungen , 

Auflagen und weiteren Nebenbestimmungen, die den Schutz vor nächtlichem Fluglärm 

und weiteren Lärmschutzfragen adressieren.  
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Flugverfahren ( umgangssprachlich  als ÀFlugrouten  ́bezeichnet ) sind nicht Bestandteil des 

Planfeststellungsbeschlusses. Deren fachliche Planung erfolgt durch die Deutsche Flugsi-

cherung GmbH (DFS) unter Beratung der Fluglärmkommission. Das BAF legt diese Flug-

verfahren durch Rechtsverordnung gemäß §  33 Abs. 2 LuftVO fest.  

¶ Nutzung des Auflagenvorbeh alts im Planfeststellungsbeschluss  

Nach den Bestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses kann das HMWVW als Plan-

feststellungsbehörde die Nebenbestimmungen, insbesondere die Auflagen und betriebli-

chen Regelungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar schaft vor Gefahren, er-

heblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm überprüfen und er-

forderlichenfalls anpassen,  

¶ wenn der Lärmschu tzbereich nach §  4 Abs. 2 und 5  FluglärmG neu festgesetzt wor-

den ist, 

¶ für den Fall einer wesentlichen Veränderung der Lärmbelastung im Sinne von §  4 

Abs. 6 FluglärmG, sowie einer Überschreitung der prognostizierten 701.000  Flug-

bewegungen im Jahr  und  

¶ in weiteren Fällen, dabei kann zum Beispiel eine zusammenfassende Gewichtung 

unterschiedlicher Lärmbelastungen in der Umgebung des Flughafens in Gestalt ei-

nes Lärmindexes berücksichtigt werden.  

3.3  Zusammenfassung der Rechtsvorschriften  

Die wesentlichen Rechtsvorschriften für Prüfung, Planung und Umsetzung von Maßnah-

men der Lärmaktionsplanung sind in d er folgenden Tabelle dargestellt:  

Tabelle 1: Übersicht über die Rechtsgrundlage n 

Rechtsgrundlage  Wesentlicher Regelungsinhalt (im Hinblick 

auf die Lärmaktionsplanung)  

Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland  
23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert 
durch Art. 1 G v. 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478) 

Das Grundgesetz ist die Verfassung der Bun-
desrepublik Deutschland und beinhaltet neben 
den Grundrechten unter anderem auch das 
Staatsorganisationsrecht mit den Kompetenzen 
der Bundesorgane . 

Umgebungslärmrichtlinie ( Umgebungs-
lärm-RL/ULR) 
Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25.06.2002 über die 
Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs-
lärm (ABl. L 189/12 vom 18.07.2002)  

Die Richtlinie verpflichtet die EU -Mitgliedstaa-
ten zur Lärmkartierung und Lärmaktionspla-
nung.  

Bundes-Immissionsschutzgesetz  
(BImSchG)  
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S.1274), zuletzt geändert  
durch Artikel  11 des Gesetzes vom 03.07.2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 225) 

Das Gesetz beinhaltet u.a. die Pflicht zur Lärm-
kartierung und Lärmaktionsplanung sowie zur 
Meldung der Ergebnisse an das Umweltbun-
desamt.  
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Immissionsschutz -Zuständigkeitsverord-
nung (ImSchZuV) 
Verordnung über Zuständigkeiten nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung, dem 
Treibhaus-Emissionshandelsgesetz, dem Ge-
setz zur Ausführung des Protokolls üb er Schad-
stofffreisetzungs - und -verbringungsregister 
und dem Benzinbleigesetz vom 26.11.2014 
(GVBl. I S.331), zuletzt geändert am 13.03.2019 
(GVBl. I S. 42) 

Die Verordnung legt u. a. in § 3 Nr. 1 sowie in § 
1 die Zuständigkeit für die Durchführung der 
Lärmkartierung sowie die für die Aufstellung 
der Lärmaktionspläne zuständigen Behörden 
fest. 

Verordnung über die Lärmkartierung  
(34. BImSchV) 
Vierunddreißigste Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes -Immissionsschutzgesetzes 
vom 06.03.2006 (BGBl. I Nr. 12 vom  
15.03.2006 S. 516), zuletzt geändert am 
28.05.2021 (BGBl. I S. 1251) 

Die Verordnung gilt für die Kartierung von Um-
gebungslärm. Sie konkretisiert die Anforderun-
gen nach § 47 c BImSchG. 

Common NOise aSSessment MethOdS 
(CNOSSOS-EU) 
Richtlinie (EU) 2015/996 der Kommission vom 
19. Mai 2015 zur Festlegung gemeinsamer 
Lärmbewertungsmethoden gemäß der Richtli-
nie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates i.d.F. vom 21. Dezember  2020  
(Amtsblatt der Europäischen Union L 269 vom 
28. Juli 2021 ) 

Die Verordnung regelt die EU -weite Lärmbe-
rechnung im Rahmen der EU-Lärmkartierung . 
Die Übernahme ins deutsche Recht erfolgte 
durch die Änderung der 34. BImSchV . Sie ist 
ab dem 01.01.2022 anzuwenden . 

Berechnungsmethode für den Umge-
bungslärm von Flugplätzen (BUF)  
Bekanntmachung der Berechnungsverfahren 
nach § 5 Absatz 1 der Verordnung über die 
Lärmkartierung (34. BImSchV) vom 07.09.2021 
(Veröffentlichung BAnz AT 05.10.2021)  

Das Berechnungsverfahren BUF regelt die Be-
rechnung der Lärmindizes L DEN und LNight  der 
Verordnung für Lärmkartierung (34. BImSchV) 
für den Flugverkehr, welche für die für die Kar-
tierung von Umgebungslärm benötigt werden. 
Sie ist ab dem 01.01.2022 anzuwenden.  

Berechnungsmethode zur Ermittlung der 
Belastetenzahlen durch Umgebungslärm 
(BEB) 
Bekanntmachung der Berechnungsverfahren 
nach § 5 Absatz 1 der Verordnung über die 
Lärmkartierung (34. BImSchV) vom 07.09.2021 
(Veröffentlichung BAnz AT 05.10.2021 , zuletzt 
berichtigt am 02.12.2021 ) 

Das Berechnungsverfahren BEB regelt die Er-
mittlung der Zahl der lärmbelasteten Men-
schen sowie die lärmbelasteten Flächen und 
die Zahl der lärmbelasteten Wohnungen, Schu-
len und Krankenhäuser der Verordnung für 
Lärmkartierung (34. BImSchV). Sie ist anzuwen-
den ab dem 01.01.2022.  

Anleitung zur Datenerfassung über  den 
Flugbetrieb (AzD)  
vom 19. November 2008 (BAnz. Nr. 195a vom 
23. Dezember 2008)  

Die Anleitung zur Datenerfassung über den 
Flugbetrieb (AzD) regelt die Datenerfassung 
und Berechnungsverfahren für die Ermittlung 
der aktuellen (z.B. jährlichen) Lärmbelastung.  

Anleitung zur Berechnung von Lärm-
schutzbereichen (AzB08)  
vom 19.11.2008 ( BAnz. Nr. 195a vom 
23.12.2008 S. 2) 

Die Anleitung zur Datenerfassung über den 
Flugbetrieb (AzD) legt das Verfahren zur Be-
rechnung der Lärmschutzbereiche fest.  

Luftverkehrsgesetz (LuftVG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Mai 2007 (BGBl I S.698), zuletzt geändert  am 
01.01.2024 23 durch A rtikel 131 des Gesetzes 

Das Luftverkehrsgesetz  ist die zentrale Rechts-
grundlage des Luftfahrrechts und regelt im 
Wesentlichen die Nutzung des Luftraumes 
durch Luftfahrzeuge . 

 
23 https://www.buzer.de/gesetz/2468/l.htm , Seitenaufruf am 06.02.2024  

https://www.buzer.de/gesetz/2468/l.htm
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zur Modernisierung des Personengesellschafts-
rechts vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436) 

Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm   
(FluglärmG)  
vom 30.03.1971 (BGBl. I S. 282), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.10.2007 (BGBl. I 
S. 2550) 

Das FluglärmG  regelt bauliche Nutzungsbe-
schränkungen und baulichen Schallschutz zum 
Schutz der Bevölkerung  vor Fluglärm.  

Luftverkehrs -Ordnung (LuftVO)  
vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894) zuletzt 
geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
08.10.2023  (BGBl. I S. 272) 

Die Luftverkehrs-Ordnung regelt die Bedin-
gungen für Piloten und Luftfahrzeuge für die 
Teilnahme am Luftverkehr . 

212. DVO - LuftVO (LuftVODV)  
vom 13. November 2002 (BAnz S.  25 489) wird 
i.d.R. drei mal im Jahr angepasst.  

Mit der Durchführungsverordnung zur Luftver-
kehrs-Ordnung erfolgt die Festlegung von 
Flugverfahren für An - und Abflüge nach  Instru-
mentenflugregeln zum und vom Flughafen 
Frankfurt Main.  

Luftverkehrs -Zulassungs-Ordnung (Luft-
VZO) 
vom 19. Juni 1964 (BGBl. I S. 370 zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 der Verordnung vom 
07.12.2021  

Die Luftverkehrs -Zulassungs-Ordnung regelt 
die Verkehr szulassung von Luftfahrtgeräten so-
wie das Genehmigungsverfahren für Flug-
plätze. 

Betriebsbeschränkungsverordnung (EU -
Verordnung  Nr. 598/2014 )  
vom 16. April 2014  

Die Betriebsbeschränkungsv erordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates bein-
haltet Regeln und Verfahren für lärmbedingte 
Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der 
Union im Rahmen eines ausgewogenen Ansat-
zes (Balanced Approach ) 

Verordnung über die Datenerfassung und 
das Berechnungsverfahren für die Festset-
zung von Lärmschutzbereichen  
(1. FlugLSV)  
vom 27.12.2008 (BGBl. I S.2980), zuletzt geän-
dert durch Artikel 101 der VO vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328) 

Erste Verordnung zur Durchführung des Geset-
zes zum Schutz gegen Fluglärm. Die Verord-
nung regelt die Datenerfassung und Berech-
nungsverfahren  für die Ermittlung der Lärmbe-
lastung im Hinblick auf die Festsetzung von 
Lärmschutzbereichen.  

Flugplatz -Schallschutzmaßnahmenverord-
nung (2. FlugLSV) 
vom 08.09.2009 (BGBl. I S. 2992) 

Zweite Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes zum Schutz gegen Fluglärm . Diese Ver-
ordnung gilt für die Errichtung von schutzbe-
dürftigen Einrichtungen und Wohnungen in 
dem Lärmschutzbereich eines Flugplatzes und 
für die Erstattung von Aufwendungen für bauli-
che Schallschutzmaßnahmen an diesen.  

Fluglärm -Außenwohnbereich sentschädi-
gungs -Verordnung (3. FlugLSV)  
vom 20.08.2013 (BGBl. I S. 3292) 

Dritte Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes zum Schutz gegen Fluglärm. Die Verord-
nung regelt die Höhe einer Außenwohnbe-
reichsentschädigung sowie die Abwicklung 
des Entschädigungsverfahrens.  

LärmschutzbereichsVO  

vom 30.09.2011 (GVBl. I S. 438) 

Verordnung der Hessischen Landesregierung 
über die Festsetzung des Lärmschutzberei chs 
für den Verkehrsflughafen Frankfurt Main  ge-
mäß FluglärmG .  

Richtlinien des Landes Hessen zur Förde-
rung von Maßnahmen des passiven 
Schallschutzes und der nachhaltigen Kom-
munalentwicklung  

Die Förderrichtlinien ermöglichen das vorzei-
tige Erfüllen der Ansprüche auf Erstattung von 
baulichen Schallschutzmaßnahmen und ge-
währt Zuschüsse über die gesetzlichen Ans prü-
che hinaus. 
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vom 31.12.2012, zuletzt geändert durch Erlass 
12. Dezember 2017,  Staatsanzeiger des Lan-
des Hessen Nr. 52/2017 vom 25.12.2017,  
S. 1503;  Artikel 1039.  

Richtlinie des Landes Hessen zur Förde-
rung von Maßnahmen des baulichen 
Schallschutzes in Grundschulen  
vom 17.12.2019 (StAnz. Nr.45 vom 04.11.2019, 
Seite 1079)  

Die Richtlinie ermöglicht eine Förderung der 
baulicher Schallschutzmaßnahmen und Lüftun-
gen an Grundschulen und Schulen mit Grund-
schulangebot in der Tag -Schutzzone 2. 

Regionallastenausgleichsgesetz  
(RegLastG) 
vom 18.12.2017, GVBl. Hessen Nr. 29/2017  zu-
letzt geändert 12.12.2021 (GVBl. Nr. 53, S 838)  

Gesetz über den Regionalen Lastenausgleich 
betreffend den Flughafen Frankfurt Main Die 
Entschädigungsleistungen werden zur Unter-
stützung der nachhaltigen Kommunalentwick-
lung, für Maßnahmen des Fluglärmschutzes 
und / oder zur Verbesserung der Lebensquali-
tät geleistet . 

Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau 
des Verkehrsflughafens Frankfurt Main   
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum  
(HMWVL),  
PF-66 p -V- vom 18.12.2007,  

Feststellung des Plans für die bauliche Erweite-
rung d es Flughafens Frankfurt Main u. a. um 
eine neue Landebahn Nordwest  

 

3.4  Anwendung sbereich des Lärmaktionsplans  
- Relevante Grenzwerte 24 für Immissionen  - 

Lärmaktionspläne sind aufzustellen, um Lärmprobleme und Lärmauswirkungen aufzuzei-

gen, ohne da ss dafür verbindliche Grenzwerte gelten würden. Die Umgebungslärmrichtli-

nie überlässt die Aufstellung solcher Grenzwerte gerade allein den Mitgliedstaaten und 

stellt überdies die Maßnahmen zu deren Einhaltung zugleich in das Ermessen der zustän-

digen Behörd en.25 

Solche Grenzwerte, die für Lärmbetroffene subjektiv -rechtlich von Relevanz sein können, 

um Maßnahmen zum Lärmschutz für sich ei nzufordern, richten sich nach §  14 i.V.m. § 2 

Abs. 2 FluglärmG. Daher ist die Zumutbarkeitsgrenze, für die lärmmindernde Maßnahmen 

zwingend zu treffen wären, auch nicht anhand geringerer oder überhaupt anderer  Lärm-

werte als derjenigen des §  2 FluglärmG zu bestimmen 26. Eine Festlegung einer Zumutbar-

keitsgrenze , beispiel sweise anhand der WHO 27-Werte (45 dB(A) tags und 40  dB(A) 

nachts), kommt daher nicht in Betracht.  

Über diese zwingenden Schutzziele hinaus sind beim Schutzkonzept für den Flughafen 

Frankfurt Main aber auch Ziele adressiert, die sich nicht oder nur eingeschränkt über die 

 
24 Der Begriff Grenzwert  i.S.d. EU-Ne_]Zmf_kdŅjeja[`ldafa] e]afl À]af]f ngf \]e Fal_da]\klYYl ^]kl_]d]_l]f 

Wert für LDEN oder LNight  T¯V( bei dessen Überschreitung die zuständigen Behörden Lärmschutzmaßnahmen in 

Erwägung ziehen oder einführen. Grenzwerte können je nach Lärmquellen (Straßenverkehrs -, Eisenbahn-, 

Flug-, Industrie - und Gewerbelärm usw.), Umgebung, unterschiedlicher Lärmempfind lichkeit der Bevölke-

rungsgruppen sowie nach den bisherigen Gegebenheiten und neuen Gegebenheiten (Änderungen der Situ-

Ylagf `afka[`lda[` \]j EŅjeim]dd] g\]j \]j Gmlrmf_ \]j Ne_]Zmf_& mfl]jk[`a]\da[` k]af´* 

25 VGH Kassel, a.a.O., S. 13 bzw. 14 

26 VGH Kassel, a.a.O., S. 15 

27 WHO = World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)  
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im FluglärmG normierten Dauerschallpegel oder den in der Lärmkartierung verwendeten 

LDEN darstellen lassen, die jedoch gleichwohl für den Schutz vor Gesundheitsgefahren, er-

heblicher Belästigung oder sonstiger Nachteile durch Fluglärm wichtig sind, wie zum Bei-

spiel Lärmpausen, zeitlich begrenzte Nutzungskonzepte bestimmter Flug verfahren  oder 

nicht zuletzt eine weitgehend bewegungsfreie Kernnacht zum Schutz des Nachtschlafs.  

Gemäß den oben beschriebenen Vorgaben betrachtet die Lärmaktionsplanung daher 

zum einen die Fläch e, in der die für den Flughafen Frankfurt Main  anwendbaren Werte 

des § 2 Abs. 2 FluglärmG erreicht bzw. überschritten wurden. Maßnahmen der Lärmmin-

derung sind daher insbesondere für Betroffene mit zuentwickeln, die innerhalb des Lärm-

schutzbereichs wohnen .  

Zum anderen beschreibt der  hier vorliegende Plan aber auch einen großen Teil von Maß-

nahmen, die  lärmmindernd in Gebieten wirken, in denen die  Werte des § 2 Abs. 2 Flug-

lärmG unterschritten werden . So spielt beispielsweise die Frage eine Rolle, wo im Sinne 

eines möglichst zielgerichteten Lärmschutzes eine Bündelung von Überflügen erfolgen 

sollte, insofern müssen verschiedene Lärmschutzziele bei Maßnahmen und in der Lärmak-

tionsplanung in bestimmten Fällen auch gegeneinander abgewogen werden.  

Auch hat der Anwe ndungsbereich des Lärmaktionsplans keine Relevanz bei der Beteili-

gung der Öffentlichkeit (vgl. Kapitel 11). Denn der Fluglärm und die gegen diesen Flug-

lärm geplant en aktiven Minderungsmaßnahmen wirken auch außerhalb der vorgenannten 

Fläche auf andere Flächen ein. Daher sollen Lärmbetroffene auch außerhalb des zuvor be-

schriebenen Gebiets als Öffentlichkeit beteiligt werden, um sie über die Belastungssitua-

tion zu info rmieren und in den Stand zu versetzen, lärmmindernde Maßnahmen geltend zu 

machen und geplante Maßnahmen beurteilen zu können. Auch im Sinne der Verständlich-

keit wird es für notwendig erachtet, die Lärmminderungsmaßnahmen und ihre Wir kungen 

nicht nur auf di e nach § 2 Abs. 2 FluglärmG festgelegte Fläche beschränkt darzustellen. 

An der Öffentlichkeitsbeteiligung  zum Lärmaktionsplan Flughafen Frankfurt Main kann 

sich daher jede Person beteiligen. Dabei gilt, dass selbstverständlich auch jede Einwen-

dung geprüft und gewürdigt wird.   

3.5  Vorgaben durch die Raumordnung  

Auf raumplanerischer Ebene kann einer neuen oder stärkeren Lärmbelästigung vorge-

beugt werden. Auch können hier bestehende Lärmprobleme gemindert werden . Dabei 

werden die Entstehung und die Ausbreitung von  Lärm mit regionalplanerischen Mittel n 

minimiert oder in unschädliche Bereiche verlagert. In Hessen wird d iese Form des Lärm-

schutzes bereits auf der obersten planerischen Ebene, dem Landesentwicklungsplan, be-

rücksichtigt. In den Regionalplänen, dem Regionalen Flächennutzungsplan, den Flächen-

nutzungsplänen und den Bebauungsplänen setzt sich dies fort. Durch die Regionalpla-

nung und die B auleitplanung sollen die notwendigen Flächen für Maßnahmen zum Lärm-

schutz vor entgegenstehender Nutzung gesichert werden.  
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 Der Landesentwicklungsplan  Hessen (LEP)28 

Der Landesentwicklungsplan Hessen 2020 beinhaltet das langfristige räumliche Entwick-

lungskon zept für das Land Hessen. Der Plan trifft Aussagen zum Lärmschutz, die die  Vor-

habens- und Planungsträger  bei ihren Planung en beachten bzw. berücksichtigen . 

Die in dem Plan stehenden Grundsätze sind von  öffentlichen Stellen bei raumbedeutsa-

men Planungen zu berücksichtigen, Ziele sind zu beachten . 

¶ Siedlungsentwicklung und Flächenvorsorge  

Im Bereich der Siedlungsentwicklung und Flächenvorsorge wurde der folgende Grundsatz 

zum Lärmschutz festgelegt  (Grundsatz G3.3-1): 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen  sollen die hierfür vorgesehenen Flä-

chen einander so zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm 

auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf 

sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermi eden werden. Lärmvorbelas-

tungen sind zu berücksichtigen. Einer Zunahme des Lärms ist so weit wie möglich entge-

genzuwirken. Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist in besonderem Maße Rücksicht zu 

nehmen.  

Idealerweise wird die Siedlungsstruktur im Umfeld eines  Großflughafens so geplant, dass 

die Siedlungsgebiete außerhalb der Gebiete liegen, die durch den An - und Abflug verkehr 

stark lärmbelastet sind. Im Be reich des Flughafen s Frankfurt Main sind die Gebiete um 

den Flughafen bereits stark besiedelt, so dass hie r der Fokus darauf liegt Neuansiedlun-

gen zu vermeiden. Daher wurde im Kapitel Siedlungsentwicklung und Flächenvorsorge ² 

Lärmschutz das folgende Ziel festgelegt (Ziel Z3.3-4): 

In der Umgebung des Flughafens Frankfurt Main ist zum Schutz gegen Fluglärm im R egio-

nalplan ein Siedlungsbeschränkungsgebiet festzulegen, in dem aus Vorsorge zum Schutz 

vor Fluglärm eine Bebauung im Sinne einer Besiedlung zu Wohnzwecken nicht zulässig ist. 

Bauflächen in geltenden Bebauungsplänen und innerhalb des Siedlungsbestandes bl ei-

ben von dieser Regelung unberührt. Die äußere Begrenzung des Siedlungsbeschrän-

kungsgebietes für den Flughafen Frankfurt Main ergibt sich aus der Umhüllenden der 

energieäquivalenten Isophonenlinie unter Annahme von L Aeq Tag 55 dB(A) und LAeq Nacht 

50 dB(A), berechnet auf Basis von 701.000 Flugb ewegungen pro Jahr; berechnet nach 

den Flughafen -Fluglärm -Hinweisen der  LAI, 2011. Diese Werte gelten noch nicht. Sie gel-

ten erst, wenn sie im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplan/RegFNP Südhessen 

umgesetzt werden.  

In der Begründung steht zudem, dass der Träger der Regionalplanung  bzw. der Träger 

der Regionalen Flächennutzungsplan ung mittels eines Siedlungsstrukturkonzeptes auf 

eine ausgewogene siedlungsstrukturelle Entwicklung des Flughafenumfeldes, unter be-

sonderer Berücksichtigung des vorsorgenden Schutzes der Wohnbevölkerung vor Flug-

lärm, hinwirken soll.  

 
28 GVBL. 2018, S. 398, https://landesplanung.hessen.de/landesplanung/landesentwicklungsplan -lep, abgeru-

fen am 18.10.2023  

https://landesplanung.hessen.de/landesplanung/landesentwicklungsplan-lep
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Abbildung 2: Siedlungsbeschränkungsgebiet Flughafen Frankfurt Main © HMWVW  29
 

¶ Infrastrukturentwicklung Luftverkehr  

Im Landesentwicklungsplan wird bei der Planung der weiteren Entwicklung des Flugha-

fens der Lärmschutz berücksichtigt.  

In Bezug auf die Nachtruhe steht dort, dass die Rücksichtnahme auf die Nachtruhe der Be-

völkerung [...] Àvon herausragender und in den Randstunden der Nacht von besonderer 

Bedeutung für den Flughafen  Frankfurt Main  akl*´ (Grundsatz G5.1.6-3) 

Des Weiteren soll [¯] Àdie Ausdehnung der erheblich von Fluglärm betroffenen Fläche 

begrenzt werden. Sie soll gegenüber dem aktuellen Niveau nicht mehr wesentlich an-

wachsen.  ́(Grundsatz G5.1.6-4). 

Im Landesentwicklungsplan wurde zudem das Ziel formuliert, dass Àin einem Lärmmini-

mierungsplan jeweils alle fünf Jahre, auf Grundlage der tatsächlichen Lärmentwicklung, 

mögliche Maßnahmen für Reduktionspotenziale sowie eine Prognose zur Ausdehnung der 

erheblich von Fluglärm betroffenen Fläche darzustellen ist.  ́(Ziel Z5.1.6-5) 

 
29 Hintergrundkarte: https://www.flk -frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/241._sitzung_am_21.6.2017/ver-

gleichskarte_siedlungsbeschr aenkungsgebiete.pdf , Seitenaufruf am 31.10.2023  

https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/241._sitzung_am_21.6.2017/vergleichskarte_siedlungsbeschraenkungsgebiete.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/241._sitzung_am_21.6.2017/vergleichskarte_siedlungsbeschraenkungsgebiete.pdf
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ÀDie bestehende Anbindung des Flughafen s Frankfurt Main an den Schienenfern - und re-

gionalverkehr soll perspektivisch noch weiter verbessert und ausgebaut werden, um die 

Verlagerung vo n Kurzstrecken- und Zubringerflügen auf die Schiene für Passagiere attrak-

tiv zu gestalten und so eine zunehmend intermodale Verkehrsmittelwahl ermöglichen zu 

können.  ́(Grundsatz G5.1.6-6), siehe hierzu auch Kapitel 12.8.3. 

ÀDie ÖPNV-Anbindung des südlichen Flughafenbereiches soll bedarfsgerecht entwickelt 

und verbessert werden. Die Anbind ung des Terminals  3 an die Riedbahn soll durch die 

Regionalplanung konkretisier t und regionalplanerisch gesichert werden *´ (Grundsatz  

G5.1.6-7). Dadurch kann auch der Sekundärlärm ausgehend vom Straßenverkehr verrin-

gert werden.  

¶ Lärmobergrenze  

Das Land Hessen, die Flughafenbetreiberin Fraport  AG, die Fluglärmkommission Frank-

furt, die  beiden Homebase Carrier Lufthansa Group  und Condor, der Airline -Verband BA-

RIG30 und das Forum Flughafen und Region (FFR) haben in gemeinsamer Verantwortung 

für die Entwicklung des Flughafens Frankfurt Main und der Rhein -Main-Region am 

07.11.2017 ^j]aoadda_ \Yk _]e]afkYe] ¿;ĉf\fak ^ĉj ]af] EŅjegZ]j_j]fr]¶ ^ĉj \]f ?dm_`Y)

fen Frankfurt Main etabliert. Die durch startende und landende Luftfahrzeuge am Flugha-

fen Frankfurt Main zu erwartende Fluglärmbelastung soll demnach die im Planfeststel-

lungsbeschlus s vom 18.12.2007 für den sogenannten Ausbaufall prognostizierte Flug-

lärmbelastung bei Erreichen des hier unterstellten Flug bewegungsaufkommens von 

701.000 Flugb ewegungen pro Jahr deutlich unterschreiten. Jährliche Monitoringbe-

richte 31 sollen dies überprüfe n. 

Die Lärmobergrenze  ist im Landesentwicklungsplan  verankert. Sie setzt den Grundsatz in 

Planziffern G5.1.6-4 und das Ziel in Planziffer Z5.1.6-5 um. Das Bündnispapier  zur Lärm-

obergrenze 32 ist eine freiwillige Maßnahme, welche eine Umsetzung des Grundsatz es 

G5.1.6-4 und des Ziel s Z5.1.6-5 darstellt.  

Die Lärmobergrenze  wird durch zwei Flächenkriterien in Hektar definiert. Ziel ist, dass 

beide Kriterien eingehalten bleiben. Die Lärmobergrenze orientiert sich dabei  an den 

Werten des FluglärmG  für Ausbauflughä fen für die Tag-Schutzzone 1 bzw. 2, wobei die 

prognostizierte Bela stung jeweils um mindestens 1,8  dB(A) unterschritten bleiben soll. Die 

Begrenzung des zweiten Flächeninhalts soll sicherstellen, dass die Größe der höchstbe-

troffenen Flächen begrenzt bleibt. Es soll also vermieden werden, dass eine etwaige Ver-

kleinerung von weniger betroffenen Flächen zu Lasten der höherbetroffenen Flächen er-

folgt (siehe auch Kapitel 12.7.1). 

 
30 BARIG = Board of Airline Representatives in Germany. Das BARIG e.V. ist eine Interessenvertretung von über 

100 nationalen und internationalen Fluggesellschaften aus den Bereichen Linienflug, Ferienflug und Cargo.  

31 https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021 -12/monitoringbericht_laermober-

grenze_betriebsjahr_2020.pdf , abgerufen am 18.10.2023  

32https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021 -07/171106_prasentationlog.pdf , Seitenauf-

ruf am 31.10.2023  

https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021 -07/171106_prasentationlog.pdf , abgeru-

fen am 18.10.2023 

https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-12/monitoringbericht_laermobergrenze_betriebsjahr_2020.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-12/monitoringbericht_laermobergrenze_betriebsjahr_2020.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/171106_prasentationlog.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/171106_prasentationlog.pdf
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Tabelle 2: Werte der Lärmobergrenze  aus dem Monitoringbericht zum Betriebsjahr 2017 33 

 Planfeststellung s- 
beschluss Prognose 

Bündnispapier  
Lärmobergrenze 34 

Berechnung 2017  

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
60 dB(A) (höchstbetroffe-
nes Gebiet)  

12.758 8.815 6.911 

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
55 dB(A) (hoch betroffenes 
Gebiet)  

29.994 22.193 16.955 

 

Tabelle 3: Werte der Lärmobergrenze  aus dem Monitoringbericht zum Betriebsjahr 2018 35 

 Planfeststellungs- 
beschluss Prognose 

Bündnispapier  
Lärmobergrenze  

Berechnung 2018  

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
60 dB(A) (höchstbetroffe-
nes Gebiet)  

12.758 8.815 7.176 

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
55 dB(A) (hoch betroffenes 
Gebiet)  

29.994 22.193 17.582 

 

Tabelle 4: Werte der Lärmobergrenze  aus dem Monitoringbericht zum Betriebsjahr 2019 36 

 Planfeststellungs- 
beschluss Prognose 

Bündnispapier  
Lärmobergrenze  

Berechnung 2019  

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
60 dB(A) (höchstbetroffe-
nes Gebiet)  

12.758 8.815 7.022 

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
55 dB(A) (hoch betroffenes 
Gebiet)  

29.994 22.193 17.332 

 

Tabelle 5: Werte der Lärmobergrenze  aus dem Monitoringbericht zum Betriebsjahr 2020 37 

 Planfeststellungs- 
beschluss Prognose 

Bündnispapier  
Lärmobergrenze  

Berechnung 2020  

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
60 dB(A) (höchstbetroffe-
nes Gebiet)  

12.758 8.815 4.421 

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
55 dB(A) (hoch betroffenes 
Gebiet)  

29.994 22.193 10.578 

 

  

 
33https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021 -07/18 -08-30_log_monitoringbe-

richt_2017.pdf , Seitenaufruf am 17.10.2023  

34 https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021 -07/18 -08-30_log_monitoringbe-

richt_2017.pdf , Seitenaufruf am 31.10.2023  

35https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021 -07/monitoring_laermober-

grenze_2018_0.pdf , Seitenaufruf am 17.10.2023  

36https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021 -07/monitoring_laermober-

grenze_2019 .pdf , Seitenaufruf am 17.10.2023  

37https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021 -12/monitoring bericht_laermober-

grenze_betriebsjahr_2020.pdf  , Seitenaufruf am 17.10.2023  

https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/18-08-30_log_monitoringbericht_2017.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/18-08-30_log_monitoringbericht_2017.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/18-08-30_log_monitoringbericht_2017.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/18-08-30_log_monitoringbericht_2017.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/monitoring_laermobergrenze_2018_0.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/monitoring_laermobergrenze_2018_0.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/monitoring_laermobergrenze_2019.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-07/monitoring_laermobergrenze_2019.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-12/monitoringbericht_laermobergrenze_betriebsjahr_2020.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2021-12/monitoringbericht_laermobergrenze_betriebsjahr_2020.pdf
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Tabelle 6: Werte der Lärmobergrenze  aus dem Monitoringbericht zum Betriebsjahr 2021  

 Planfeststellungs- 
beschluss Prognose 

Bündnispapier  
Lärmobergrenze  

Berechnung 2021  

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
60 dB(A) (höchstbetroffe-
nes Gebiet)  

12.758 8.815 4.808 

Fläche in Hektar >LAeq 6-22, 
55 dB(A) (hoch betroffenes 
Gebiet)  

29.994 22.193 11.287 

 

Tabelle 7: Werte der Lärmobergrenze  aus dem Monitoringbericht zum Betriebsjahr 2022  

 Planfeststellungs- 
beschluss Prognose 

Bündnispapier  
Lärmobergrenze  

Berechnung 2022  

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
60 dB(A) (höchstbetroffe-
nes Gebiet)  

12.758 8.815 5.687 

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
55 dB(A) (hoch betroffenes 
Gebiet)  

29.994 22.193 13.804 

 

Tabelle 8: Werte der Lärmobergrenze  aus dem Monitoringbericht zum Betriebsjahr 2023  

 Planfeststellungs- 
beschluss Prognose 

Bündnispapier  
Lärmobergrenze  

Berechnung 2023  

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
60 dB(A) (höchstbetroffe-
nes Gebiet)  

12.758 8.815 5.911 

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 
55 dB(A) (hoch betroffenes 
Gebiet)  

29.994 22.193 14.287 

 

 Regionalpläne  und Regionaler Flächennutzungsplan 38 

Die Regionalpläne konkretisieren den Landesentwicklungsplan und treffen  räumlich und 

sachlich bestimmte Festlegungen der Raumordnung . Im Ballungsraum Frankfurt a . M. sind 

Regionalplan und Flächennutzungsplan zu einem gemeinsamen Planwerk zusammenge-

fasst, dem Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 (RPS/RegFNP 

2010).  

Der Lärmschutz am Flughafen  Frankfurt  Main wird hier wie folgt konkretisiert:  

Durch die Festlegung des Siedlungsbeschränkungsgebiets  soll Lärmkonflikten vorge-

beugt werden, in dem die Festlegung  von Wohnbauflächen in stark lärmbelasteten Berei-

chen ausgeschlossen werden soll:  

¶ ÀIn der Umgebung des Flughafens Frankfurt Main ist zum Schutz gegen Fluglärm im 

Regionalplan ein Siedlungsbeschränkungsgebiet festzulegen, in dem aus Vorsor ge 

zum Schutz vor Fluglärm eine Bebauung im Sinne einer Besiedlung zu Wohnzwe-

cken nicht zulässig ist. Bauflächen in geltenden Bebauungsplänen und innerhalb des 

Siedlungsbestandes bleiben von dieser Regelung unberührt. Die äußere Begren-

zung des Siedlungsbes chränkungsgebietes für den Flughafen Frankfurt Main ergibt 

sich aus der Umhüllenden der energieäquivalenten Isophonenlinie unter Annahme 

von LAeq Tag 55 dB(A) und LAeq Nacht 50 dB(A), berechnet auf Basis von 701.000 

 
38 https://rp -darmstadt.hessen.de/sites/rp -darmstadt.hessen.de/files/2022 -11/01_rps_text.pdf , Seitenaufruf am 

31.10.2023  

https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-11/01_rps_text.pdf
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Flugbewegunge n pro Jahr; berechnet nach den Flughafen -Fluglärm -Hinweisen der 

LAI, 2011. (Ziel 3.3-4 (Z), 3. LEP-Änderung ). 

¶ Bei der Bauleitplanung in der Umgebung des Flughafens Frankfurt Main sind die in 

der Karte (vgl. Abbildung 2) \Yj_]kl]ddl]f ÀLa]\dmf_kZ]k[`jŅfcmf_k_]Za]l]´ rm Z])

achten. In diesen Gebieten ist die Ausweisung neuer Wohnbauflächen und Misch-

gebiete im Rahmen der Bauleitplanung nicht zulässig. Bauflächen  in geltenden Be-

bauungsplänen und Flächen innerhalb des Siedlungsbestandes für städtebauliche 

Umstrukturierungsmaßnahmen bleiben von dieser Regelung unberührt. (Ziel Z3.4.4-

1 des RPS/RegFNP 2010).  ́

Die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene  als auch die  perspektivische Ent-

lastung durch den Flughafen Frankfurt -Hahn ist der Inhalt des folgenden Ziel es des 

RPS/RegFNP 2010: 

¶ ÀDie Verknüpfung des Flughafen s Frankfurt Main mit dem Schienenfern - und  regio-

nalverkehr ist auszubauen. Die Zusammenarbeit mit  dem Flughafen Frankfurt -Hahn 

in Rheinland -Pfalz ist zu vertiefen*´ (Ziel Z5.5-3). 

Die Verlagerung des Autoverkehrs (Sekundärlärm)  vom und zum Flughafen Frankfurt Main 

auf die Schiene soll durch folgende Punkte des RPS/RegFNP 2010 erreicht werden:  

¶ ÀZur Verbesserung der Anbindung des südhessischen Wirtschaftsraumes ist eine di-

rekte Schienennahverkehrsverbindung aus dem Raum Bergstraße über den Haupt-

bahnhof Darmstadt zum Frankfurter Flughafen zu realisieren.  ́(Ziel Z5.1-7) 

¶ ÀDie Anbindung des am  Flughafen  Frankfurt Main geplanten Terminals  3 an das  

S-Bahn- und Regionalverkehrsnetz ist anzustreben.  ́(Grundsatz G5.1-14) 

Auf die Nachtruhe  wird Rücksicht genommen:  

¶ ÀBei der Erweiterung des Flughafen s Frankfurt Main über das bestehende Start - 

und Landebahnsystem hinaus ist auf die Nachtruhe der Bevölkerung in besonde-

rem Maße Rücksicht zu nehmen. Die verbindliche Festlegung der Nachtflugbe-

schränkungen erfolgt in den Verfahren nach dem Luftverkehrsgesetz.  ́(Ziel Z5.5-4 

des RPS/RegFNP 2010) 

Derzeit befindet sich der Regionalplan Südhessen und Regionale Flächennutzungsplan für 

den Ballungsraum Frankfurt/Rhein -Main im Verfahren der Neuaufstellung. Regionalpläne 

müssen regelmäßig neu aufgestellt werden, um sich den veränderten Verhältnissen anzu-

passen. Die Steuerungswirk ung des Plans wird dadurch regelmäßig überdacht und aktua-

lisiert.  

Die ersten Beratungen fanden im Februar und März 2024 statt, jedoch bislang noch er-

gebnisoffen, sodass die erste Offenlage/Beteiligung zurzeit noch nicht terminiert ist. Bis 

dieser Plan rechtskräftig wird, behält der aktuell geltende Regionalplan Südhessen/Regio-

naler Flächennutzungsplan 2010 seine Gültigkeit.  



Rechtlicher Hintergrund, nationale Umsetzung und Akteure  37 

² Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) ² Teilplan Verkehrsflughafen Frankfurt Main ² 

 Bauleitplanung, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan  

Auf kommunaler Ebene sind die Vorgaben der Landes - und Regionalplanung 39 im Rah-

men der Bauleitplanung 40 umzusetzen. Die Bauleitplanung bestimmt im Wesentlichen die 

Rahmenbedingungen für den Bau von Wohnungen, die Ansiedlung von Gewerbebetrie-

ben oder die Erhaltung lebendiger Innenstädte und grüner  Freiräume. Dies geschieht 

durch das Aufstellen von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen. Der Flächennut-

zungsplan gliedert für das gesamte Gemeindegebiet die Art der Nutzung der Flächen. 

Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt un d konkretisiert u.a. 

die Vorgaben für neue Baugebiete.  

Hierbei sollen schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden 

und die Belange des Umweltschutzes und somit auch de s Immissionsschutzes berücksich-

tigt werden.  

Durch die Bauleitplanung  soll bei Planungsvorhaben (z.B. von Neubaugebieten) durch ei-

nen angemessenen Abstand von Wohngebieten  zu Lärmquellen , zu öffentlich genutzten 

Gebäuden und zu Freizeitgebieten eine erhebliche Beeinträchtigung vermieden werden. 

Als anzustrebende Immissionsw erte werden die Or ientierungswerte des Beiblattes  1, der 

DIN -4,,1 ÀL[`Yddk[`mlr ae LlŅ\l]ZYm´( rm_jmf\] _]d]_l* DĚff]f \a] Hja]fla]jmf_ko]jl] 

aufgrund der örtlichen Begebenheiten nicht über Mindestabstände eingehalten werden, 

sollen Möglichkeiten des akti ven Schallschutzes berücksichtigt werden.  

Durch den Flächennutzungsplan  können die lärmverursachenden Bereiche (Verkehr, Ge-

werbe, etc.) und die vor Lärm zu schützenden Bereiche (Wohnen, Erholungsgebiete, etc.) 

sowie Flächen, die direkt dem Schutz vor Lärm dienen, abge grenzt werden, siehe §  5 

Abs. 2 BauGB sowie § 50 BImSchG. 

Im Bebauungsplan  können Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirku n-

gen festgelegt werden, siehe §  9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB und § 3 Abs. 1 i.V.m. § 50 BImSchG. 

Die Verkehrsträger sind für ausreichenden Lärmschutz verantwortlich, wenn sie an vorhan-

dene Wohnbebauung heranrücken. Dagegen müssen die Kommunen für den Lärmschutz 

sorgen, wenn sie Wohn - und Mischgebiete im  Einflussbereich von vorhandenem  Ver-

kehrslärm ausweisen. 

 
39 HLPG (Hess. Landesplanungsgesetz) 

40 BauGB (Baugesetzbuch) 
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3.6  Zuständige Behörden , befasste Gremien und weitere Akteure  

 Überblick über die Akteure 41 

 

Abbildung 3: Akteure im Bereich Schallschutz am Flughafen Frankfurt Main  

 

 Zuständigkeiten bei der Lärmminderungsplanung  

Nach § 47 d Abs. 1 Nr. 1 BImSchG stellen die zuständigen Behörden u.a. für Großflughä-

fen Lärmaktionspläne auf. Gemäß §  47 e Abs. 1 BImSchG sind dies die Gemeinden oder 

die nach Lande srecht zuständigen Behörden .  

In § 1 Abs. 1 der Immi ssionsschutz-Zuständigkeitsverordnung (ImSchZuV) des Landes Hes-

sen wird als zuständige Behörde für den Vollzug des BImSchG das Regierungspräsidium 

genannt. Da der Flughafen Frankfurt Main im Regierungsbezirk des RP Darmstadt liegt, ist 

 
41 Kurzprofil aller Akteure siehe  Anlage I. 
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dieses demnach auch  zuständig für die Aufstellung/ Fortschreibung des vorliegenden 

Lärmaktionsplans.  

Für die Ausarbeitung der Lärmkarten ist in Hessen das HLNUG zuständig (§  47 c Abs. 1 

BImSchG in Verbindung mit §  3 Nr. 1 f ImSchZuV). 

 Fachbehörden für den Luftverkehr  

Die wesentlichen Regelungen zum Luftverkehr werden auf internationaler Ebene getroffen  

und fließen dann in nationales Recht ein. Die Rechtsetzungskompetenz für den Luftverkehr 

und damit den aktiven und passiven Schallschutz an Flughäfen oblie gt dem Bund. Insofern 

sind die Gestaltungsmöglichkeiten des Landes begrenzt.  

 

Abbildung 4: Fachbehörden im Luftverkehr vom internationalen Recht bis Länderrecht  

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum  

(HMWVW) ist als Planfeststellungsbehörde für die planungsrechtliche Genehmigun g (sog. 

Planfeststellung nach §  8 Luftverkehrsgesetz) des Ausbaus des Frankfurter Flughafens zu-

ständig . In die Zuständigkeit des Ministeriums fällt auch jede Ände rung der genehmigten 

Planung. Weiterhin ist das HMWVW für die Genehmigung der Flughafenentgelte  (§ 19 b 

Luftverkehrsgesetz) zuständig.  Den Lärmschutzbereich zum Flughafen Frankfurt Main setzt 

die Hessische Landesregierung durch Verordnung fest. Federführen de Behörde ist hierbei 

ebenfalls das HMWVW. Die Zuständigkeit für die Einrichtung der Fluglärmkomm ission 
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liegt ebenfalls beim HMWVW. Schließlich ist auch die örtliche Luftaufsicht, die unter ande-

rem für die Überwachung der Nachtflugbeschränkungen und Ertei lung von Ausnahmege-

nehmigungen z.B. für verspätete Abflüge zuständig ist, im HMWVW angesiedelt.  

Die Fluglärmschutzbeauftragte  des HMWVW hat die Aufgabe, Maßnahmen zur Fluglärm-

bekämpfung vorzuschlagen und vorzubereiten. Sie unterrichtet und berät das Minist erium 

und wirkt an der Überwachung der Lärmschutzvorschriften mit.  

Für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen vorgeschriebene Flug verfahren 

oder ²höhen ist das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  (BAF) zuständig. Die Auswer-

tung und Verfolgung von Verstößen gegen das Nachtflugverbot liegen  in der Zuständig-

keit des Regierungspräsidiums Darmstadt . Beschwerden nimmt auch die Fluglärmschutz-

beauftragte  des HMWVW entgegen.  

Für die Festlegung von Flugverfahren einschließlich der Flughöhen ist das Bundesauf-

sichtsamt für Flugsicherung  (BAF) zuständig. Bei Flugverfahren, die von Bedeutung für 

den Schutz von Fluglärm sind, holt sich das BAF zudem eine Stellungnahme des Umwelt-

bundesamts (UBA) ein. Mit der Planung und  Ausarbeitung der Verfahren ist die Deutsche 

Flugsicherung GmbH  (DFS) betraut. Die DFS und das BAF werden bei fluglärmrelevanten 

Vorhaben von der Kommission zur Abwehr des Fluglärms  für den Flughafen Frankfurt 

Main (näheres siehe Kapitel 3.6.4) beraten.  Die folgende Abbildung stellt den Ablauf bei 

der Festlegung von Flugverfahren dar.  
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Abbildung 5: Prozess der Festlegung von Flugverfahren auf Grundlage der Zulassungsentscheidung   
des Landes für den Flugplatz © BAF 

 Fluglärmkommission  Frankfurt (FLK) 42 

Die Bildung von Fluglärmkommissionen ist bundesweit  für alle größeren Flughäfen ge-

setzlich vorgegebe n. Die Aufgaben sowie die Zusammensetzung der Fluglärmkommission 

sind in § 32 b Luftverkehrsgesetz geregelt. Nach dieser Vorschrift wird eine Fluglärmkom-

mission gebildet zur Beratung  

¶ der örtlichen Genehmigungsbehörde , in Hessen ist dies das Hessische Ministerium 

für Wirtschaft, Energie, Verkehr,  Wohnen und ländlichen Raum  (HMWVW),  

¶ des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) sowie  

 
42 Internetportal: www.flk-frankfurt.de   

http://www.flk-frankfurt.de/


Rechtlicher Hintergrund, nationale Umsetzung und Akteure  42 

² Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) ² Teilplan Verkehrsflughafen Frankfurt Main ² 

¶ der örtlich zuständigen Flugsicherung , hier ist es die DFS (Deutsche Flugsicherung 

GmbH) in Langen  

über Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigungen durch 

Luftfahrzeuge für Verkehrsflughäfen, für die ein Lärmschutzbereich festzusetzen ist.  

Typische Beispiele für das Aufgabenspektrum der Fluglärmkommission sind Beratung en zu 

folgenden Themen:  

¶ Flugverfahren festsetzung 

¶ aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen  

¶ Monitoring  

¶ Lärmschutzbereich, Regionalfonds und Kompensationen  

¶ Entgeltordnung  

¶ Lärmaktionsplanung  

¶ Fluglärm -Messstationen 

¶ Luftverunreinigungen, u. a. Ultrafeinstaub  

Die Arbeit der Fluglärmkommission soll den beratenen Institutionen für die von ihnen zu 

treffenden Entscheidungen das besondere Fachwissen, die Ortskenntnis und den Sach-

verstand der FLK-Mitglieder zur Verfügung stellen. Neben der Beurteilung von vorgeleg-

ten Maßnahmenvorschlägen ist die Fluglärmkommission zudem berechtigt, eigene Maß-

nahmen zu entwickeln und vorzuschlagen. Halten die beratenen Institutionen  die vorge-

schlagenen Maßnahmen für nicht geeignet oder für nicht durchführbar, müssen sie dies 

gegenüber der Fluglärmkommission begründen.  

Die Fluglärmkommission Frankfurt ist ein unabhängiges Beratungsgremium. Die Aufga-

benwahrnehmung durch die Geschäftsführ erin der Fluglärmkommission erfolgt weisungs-

unabhängig von der zuständigen Genehmigungsbehörde 43. Die Flug lärmkommission wird 

von einem Vorstand geleitet, der von den Mitgliedern aus ihrer Mitte für vier Jahre ge-

wählt wurde und aus der oder dem Vorsitzenden, zwei Stellvertreter innen und Stellvertre-

ter sowie bis zu sechs weiteren Vorstandsmitgliedern besteht. B eschlussgremium der 

Fluglärmkommission ist das gesamte Plenum, welches im Rahmen von in der Regel fünf 

Sitzungen jährlich berät. Bei der Beschlussfassung über Beratungsergebnisse hat jedes 

Mitglied der Fluglärmkommission ein Stimmrecht. Die Beratungsergebn isse und alle Bera-

tungsunterlagen der Fluglärmkommission Frankfurt werden unmittelbar im Anschluss an 

die Sitzungen auf der Internetseite www.flk -frankfurt.de  veröffentlicht und sind rückwir-

kend bis zum Jahr 2009 vollständig und dauerhaft abrufbar. Auch die Stellungnahmen der 

Fluglärmkom mission Frankfurt zu den jeweiligen Themen können  hier44 abgerufen wer-

den. 

Die aktuell 48 Mitglieder der Fluglärmkommission we rden von der zuständigen Genehmi-

gungsbehörde auf Vorschlag der jeweiligen Entsendestelle (Kommune etc.) für vier Jahre 

 
43vgl.https://www.flk -frankfurt.de/eigene_dateien/flk/geschaeftsordnung/geschaeftsord-

nung__stand_1.1.2021.pdf , abgerufen am  18.10.2023  

44 https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk/036/ -/Stellungnahmen.html , abgerufen am 18.10.2023  

http://www.flk-frankfurt.de/
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/flk/geschaeftsordnung/geschaeftsordnung__stand_1.1.2021.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/flk/geschaeftsordnung/geschaeftsordnung__stand_1.1.2021.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/036/-/Stellungnahmen.html
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berufen. Die Kriterien für die Mitgliedschaft werden von der Genehmigungsbehörde im 

Benehmen mit der Fluglärmkommission  festgelegt 45. 

Die Frankfurter Fluglärmkommission besteht aktuell aus 46: 

¶ Vertretern der von Fluglärm betroffenen  Kommunen und Landkreise  aus Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Bayern:  

Kommunen:  Bischofsheim, Büttelborn, Darmstadt, Erzhausen, Flörsheim, Frankfurt, 

Gernsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Griesheim, Groß -Gerau, Groß-Zimmern, Hanau, 

Hattersheim, Heusenstamm (vertritt auch die Kommunen Hainburg, Obertshausen, 

Rodgau und Seligenstadt), Hochheim, Kelsterbach, Maintal, Mainz, Mörfelden -Wall-

dorf, Mühlheim, Nauheim, Neu -Isenburg, Offenbach, Pfungstadt, Raunheim, Ried-

stadt, Roßdorf, Rüsselsheim, Trebur, Weiterstadt, Wiesbaden,   

Landkreise:  Landkreis Alzey-Worms, Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Darm-

stadt-Dieburg, Landkreis Groß -Gerau, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Land-

kreis Mainz-Bingen, Landkreis Offenbach, Rheingau -Taunus-Kreis, Wetteraukreis  

¶ Hessischer Industrie- und Handelskammertag e.V.  

¶ BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) e.V.,  

¶ Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (örtl. und überörtl. Vertreter),  

¶ Condor Flugdienst GmbH,  

¶ Deutsche Lufthansa AG,  

¶ Fraport AG,  
sowie einigen (nicht stimmberechtigten) ständigen Sitzungsteilnehmern und Gästen.  

=a] ?dm_dŅjecgeeakkagf]f kaf\ af \]e Zmf\]ko]al]f @j]eame À:jZ]alk_]e]afk[`Y^l 

Deutscher ?dm_dŅjecgeeakkagf]f´ %:=?& organisiert . Die ADF gibt regelmäßig fachliche 

Stellungnahmen zu Möglichkeiten der Verbesserung des Fluglärmschutzes ab . Vorsitz und 

Geschäftsführung der ADF werden seit vielen Jahren vom Vorsitzenden und der Ge-

schäftsführerin d er Fluglärmkommission Frankfurt wahrgenommen. Die Stellungnahmen 

der ADF 47 können ebenfalls auf der Internetseite der Fluglärmkommission Frankfurt abge-

rufen werden.  

Informationen zum neu verabschiedeten Hessischen Fluglärmkommissionsgesetz sind in 

Kapitel  12.3.3.3 nachzulesen. 

 Forum Flughafen und Region (FFR) 48 

Das FFR wurde 2008 als Nachfolgeorganisation des Regionalen Dialogforums gegründet. 

Ziel des FFR ist die Fortführung des Dialogs zwischen der Region und der Luftverkehrswirt-

schaft über die Auswirkungen des Luftverkehrs auf die Rhein -Main-Region. Seine Ge-

schäftsstelle ist die Gemeinnützige Umwelthaus GmbH. Das FFR besteht aus folgenden 

 
45https://www.flk -frankfurt.de/eigene_dateien/mitglieder/hess._verkehrsministerium__kriterien_mitglied-

schaft_ab_1.1.2020_final.pdf  , abgerufen am 18.10.2023  

46 https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk/44/ -/Mitglieder.html , abgerufen am 18.10.2023  

47 https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk/036/ -/Stellungnahmen.html , abgerufen am 18.10.2023  

48 Internetportal : https://www.forum -flughafen -region.de   

www.forum -flughafen -region.de/gremien/vorstand -und -struktur -des-ffr/ , abgerufen am 18.10.2023  

https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/mitglieder/hess._verkehrsministerium__kriterien_mitgliedschaft_ab_1.1.2020_final.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/mitglieder/hess._verkehrsministerium__kriterien_mitgliedschaft_ab_1.1.2020_final.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/44/-/Mitglieder.html
https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/036/-/Stellungnahmen.html
https://www.forum-flughafen-region.de/
http://www.forum-flughafen-region.de/gremien/vorstand-und-struktur-des-ffr/
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Organisationseinheiten: Expertengremium Aktiver Schallschutz (ExpASS), Konvent Flugha-

fen und Region sowie dem Umwelt - und Nachbarschaftshaus. Entscheidungen werden in 

einem übergeordneten Koordinierungsrat getroffen.  

 
Abbildung 6: Struktur des Forum F lughafen und Region  © UNH 

Vorsitz des Forum Flughafen und Region 49 

Den Vorsitz des Forum Flughafen und Region hat der dreiköpfige Vorstand. Ihm unterliegt 

die Leitung des Forums einschließlich seiner Gremien. Darüber hinaus haben die drei Vor-

stände den Vorsitz im Koordinierungsrat und im Konvent. Der Vorstand wird gebildet aus 

einem neutralen Mitglied , einem Repräsentanten der Luftverkehrswirtschaft und einem Re-

präsentanten der Kommunen in der Region.  Der Vorstand wird vom hessischen Minist er-

präsidenten berufen  (Ausführliche Beschreibung des FFR -Vorstands siehe Fußnote). 

Koordinierungsrat 50 

Der Koordinierungsrat gestaltet die Arbeit des Forums Flughafen und Region. Zu seinen 

Aufgaben gehören an erster Stelle die Beratung und die abschließend e Beschlussfassung 

über die Arbeiten des Forums Flughafen und Region und seiner Gremien. Den Vorsitz im 

Koordinierungsrat hat der dreiköpfige Vorstand des Forums Flughafen und Region.  

Expertengremium Aktiver Schallschutz (ExpASS) 51 

Das Expertengremium Akti ver Schallschutz ist ein sachorientiertes , in seiner Arbeit unab-

hängiges  Arbeitsgremium. Es ist mit Vertretern von Institutionen und Kommunen besetzt, 

deren Fachkenntnisse und Erfahrungen notwendig sind, um lärmreduzierende Maßnah-

men zu entwickeln. Sie agieren jedoch nicht als Vertreter ihrer Institutionen. Die Mitarbeit 

in dem Gremium ist freiwillig ² eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es nicht. Der hessi-

sche Ministerpräsident beruft die Mitglieder. Die jeweiligen Institutionen haben ein Vor-

schlagsrecht. Die Berufung erfolgt auf der Basis der Einschätzung der notwendigen Exper-

tise. 

Das ExpASS erarbeitet Maßnahmen zur Reduzierung des Fluglärms. Die Vorschläge zum 

 
49 https://www.forum -flughafen -region.de/gremien/vorstand -und -struktur -des-ffr/ , abgerufen am 18.10.2023  

50 https://www.forum -flughafen -region.de/gremien/koordinierungsrat/ , abgerufen am 18.10.2023  

51 https://www.forum -flughafen -region.de/gremie n/expertengremium -aktiver-schallschutz/ abgerufen am 

18.10.2023, eigenes Internetportal : https://www.aktiver -schallschutz.de/   

https://www.forum-flughafen-region.de/gremien/vorstand-und-struktur-des-ffr/
https://www.forum-flughafen-region.de/gremien/koordinierungsrat/
https://www.forum-flughafen-region.de/gremien/expertengremium-aktiver-schallschutz/
https://www.aktiver-schallschutz.de/
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aktiven Schallschutz, die Ergebnisse des Anti -Lärm-Pakts52 und das Arbeitsprogramm der 

Fluglärmkommission bilden die Grundlagen für die Arbeit des Expertengremiums Aktiver 

Schallschutz. Viele Vorschläge stammen auch aus den Vorarbeiten des Mediationsverfah-

rens und des Regionalen Dialogforums.  

Konvent Flughafen und Region 53 

Der Konvent des FFR hat die Aufgabe, einen konstruktiven Dialog mit der Region zur Ent-

wicklung des Flughafens zu führen. Der Konvent nimmt Berichte entgegen, erörtert The-

men und Sachverhalte und unterstützt die Entscheidungsfindung im Koordinierungsrat. Er 

ist jedoch kein Besc hlussgremium.  

Der Konvent besteht aus ca. 60 Mitgliedern, die von den betroffenen Kommunen, von der 

Luftverkehrsseite, der Landespolitik (Parteien), Umwelt - und Naturschutzverbänden, Bür-

gerinitiativen, Fachverbänden, Gewerkschaften und Kirchen vorgeschlage n und vom hes-

sischen Ministerpräsidenten berufen wurden. Den Vorsitz im Konvent hat der dreiköpfige 

Vorstand des Forums Flughafen und Region.  

Im Konvent werden folgende Themen besprochen:  

¶ Fragestellungen, die mit dem Ausbau des Flughafen s Frankfurt Main im Zusammen-

hang stehen  

¶ Fragestellungen zur luftverkehrswirtschaftlichen Entwicklung  

¶ Lärmentwicklung sowie Maßnahmen und Erfolge im Bereich des aktiven und passi-

ven Schallschutzes 

¶ Regionalfon ds (seit 01.01.2024 außer Kraft getreten)  

¶ Immobilienmanagement  

¶ Kompensationen  

¶ Ergebnisse der Monitorings  

¶ Zukunftsentwicklungen der Region und des Flughafens  

¶ Luftschadstoffe, u. a. Ultrafeinstaub  

Umwelt - und Nachbarschaftshaus 54 

Das Umwelt- und Nachbarschaf tshaus (UNH) ist eine Informationsstelle für Bürgerinnen 

und Bürger. Es dient als Dialog - und Monitoring -Zentrum zu den Themen Fluglärm, Aus-

wirkungen des Flughafens auf die Umwelt und auf die Sozialstruktur.  Zudem dient  das 

UNH als Geschäftsstelle des FFR. 

Aufgabe des Umwelthauses ist das Umwelt -, Fluglärm- und Sozialmonitoring und die all-

gemeinverständliche Aufbereitung der Informationen im Zusammenhang mit den Auswir-

kungen des Flughafens. Das UNH betreibt hierzu elf Messstationen (neun fest installierte 

und zwei mobile) und errechnet den Frankfurter Fluglärmindex (weitere Informationen in 

Kapitel 6.2). Ziel ist es, die Kommunikation und die Kooperation zwischen dem Flughafen 

Frankfurt Main, seinen Nutzern und den Anwohnern kontinuierlich zu verbessern.  

 
52https://www.forum -flughafen -region.de/archiv -mediation -und -rdf/archiv -regionales -dialogforum/der -anti-

laerm-pakt/ , abgerufen am 18.10.2023  

53 https://www.forum -flughafen -region.de/gremien/konvent -flughafen -region/  abgerufen am 18.10.2023  

54 https://www.umwelthaus.org/  abgerufen am 18.10.2023  

https://www.forum-flughafen-region.de/archiv-mediation-und-rdf/archiv-regionales-dialogforum/der-anti-laerm-pakt/
https://www.forum-flughafen-region.de/archiv-mediation-und-rdf/archiv-regionales-dialogforum/der-anti-laerm-pakt/
https://www.forum-flughafen-region.de/gremien/konvent-flughafen-region/
https://www.umwelthaus.org/
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Zudem ist das UNH Gastgeber der internationalen Konferenz ICANA 55 (siehe auch Kapitel 

12.3.3.13), deren Zielgruppe Fachleute und Interessierte sind. Nationale und internatio-

nale Gastredner referieren hier über aktuelle Fragestellungen des aktiven Schallschutzes.  

Trägerin des Umwelt - und Nachbarschaftshau ses ist die gemeinnützige Umwelthaus 

GmbH, eine 100  %ige Tochter des Landes Hessen. 

 Kompetenzzentrum für Klima - und Lärmschutz im Luftverkehr  
(CENA)56 

Um den Luftverkehr auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten weiterzuentwickeln, 

wurde das Kompetenzzentr um Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr von der Hessischen 

Landesregierung gegründet  und finanziert . Es ist das erste Zentrum dieser Art bundes-

weit.  

Das Zentrum beschäftigt sich mit den Themen Vernetzung und Kommunikation, nachhalti-

ger Luftverkehr und alternativer Kraftstoff (Power -to-Liquid) . Willkommen zur Mitarbeit 

sind alle Interessierten, z.B. Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherung, Verbände, Wis-

senschaft, Regulierungsbehörden und die Hessische Landesregierung sowie Unterneh-

men in der Tourismus -, Speditions -, Mineralöl -, Chemie- und Energiebranche.  

Folgende Aufgaben verfolgt das Kompetenzzentrum:  

¶ Erstellen von innovativen Konzepten zur Zukunft des nachhaltigen Luftverkehrs . 

¶ Die Vernetzung der Akteure aus Wissenschaft und Forschung, Unternehmen der be-

troffenen Wirtschaftsbranchen, Behörden und dem Umweltschutz am Standort Hes-

sen. 

¶ Die Initiierung und Förderung von Modellprojekten und Forschungsvorhaben in 

den Themenfeldern des Klima -, Immissions- und Lärmschutzes im Luftverkehr . 

 

Zu den Schwerpunktprojekten zählen u.a. : 

¶ Einleitung und Ausbau einer Kraftstoffwende im Luftverkehr  

¶ Projekte zur Herstellung und Nutzung synthetischen Kraftstoffs im Power-to-Liquid 

(PtL) Verfahren 

¶ Gestaltung von Prozessen und regulatorischen Rahmenbeding ungen für den Einsatz 

von alternativen Kraftstoffen  

¶ Unterstützung der nachhaltigeren Ausgestaltung des Flughafenbetriebs  

¶ Emissionsärmere Flugzeuge  

 Bürgerliches Engagement  

In der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung  wurde gefordert, dass neben den in den vorhe ri-

gen Kapiteln beschriebenen Gremien auch politische Initiativen von Seiten der Bürgerin-

nen und Bürger vorgestellt werden.  

 
55 https://www.umwelthaus.org/icana/ , abgerufen am 18.10.2023  

56 Internetportal: https://www.cena -hessen.de  

https://www.mobileshessen2030.de/cc -cena, abgerufen am 18.10.1023 

https://www.umwelthaus.org/icana/
https://www.cena-hessen.de/
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Zu den Hauptakteuren bzw. den Nichtregierungsorganisationen ( NGOs), die sich mit dem  

Thema Fluglärm beschäftigen , zählen beispielsweise die Folgenden (alphabetisch, kein 

Anspruch auf Vollständigkeit):  

¶ BBI Bündnis der Bürgerinitiativen ( www.flughafen -bi.de ) 

¶ BUND ² Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. ( www.bund -hessen.de) 

¶ BVF ² Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. ( www.fluglaerm.de ) 

¶ DFLD Deutscher Fluglärmdienst e.V. ( www.dfld.de ) 

¶ VCD ² Verkehrsclub Deutschl and e.V. (www.hessen.vcd.org ) 

Aber auch noch zahlreiche NGOs darüber hinaus wirken mit an Veröffentlichungen und 

ausgearbeiteten Konzepten für mehr Lärmschutz beim Luftverkehr  (alphabetisch, kein An-

spruch auf Vollständigkeit):  

¶ Arbeitskreis Flugverkehr und Umwelt ( www.flugverkehrundumwelt.de ) 

¶ Brot für die Welt ² evangelischer Entwicklungsdienst, Evangelisches Hilfswerk für Di-

akonie und Entwicklung e.V. ( www.brot -fuer-die -welt.de ) 

¶ DNR ² Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur -, Tier- und 

Umweltschutzorganisationen e.V. ( www.dnr.de ) 

¶ FÖS ² Forum Ökologisch -Soziale Marktwirtschaft e.V. (www.foes.de ) 

¶ Forum Umwelt und Entwicklung ( www.forumue.de ) 

¶ Klima-Allianz Deutschland ( www.klima -allianz.de) 

¶ Landesärztekammer Hessen (www.laekh.de ) 

¶ NABU ² Naturschutzbund Deutschland e.V. ( www.hessen.nabu.de ) 

¶ NaturFreunde Deutschlands e.V. ( www.naturfreunde -hessen.de) 

¶ Öko-Institut e.V. (www.oeko.de ) 

¶ Robin Wood e.V. (www.robinwood.de ) 

Veröffentlichungen der hier genannten Organisationen sind in Kapitel 12.8.4 genannt.   

Zudem gibt es zahlreiche Bürgerinitiativen mit dem Ziel der Fluglärmreduzierung im 

Rhein-Main Gebiet.  

 Fluglärmbeschwer destellen  

Zuständig für die Entgegennahme und Bearbeitung von Fluglärmbeschwerden ist für d en 

Flughafen Frankfurt Main d ie Beschwerdestelle der Fraport  AG. Dort erfolgt eine erste 

Vorprüfung und ggf. Weitergabe an die jeweils zuständigen Stellen zur weiteren Prüfung 

und Bearbeitung.  

  

http://www.flughafen-bi.de/
http://www.bund-hessen.de/
http://www.fluglaerm.de/
http://www.dfld.de/
http://www.hessen.vcd.org/
http://www.flugverkehrundumwelt.de/
http://www.brot-fuer-die-welt.de/
http://www.dnr.de/
http://www.foes.de/
http://www.forumue.de/
http://www.klima-allianz.de/
http://www.laekh.de/
http://www.hessen.nabu.de/
http://www.naturfreunde-hessen.de/
http://www.oeko.de/
http://www.robinwood.de/
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Fraport  AG: 

Über das Anfragep ortal können Rückfragen und Fluglärmbeschwerden  (auch anonym) 

eingereicht werden: https://www.fraport.com/de/nachhaltigkeit/nachbarschaftsdia-

log/mein -anliegen/anfrage -portal.html   

Das Beschwerdetelefon (Infofon) ist seit dem 01.02.2024 wieder neu eingerichtet. Unter 

der 069 / 690 60 600 werden täglich zwischen 5 und 24  Uhr Fluglärmb eschwerden entge-

gengenommen und an die Beschäftigten des Fraport -Nachbarschaftsdialogs weitergelei-

tet, die sich um die Bearbeitung und Beantwortung kümmern.  

Eine weitere Anlaufstelle für Fluglärmbeschwerden sowie für die Überprüfung, ob rechtli-

che Vorschriften eingehalten wurden oder ob eine Weitergabe zur Prüfung von Ord-

nungswidrigkeiten an die jeweils zuständigen Behörden erfolgt, ist die Fluglärmschutzbe-

auftragte für den Flughafen Frankfurt Main. Dort erfolgen auch systematische Auswertun-

gen und Prüfung von Auffälligkeiten unterhalb der Schwelle von Rechtsverstößen. Falls 

sich Hinweise ergeben, dass z.B. bestimmte Airlines oder Flugbewegungen systematisch 

von Sollverfahren abweichen, werden die betroffenen Airlines von der Fluglärmschutzbe-

auftragten mit B lick auf Abhilfemaßnahmen einbestellt.  

Fluglärmschutzbeauftragte:  

Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr,  Wohnen und ländlichen Raum  

am Flughafen Frankfurt Main, 60549 Frankfurt,   

Tel: 0611 - 815 2523/24 oder Fax: 0611 - 815 2598   

flsb@wirtschaft.hessen.de,  

https://wirtschaft.hessen.de/Verkehr/Luftverkehr/Organisation -Fluglaermschutz   

Die Kontrolle der Flugverfahren erfolgt durch die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH : 

Am DFS-Campus 10, 63225 Langen,   

Tel: 06103 / 7070,    

fluglaerm@dfs.de  

https://www.fraport.com/de/nachhaltigkeit/nachbarschaftsdialog/mein-anliegen/anfrage-portal.html
https://www.fraport.com/de/nachhaltigkeit/nachbarschaftsdialog/mein-anliegen/anfrage-portal.html
mailto:flsb%40wirtschaft.hessen.de
https://wirtschaft.hessen.de/Verkehr/Luftverkehr/Organisation-Fluglaermschutz
mailto:fluglaerm%40dfs.de


Lärm ² physikalische Grundlagen und  Auswirkungen auf den Menschen  49 

² Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) ² Teilplan Verkehrsflughafen Frankfurt Main ² 

4 Lärm ² physikalische Grundlagen und Auswi rkungen auf 
den Menschen  

4.1  Physikalische Grundlagen  

Als Lärm werden Schallereignisse bezeichnet, die durch ihre Lautstärke und Art für den 

Menschen störend bzw. belastend oder gesundheitsschädigend wirken.  

Lärm ist eine Umwelteinwirkung, bei der die Untersch eidung zwischen Emission und Im-

mission sehr wichtig ist. Als Emission werden die Geräusche benannt, die von der Quelle 

ausgehen, hier also vom Flugzeug, das an - und abfliegt. Als Immission werden die Geräu-

sche benannt, die an einem bestimmten Ort ankommen,  z.B. den betroffenen Bürgerinnen 

und Bürgern unterhalb der An - oder Abflüge in ihrem Garten oder in ihrer Wohnung.  

Auf der Emissionsseite existieren an Luftfahrzeugen eine Vielzahl von verschiedenen 

Schallquellen, die je nach Geschwindigkeitsniveau mehr oder weniger starken Einfluss auf 

das Gesamtgeräusch haben. Sie werden in die Antriebsgeräusche und die aerodynami-

schen Geräusche klassifiziert.  

Die Reduzierung der Immissionen kann durch aktiven Schallschutz (z.B. Modifikationen am 

Flugzeug und der Flugverfahren ) bewirkt werden oder aber auch durch passiven Schall-

schutz, zu dem insbesondere der bauliche Schallschutz an Immobilien (z.B. Schallschutz-

fenster) gehört. Der Schall wird auf dem Ausbreitungsweg zudem durch Absorptionsvor-

gänge in der Luft und durch Abschirmungs - und Reflexionseffekte beeinflusst.  

Der Dynamikbereich  der menschlichen Hörempfindung, also der Bereich zwischen sehr 

leisen und sehr lauten Geräuschen  und wann sich die gefühlte Lautstärke verdoppelt,  

kann nicht sinnvoll  mit einer  linearen Funktion abgebildet werden. Besser geeignet ist 

hierfür ein logarithmisches Maß. Aus diesem Grund wird in der Akustik häufig ein logarith-

misches Relativmaß, der so genannte Schalldruckpegel, benutzt. Seine Einheit ist gewöhn-

lich das Dezibel , angegeben in  dB(A) 57. Dieses logarithmische  Maß gibt an, in welchem 

Verhältnis der aktuelle Schalldruck eines Geräusches im Vergleich zur menschlichen Hör-

schwelle steht.58 Die Schmerzgrenze ist mit 120  dB(A) definiert.  

4.2  Menschliche Wahrnehmung  

Als störend empfundene Geräusche werden als Lärm bezeichnet und können als belästi-

gend empf unden werden. Lärm kann so zu Störungen im Alltag, wie bspw. Kommunikati-

onsproblemen, Konzentrationsschwächen und einem Gefühl der Verärgerung führen. Fol-

gende Faktoren sind maßgebend, wenn es um die Stärke und die Bewertung der Lästig-

keit geht:  

¶ die Tätigk eit (Schlafen, konzentriertes Arbeiten etc.),  

 
57 =]raZ]d7 \]j SmkYlr À%:&´ kY_l Ymk( \Ykk ]k ka[` me ]af] \]e e]fk[`da[`]f AĚj]eh^af\]f Yf_]hYkkl] ;])

wertung handelt.  

58 Hörschwelle: Schalldruck von 2*10 -5 Pa bei einer Frequenz von 1 kHz, entspricht 0 dB  (A). Schmerzgrenze: 

beginnt ab einem Schalld ruck von 20 Pa, entspricht 120 dB (A). 
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¶ die persönliche Bewertung (z.B. unterschiedliche Bewertung von Motorradlärm von 

Fahrern und Nichtfahrern)  und  

¶ die persönliche Befindlichkeit (allgemeine Sensibilität, Nervenerkrankungen, Mig-

räne etc.). 

Eine Erhöhung des Schalldruckpegels um 3 dB  (A) ist vom Menschen deutlich wahrnehm-

bar. Eine Erhöhung des Schalldruckpegels von 10 dB  (A) entspricht durchschnittlich einer 

Verdopplung der Lautstärke.  

4.3  Flugl ärm und seine Auswirkungen auf die Gesundheit  

Fluglärm wird  während de s Überflug s der näheren Umgebung des Flughafens , beim Start 

oder der Landung , wahrgenommen . Diese Einzelschallereignisse werden allgemein als 

unangenehmer empfunden, als ein gleichmäßiger Lärmteppich. Eine Besonderheit von 

Fluglärm ist die Ausbre itung über ein relativ großes Gebiet. Einzige Möglichkeit für bauli-

chen Schallschutz bieten geschlossene Bauwerke. Der empfundene Grad an Belästigung 

durch Fluglärm steigt mit zunehmenden Pegeln und ist im Vergleich zu Schienen - und 

Straßenlärm deutlich höher. 

Lärm wirkt ab einem bestimmten Schalldruckpegel auch immer auf den menschlichen Or-

ganismus ein. Das vegetative Nervensystem reagiert auf Lärm auch im Schlaf und nach 

Jahren der Belastung gleich, eine häufig subjektiv empfundene Gewöhnung findet nicht 

statt: Es treten stets die gleichen Stresssymptome , wie z.B. der Anstieg des Blutdrucks, die 

Erhöhung der Herz - und Atemfrequenz sowie die Ausschüttung bestimmter (Stress) -Hor-

mone , auf. Dieser, im Laufe der Evolution entwickelte Schutzmechanismus vor drohe nden 

Gefahrensituationen kann bei langfristiger Exposition allerdings u.a. zu Herz -Kreislauf-Er-

krankungen, chronischem Bluthochdruck, Allergien, Schlafstörungen sowie weiteren ge-

sundheitlichen Beeinträchtigungen führen. 59 

Im Bereich der Lärmwirkungsforschu ng wurden mehrere Studien erstellt. Zu nennen sind 

an dieser Stelle bspw. : 

¶ Umweltbericht 2020 des Sachverständigenrates für Umweltfragen 60 

¶ Lärmwirkungsstudie NORAH (2015) 61 

¶ Umgebungslärms tudie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2018)  62 

¶ Evaluierung der Forschung zur Wirkung von Fluglärm auf den Menschen (2018) 63 

¶ Fluglärmstudien der Uni Mainz (2013 -2018)64 

 
59 https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr -laerm/laermwirkung/stressreaktionen -herz-kreislauf-

erkrankungen , Stand 18.10.2023  

60https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgut-

achten_Entschlossene_Umweltpolitik.html , abgerufen am 18.10.2023  

61 www.laermstudie.de , abgerufen am 18.10.2023  

62 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikatio-

nen/190805_uba_pos_who_umgebungslarm_bf_0.pdf , abgerufen  am 15.08.2023 

63 https://schlafmedizin.charite.de/forschung/publikationen/ , abgerufen am 18.10.2023  

64 www.unimedizin -mainz.de/herzstiftung/projekte/fluglaerm -forschung.html , abgerufen am 18.10.2023  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/laermwirkung/stressreaktionen-herz-kreislauf-erkrankungen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/laermwirkung/stressreaktionen-herz-kreislauf-erkrankungen
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Entschlossene_Umweltpolitik.html
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Entschlossene_Umweltpolitik.html
http://www.laermstudie.de/
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/190805_uba_pos_who_umgebungslarm_bf_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/190805_uba_pos_who_umgebungslarm_bf_0.pdf
https://schlafmedizin.charite.de/forschung/publikationen/
http://www.unimedizin-mainz.de/herzstiftung/projekte/fluglaerm-forschung.html
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¶ Studie der Universität Basel, des Schweizerischen Tropen - und Public Health -Instituts 

(Swiss TPH) und Partner (2020) 65 

¶ SiRENE-Studie (Short- and Long -Term Effects of Transportation Noise Exposure, 

2018)  

¶ HYENA-Llm\a] ¶Hypertension an Exposure to Noise near Airports  (2005)  

¶ RANCH-Llm\a] ¶KgY\ MjY^^a[ Yf\ :aj[jY^l Ggak] >phgkmj] gf <`ad\j]f·k Cognition 

and Health (2005).66 

¶ Europäische Umweltagentur EEA : ¿Gesunde Umwelt, gesundes Leben: Wie die Um-

welt die Gesundheit und das Wohlbefinden in Europa beeinflusst ¶67 (August 2020 )  

¶ Fluglärmschutzverein Rhein -Main e. V.68( ¿:clmYdaka]jmf_ \]j >nYdma]jmf_ \]j ?gj)

schungsergebfakk] rmj Pajcmf_ ngf ?dm_dŅje Ym^ \]f F]fk[`]f¶ %Ggn]eZ]j .,./&  

 

Wesentliches Ziel des zuvor genannten Gutachtens war es, den aktuellen Forschungsstand 

auf der Basis einer systematisierten Literaturanalyse aufzuzeigen, herauszuarbeiten und da-

von abgeleit et Empfehlungen für eine mögliche Novellierung des FluglärmG zu definieren. 

Als weitere Fragestellungen wurde auch der im FluglärmG vorhandene Unterschied von 

5 dB für die Definition der Größe der Lärmschutzbereiche zwischen Bestands - und wesent-

lich geände rten Flughäfen sowie die Charité -Evaluierungen der Forschung zur Wirkung von 

Fluglärm auf Menschen beurteilt. 69 

Im Lärmaktionsplan sind seit dem 05.03.2020 die folgenden gesundheitsschädlichen Aus-

wirkungen zu bewerten und zu berücksichtigen : 

¶ ischämische Herzkrankheit (ischaemic heart disease, IHD) entsprechend den 

Codes BA40 bis BA6Z der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebe-

nen Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme ICD -11; 

¶ starke Belästigung (high annoyance, HA);  

¶ starke Schlafstörung (high sleep disturbance, HSD).  

Festgelegt wurde dies in Anlage  III (Methoden zur Bewertung der gesundheitsschädlichen 

Auswirkungen)  der EU-Umgebungslärmrichtlinie 70. 

 
65 https://academic.oup.com/eurheartj/advance -article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa957/6007462  und 

https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni -Research/Fluglaerm -in-der -Nacht-kann-zum-Herz-Kreislauf-

Tod-fuehren.html , abgerufen am 18.10.2023  

66 Quellenangaben zu den internationalen Studien finden sich im Umweltgutachten des SRU  

67 https://www.eea.europa.eu/de/highlights/die -bekaempfung -von-umweltverschmutzung -und , abgerufen am 

18.10.2023  

68 Im Fluglärmschutzverein sind die Kommunen organisiert, die auch der Fluglärmkommission angehören. Auf-

gabe des Vereins ist die Unterstützung der Arbeit der Fluglärmkommission . 

69Gutachten abrufbar unter:  https://www.flk -frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sit-

zung_am_6.12.2023/top_2_ -_zusammenfassung_gutachten__aktualisierung_der_evaluierung_der_for-

schungsergebnisse_zur_wirkung_von_fluglaerm_auf_den_menschen.pdf , Seitenaufruf am 17.01.2024  

70 https://www.umweltbundesamt.de/t hemen/laerm/umgebungslaermrichtlinie , Seitenaufruf am 10.10.2023  

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa957/6007462
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Fluglaerm-in-der-Nacht-kann-zum-Herz-Kreislauf-Tod-fuehren.html
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Fluglaerm-in-der-Nacht-kann-zum-Herz-Kreislauf-Tod-fuehren.html
https://www.eea.europa.eu/de/highlights/die-bekaempfung-von-umweltverschmutzung-und
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sitzung_am_6.12.2023/top_2_-_zusammenfassung_gutachten__aktualisierung_der_evaluierung_der_forschungsergebnisse_zur_wirkung_von_fluglaerm_auf_den_menschen.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sitzung_am_6.12.2023/top_2_-_zusammenfassung_gutachten__aktualisierung_der_evaluierung_der_forschungsergebnisse_zur_wirkung_von_fluglaerm_auf_den_menschen.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sitzung_am_6.12.2023/top_2_-_zusammenfassung_gutachten__aktualisierung_der_evaluierung_der_forschungsergebnisse_zur_wirkung_von_fluglaerm_auf_den_menschen.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/laerm/umgebungslaermrichtlinie
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5 Grundlagen Lärmmessung und Lärmkartierung  

Die Lärmberechnung und Lärmkartierung stellt die Grundlage der Lärmaktionsplanung 

dar, siehe auch Kapitel 3.1. Das Ergebnis der Lärmberechnung wird in Form von Lärmkar-

ten visuell dargestellt . Die Anzahl betroffener Personen je Lärmpegelbereich und/oder 

Kommune wird dann mittels Bevölkerungsmodellen a usgewertet. Die Verringerung der 

Zahl an betroffenen Personen ist das Ziel der Lärmaktionsplanung.  

5.1  Fluglärmmessung  

 Messnetze am Flughafen Frankfurt Main  

 

Abbildung 7: Fluglärmmessstationen Umwelt - und Nachbarschaftshaus © UNH  

Es gibt verschiedene Betreiber von Fluglärmmessstationen , bspw. d ie Fraport  AG (gesetz-

liche Grundlage §  19a LuftVG), das UNH und auch private Betreiber wie der Deutsche 

Fluglärmdienst e.V. (DFLD), die Messstationen zur Erfassung von Fluglärm aufstellen bzw. 

betreiben. Die Messstationen erfassen Überflüge und den dabei entstandenen Lärm.  

Die Fraport  AG verfügt über 29 stationär e sowie drei mo bile Messanlagen, das UNH über 

zehn stationäre sowie zwei mobile Messanlagen. Der DFLD z.B. verfügt über 118 fest in-

stallierte Messstationen im Bereich des Flughafens Frankfurt Main 71, welche aber im Ge-

 
71 Stationsliste Region Frankfurt: https://www.dfld.de/StationsListe.php?T=3 , Seitenaufruf am 15.02.2024  

https://www.dfld.de/StationsListe.php?T=3
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gensatz zu den Messstationen der Frapor t AG bzw. des UNH nicht zwangsläufig den An-

forderungen der für Flug lärmmessungen einschlägigen DIN  45643 entsprechen. 72 Kom-

munen, die Inter esse an einer mobilen Fluglärmm essung haben, können diese bei der 

Geschäftsstelle der Fluglärmkommission beantragen. 73  

Sowohl die Messberichte der einzelnen Stationen beziehungsweise die tagesaktuellen 

Messwerte (Lärmpegel), als auch die Flugspuren werden auf den folgenden Internetseiten 

dargestellt. Die Daten auf franom.fraport.de werden mit einem zeitlichen Versatz vo n der 

Fraport  AG bereitgestellt.  

Fraport  AG: 

¶ Messergebnisse  und Routennutzung: https://www.fraport.com/de.html  

¶ https://franom.fraport.de/franom.php  

  

Abbildung 8: Fluglärmmessstationen der Fraport AG © Fraport AG  

Die vom UNH erfassten Daten werden durch das UNH ausgewertet und quartalsweise 

bzw. nach Ablauf des Messzeitraums bei den mobilen Stationen veröffentlicht.  Die Daten 

in INAA (umfassen Messstationen der Fraport  AG, dem UNH und private/kommunale Stati-

onen 74) stellen den Flugbetrieb im Umkreis des Flughafens mit einer Verzögerung von 75 

bis 135 Minuten dar. 

 
72 FLK, Informationen zu Messstationen: https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk/1661/ -/Messstationen.html , 

Seitenaufruf am 22.04.2024  

73 273. Sitzung der FLK am 06.12.2023, TOP 6( ÀBf^gjeYlagf ĉZ]j ?duglärm -Messstationen am Standort Frank-

^mjl´: https://www.flk -frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sitzung_am_6.12 .2023/top_6_ -

_praes._flk__information_ueber_fluglaerm -messstationen_am_standort_frankfurt.pdf ,  

Seitenaufruf am 22.04.2024  

74 FAQ des UNH zur Darstellung in INAA : https://umwel thaus.org/fileadmin/files/unhtools/FAQ_zu_INAA.pdf , 

Seitenaufruf am 22.04.2024  

https://www.fraport.com/de/umwelt/schallschutz/fluglaerm/aktuell-gemessene-werte/messberichte.html
https://franom.fraport.de/franom.php
https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/1661/-/Messstationen.html
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sitzung_am_6.12.2023/top_6_-_praes._flk__information_ueber_fluglaerm-messstationen_am_standort_frankfurt.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sitzung_am_6.12.2023/top_6_-_praes._flk__information_ueber_fluglaerm-messstationen_am_standort_frankfurt.pdf
https://umwelthaus.org/fileadmin/files/unhtools/FAQ_zu_INAA.pdf
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Umwelt - und Nachbarschaftshaus:  

¶ https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/laermmessstellen -

des-unh/   

¶ http://inaa.umwelthaus.org/  

 

 

Abbildung 9: Fluglärmmessstationen vom Umwelt und Nachbarschaftshaus , Stand Februar 2024  © UNH 

 Mobile Fluglärmmessungen 75 

Ergänzend zu den stationären Fluglärmmessanlagen können zudem mobile Messungen 

anlassbezogen vorgenommen werden. Die Notwendigkeit kann b eispielsweise  gegeben 

sein, um die Lärmbelastung mancherorts durch Flugstrecken im Probeb etrieb aufzuzeigen 

oder auch um die Wirksamkeit aktiver Schallschutzmaßnahmen zu kontrollier en. Kommu-

nen können bei der Geschäftsstelle der Fluglärmkommission mobile Fluglärm -Messungen 

beantragen. Die Anträge werden in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe bestehend aus der 

 
75 273. Sitzung der FLK am 06.12.2023, TOP 6 Information über Fluglärm -Messstationen am Standort Frankfurt: 

https://www.flk -frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sitzung_am_6.12.2023/top_6_ -_praes._flk__in-

formation_ueber_fluglaerm -messstationen_am_standort_frankfurt.pdf , Seitenaufruf am 28.08.2024  

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/laermmessstellen-des-unh/
https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/laermmessstellen-des-unh/
http://inaa.umwelthaus.org/
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sitzung_am_6.12.2023/top_6_-_praes._flk__information_ueber_fluglaerm-messstationen_am_standort_frankfurt.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/273._sitzung_am_6.12.2023/top_6_-_praes._flk__information_ueber_fluglaerm-messstationen_am_standort_frankfurt.pdf
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FLK und dem FFR geprüft, nach Dringlichkeit sortiert und sodann dem Vorstand de r FLK 

vorgelegt, der dem Antrag zustimmen mu ss.  

Mobile Messungen innerhalb der vergangenen 12 Monate:  

Rüsselsheim 01.09. ² 31.12.2023  

Egelsbach 01.09. ² 30.11.2023  

Erzhausen 01.09. ² 30.11.2023  

Darmstadt -Arheilgen 01.01. -31.03.2024  

Hanau 01.06.2024 ² 01.06.2025 geplant 76 

5.2  Fluglärmberechnung  

Die Umgebungslärmkartierung des Flughafen Frankfurt Main umfasst die Lärmberech-

nung, die grafische Darstellung des berechneten Lärms und die Statistiken zur Belastung. 

Sie basiert auf der europarechtlich vorgeschriebenen  Lärmberechnung nach BUF. Auf den 

Lärmkarten werden die Ergebnisse der Fluglärmberechnung durch die Einfärbung der 

Gebiete je nach Dauerschallpegel dargestellt. Die Rechtsgrundlagen zur Lärmkartierung 

finden sich in Kapitel 3.1. 

Die Ausarbeitung der Lärmkarten hat für jede Lärmart (Fluglärm, Straßenlärm, Schienen-

lärm, etc.) getrennt zu erfolgen (§  4 Abs. 2 der 34.  BImSchV). Die getrennte , verursacher-

spezifische Lärmbetrachtung reduziert  die Komplexität des örtlichen Lärmgeschehens zu-

gunsten einer einfacheren Berechnung und Auswertbarkeit . Auf Orte, die durch mehrere 

Lärmquel len belastet sind, soll gemäß §  47 d Abs. 1 Nr. 2 BImSchG eine Priorisierung ent-

sprechend der  Überschreitung der relevanten Grenzwerte  für Immissionen 77 oder nach 

anderen Kriterien erfolgen.  Das bedeutet, dass unabhängig von der Lärmart für die Maß-

nahmenauswahl  neben der Lärmstärke auch die Umsetzbarkeit, Zeitnähe und Effektivität 

einer Maßnahme e ntscheidend sein kann .  

Die Umgebungslärmkartierung 2022 des HLNUG wurde auf Basis der Flugbewegungen 

des Jahres 2019 sowie nach der neuen  EU-Fluglärmberechnungsvorschrift  BUF erstellt . 

Die Ergebnisse werden graphisch in Lärmkarten (https://laerm.hessen.de ) und in Statisti-

ken unter anderem über belastete Personen veröffentlicht.  

Im Lärmviewer Hessen kann auch die im Jahr 20 17 erstmals vom HLNUG erstellte Gesamt-

lärmkarte eingesehen werden. Ergänzend sind neben den Ergeb nissen der aktuellen 

Lärmkartierung des Jahres 2022 auch die Ergebnisse der vorangegangenen Lärmkartie-

rungen der Jahre 2007, 2012  und 2017  verfügbar.  Bei der Darstellung können als Hinter-

grund verschiedene Landkarten gewählt werden.  

Die Belastetenstatisti ken und der technische Abschlussbericht zur  aktuellen  Umgebungs-

lärmkartierung 2022 und der vorangegangenen Jahre sind hier veröffentlicht:  

 
76 Meldung des FFR zur Fluglärmmessung in Hanau : https://www.umwelthaus.org/meldungen/fluglaermmes-

sung-in-hanau/ , Seitenaufruf am 28.08.2024  

77 Relevanten Grenzwerte: Für jede, der im Rahmen der Lärmaktions planung betrachteten Lärmarten (Schie-

nenlärm, Industrielärm, Straßenverkehrslärm, Luftverkehrslärm) gibt es ortsbezogen sehr unterschiedliche 

Grenzwerte, Auslösewerte, Richt werte etc.  

https://laerm.hessen.de/
https://www.umwelthaus.org/meldungen/fluglaermmessung-in-hanau/
https://www.umwelthaus.org/meldungen/fluglaermmessung-in-hanau/
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https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartie-

rung/laermviewer -hessen  

Weitere Hintergrundinformationen zur Umgebungslärmkarti erung Hessen findet man auf 

der Seite ¿Umgebungslärmkartierung ² Aafl]j_jĉf\]¶ des HLNUG:  

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung  

In der Anlage XII ist die gesamte Erläuterung des HLNUG zur neuen EU-Umgebungslärm-

kartierung 2022 nachzulesen.  

 Lärmberechnungsmethode VBUF und BUF gemäß EU -Umge-
bungs lärmrichtlinie  

Der Umgebungslärm ausgehend vom Flughafen Frankfurt Main wurde vom zuständigen 

HLNUG bis zum Jahr 2017 nach der von der EU für die Umgebungslärmkartierung vorge-

schriebene n vorläufigen  Lärmberechnungsmethode VBUF berechnet. Betrachtet wurden 

jeweils die Flugbewegungen des Vorjahres78. 

Seit dem Jahr 2022 wird der Umgebungslärm nun nach der EU -einheitliche n neuen Be-

rechnungsmethode BUF  berechnet. Unterschiede zwischen der VBUF und der BUF sowie 

weitere Details des neuen Berechnungsverfahrens werden ausführlich in der Anlage XII 

dargestellt.  

Durch die erstmalige Verwendung der BUF ergeben sich alleine aufgrund der stark geän-

derten Emissionsansätze in der Berechnungsvorschrift deutliche Unterschiede zu den vo-

rangegangenen Kartierungen, welche noch nach VBUF erfolgten.  

Bei der Betrachtung der  aktuellen  Lärmkartierungen nach BUF sind folgende Unter-

schiede zu den vorangegangenen Kartierungen zu beachten:  

Verkehrliche Unterschiede:  

Die am Flughafen verkehrenden F lugzeugmuster werden in feingliedrigere Flugzeugklas-

sen eingeteilt.  Dabei wird viel e nger , z.B. nach dem maximalen Abfluggewicht oder auch 

nach dem Bypass-Verhältnis des Triebwerks , unterschieden. Für jede dieser neuen Flug-

zeugklassen wurden für Start und Landung neue Emissionsdaten erstellt.  

Unterschiede in der Modellierung:  

Es gab Änderu ngen beim DES 79  (die Zwischenanflughöhe h 0, die Länge des Zwischenan-

flugsegments s z und der Gleitwinkel Ŭ im Endanflug werden durch vorgeschriebene Stan-

dardwerte ersetzt) . 

 
78Abschlussbericht Umgebungslärmkartierung HLNUG: https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungs-

laerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer -hessen, abgerufen am 18.10.2023  

79 DES =Datenerfassungssystem: Es enthält Angaben zum Flughafen (z. B. Pistenlänge, geographische Lage), 

den An - und Abflugstrecken (z. B. Bezeichnung sowie Beschreibung der Flugbahnen und Korridore) sowie 

den Flugbewegungen (Anzahl je Flugzeuggruppe getrenn t für Tag und Nacht) in tabellarischer Form und 

stellt somit wesentliche Eingangsparameter für die Berechnung nach AzB08 bzw. VBUF zur Verfügung . 

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
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Ein direkter Vergleich der in den Jahren bis 2017 und der im Jahr 2022 nach Umgebungs-

lärmrichtlinie erfolgten Kartierungen ist aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsvor-

schriften nicht möglich.  

Hintergrund: 80 

Nach der EU-Umgebungslärm -Richtlinie muss im Abstand von fünf Jahren u. a. an allen großen 

Flughäfen eine Lärmkartierung, d. h. eine Fluglärmberechnung, nach europaweit möglichst einheit-

lichen Berechnungsvorgaben vorgenommen werden. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, 

Umwelt und Geologie (HLNUG)  hat in einer vierten Runde die Lärmkartierung 2022 für den Flugha-

fen Frankfurt vorgelegt. Der Fluglärmberechnung lagen die Flugbewegungen des letzten (noch re-

präsentativen) Vorcoronajahres 2019 zu Grunde.    

Die Berechnungsvorgaben der EU wurden seit der l etzten Lärmkartierung verändert und vom Bund 

af fYlagfYd]k K][`l me_]k]lrl* =a] Zak`]ja_] kg_* ÀOgjdŅm^a_] ;]j][`fmf_ke]l`g\] ^ĉj \a] ;]j][`)

fmf_ ngf Ne_]Zmf_kdŅje Yf ?dm_hdŅlr]f´ %O;N?& omj\] Yf_]hYkkl( k]al HclgZ]j .,.- _adl \a] 

À;]j][`fmf_ke]l`g\] ^ĉj \a] ;]j][`fmf_ ngf Ne_]Zmf_kdŅje Yf ?dm_hdŅlr]f´ %;N?&* =a] ;N? 

setzt dabei einerseits die neuen EU -Vorgaben um, andererseits wurden Ergebnisse eines For-

schungsvorhabens des DLR zu möglichen neuen Flugzeuggruppen un d Emissionsprofilen für die 

AzB0881 nun ber eits in die BUF integriert.  

T¯V  

Die Lärmkartierung nach der neuen BUF führt zu erheblich abweichenden Berechnungsergebnis-

sen im Vergleich zu den letzten Kartierungs -Berechnungen aus dem Jahr 2016. Auffällig ist, dass 

die Neuberechnung ganz nahe am Flugha fengelände geringere Immissionen ergibt, wohingegen 

in weiter entfernten Gebieten höhere bis sehr viel höhere Immissionen berechnet werden. Insbe-

sondere bei den Anflügen liegen die Unterschiede i n den Berechnungen bei bis zu 5  dB(A). Bemer-

kenswert ist dieser rechnerische Anstieg mit Blick darauf, dass eine Erhöhung des Pegels um 

3 dB(A) einer Verdopplung des Flugverkehrs gleichzusetzen wäre. Die Anzahl der Flugbewegun-

gen hat sich im Vergleich zu den Vorgängerberechnungen jedoch [nur unwesentlich ] verändert,  

ebenso wenig der Flugzeugmix oder die Lage der Anflugkorridore. Auch T¯V Vergleich [e der]  

Messwert[eV T¯V zeig[en], dass sich diese zwischen dem Jahr 2016 und 2019 [kaum verändert ha-

ben]. Die erheblichen T¯V Unterschiede der [mit der geänderten Vorschrift  berechneten ] Immissi-

onswerte haben große Auswirkungen auf die Anzahl der nach den Kartierungsregeln berechneten 

Betroffenen, die sich in etwa verdoppeln.  

Sensitivitätsanalysen der Fluglärmschutzbeauftragten und des HLNUG zeigen, dass insbesondere 

die groß en Unterschiede im entfernteren Anflugbereich tatsächlich nicht durch verkehrsbezogene 

Änderungen, sondern von den Anpassungen im vorgegebenen Berechnungsverfahren (neue Flug-

zeuggruppen und Emissionsprofile) verursacht werden. Als ein vermutlich wesentlich er Grund der 

Zunahmen in den Anflugbereichen in weiterer Entfernu ng als 15 km wurden in die Emissionsprofile 

integrierte Zusatzpegel identifiziert. Anders als in den näher am Flughafen liegenden Gebieten 

wurden diese rechnerischen Zusatzpegel mangels vorha ndener Messstandorte jedoch nicht [mit ] 

Werten [von] Fluglärmmessstellen verschiedener Flughäfen [verifiziert ]. Grobe Abgleiche des Lan-

des Hessen mit Messwerten der Fraport  AG und des Umwelt - und Nachbarschaftshauses haben die 

rechnerisch deutlich angestie genen neuen Berechnungsergebnisse jedenfalls nicht bestätigt. Sie 

 
80 Fluglärmkommission Frankfurt, 269. Sitzung am 22.02.2023, TOP  3: https://www.flk -frankfurt.de/eigene_da-

teien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_ -_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_d en_flugha-

fen_frankfurt.pdf , Seitenaufruf am 06.11.2023  

81 Aktuelle Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen, 1. Fluglärmschutzverordnung, § 4 Abs. 2  

https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_-_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_den_flughafen_frankfurt.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_-_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_den_flughafen_frankfurt.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_-_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_den_flughafen_frankfurt.pdf
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werfen vielmehr eine Reihe von Fragen auf, wie realitätsnah die neuen Berechnungsergebnisse 

sind. Eine abschließende fachliche Bewertung kann auf der bisherigen Wissensbasis jedoch nicht 

erfolgen.  

Daher hat das Land Hessen [gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft deutscher Fluglärmkommissi-

onen sowie der Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrsflughäfen ] den Bund mit Blick auf die Wei-

terentwicklung der rechtlich relevanten AzB08 um eine Validierung der vom DLR [in der fortge-

schriebenen AzB08] ermittelten Emissionsprofile durch wissenschaftlich durchgeführte Messungen 

und Abgleiche mit den in den Berechnung sverfahren enthalten Annahmen gebeten, insbesondere 

für die Bereiche zwischen ca. 1 5-30 km von der Schwelle bei Anflügen.  [Das UBA hat dem Land 

Hessen mitgeteilt, dass entsprechende Untersuchungen beauftragt  werden sollen, so dass die auf-

geworfenen Fragen nach einem möglichst realitätsnahen Berechnungsverfahren weiter untersucht 

werden. ]  

Fluglärmkommission Frankfurt 82: 

Die Fluglärmkommission Frankfurt ist der Auffassung, dass die Ermittlung der Lärmbelastung auch 

im Hinblick auf eine künftige Neufestsetzun g des Lärmschutzbereichs und des Siedlungsbeschrän-

kungsgebiets so realitätsnah wie möglich erfolgen sollte. Sichergestellt sein muss, dass die bisher 

nur mathematisch abgeleiteten und berechneten Lärmimmissionen auch in entfernteren Bereichen 

vom Flughafen , in denen bisher keine Validierung anhand von Messungen vorgenommen werden 

konnte, die Realität so nahe wie möglich abbilden. Die Kommission schließt sich der Bitte des Lan-

des Hessen an, die Ergebnisse der auf Basis der neuen BUF bzw. der [fortgeschrieben en AzB08] 

ermittelten Lärmwerte im Rahmen einer nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten spezifi-

schen Messkampagne auch in Bereichen, die 15 -30 km vom Flughafen entfernt liegen, zu überprü-

fen. Die Kommission wird hierfür Hinweise für Anforderungen entwickeln.  

Die Fluglärmkommission bi ttet darüber hinaus die Fraport  AG, das Umwelt - und Nachbarschafts-

haus sowie das Land Hessen um Unterstützung des Umweltbundesamtes (UBA) beim weiteren Vor-

gehen zur Überprüfung insbesondere der Anleitung zur Berechnung  von Lärmschutzbereichen 

(AzB).  

 Lärmkartierung nach BUF von 2022 (DES 2019)  

Lärmkartierungen werden auf Basis der Flugdaten des vorangegangenen Jahres rückwir-

kend erstellt. Die Lärmkartierung 20 22 wurde vom HLNUG hingegen aufgrund der 

Coronapandemie ausna hmsweise auf Basis der Flugdaten  (DES 2019) aus dem Jahr 2019 

im Jahr 2022 berechnet. Im Jahr 2019  wurden 513.912  Flugbewegungen 83 erfasst.  

  

 
82 Fluglärmkommission Frankfurt, 269. Sitzung am 22.02.2023 , TOP 3: https://www.flk -frankfurt.de/eigene_da-

teien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_ -_beschluss_zur_eu-laermkartier ung_fuer_den_flugha-

fen_frankfurt.pdf , Seitenaufruf am 06.11.2023  

83https://www.fraport.com/de/newsroom/ pressemitteilungen/2020/q1 -2020/fraport -verkehrszahlen-2019--

ueber -70-5-millionen -passagiere-am-.html , Seitenaufruf am 19.12.2023  

https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_-_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_den_flughafen_frankfurt.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_-_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_den_flughafen_frankfurt.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_-_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_den_flughafen_frankfurt.pdf
https://www.fraport.com/de/newsroom/pressemitteilungen/2020/q1-2020/fraport-verkehrszahlen-2019--ueber-70-5-millionen-passagiere-am-.html
https://www.fraport.com/de/newsroom/pressemitteilungen/2020/q1-2020/fraport-verkehrszahlen-2019--ueber-70-5-millionen-passagiere-am-.html
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Auf den folgenden zwei Abbildungen werden die Lärmkartierungen  

¶ Fluglärmkartierung ganztags (24h) 20 22: LDEN  

¶ Fluglärmkartierung nachts (22 bis 6  Uhr) 2022: LNight  

dargestellt:   

Abbildung 10: Fluglärmkartierung ganztags (24h) 20 22 Basis: DES 2019, LDEN
84

 ©HLNUG 

 
84 Quelle: Abschlussbericht Umgebungslärmkartierung HLNUG, https://www.hlnug.de/themen/laerm/umge-

bungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer -hessen, abgerufen am 18.10.2023   

Hintergrundkarte: ©GeoBasis -de / BKG 2017 ©Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinfor-

mation, Geofachdaten: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie  

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
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Abbildung 11: Fluglärmkartierung nachts (22 bis 6  Uhr) 2022 Basis: DES 2019, LNight
85 ©HLNUG 

 Lärmberechnungsmethode AzB08 nach deutschem Recht  

Im Gegensatz zu der von der EU für die Umgebung slärmkartierung vorgeschriebenen BUF 

wird in Deutschland zur Berechnung von Flugverkehrslärm im Sinne des Gesetzes zum 

L[`mlr _]_]f ?dm_dŅje %?dm_dŅje@& \a] ¿:fd]almf_ rmj ;]j][`fmf_ ngf EŅjek[`mlrZ]j]a)

[`]f¶ %:r;,4& 86 zu Grunde gelegt.  

  

 
85 Quelle: Abschlussbericht Umgebungslärmkartierung HLNUG, https://www.hlnug.de/themen/laerm/umge-

bungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer -hessen, abgerufen am 18.10.2023   

Hintergrundkarte: ©GeoBasis -de / BKG 2017 ©Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinfor-

mation, Geofachdaten: Hessisches Landesam t für Naturschutz, Umwelt und Geologie  

86 Die Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen (AzB) legt das Verfahren zur Berechnung der Lärm-

schutzbereiche fest. Sie ist im Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm und in der  

Ersten Verordnung zur Durchführung des  Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm verankert.  

Die Daten für die Berechnung werden mit dem Datenerfassungssystem (DES) erfasst. Diese beinhalten die 

Art und den Umfang des Flugbetriebs.  

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
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Anwendung findet die AzB08 u.a. bei  

¶ der Berechnung der Tag - und Nacht -Schutzzonen von Lärmschutzbereichen. Die Be-

rechnungsergebnisse bilden die Grundlage u.a. bei der Dimensionierung von bau-

lichen Schallschutzmaßnahmen und der Außenwohnbe reichsentschädigun g, 

¶ dem Berechnen des Frankfurter Fluglärmindex FFI 2.0 und  

¶ der Berechnung der Lärmobergrenze sowie  

¶ dem Monitoring durch die Fraport  AG bzw. durch das UNH 87. 

Die Ergebnisse der AzB08 -Berechnungen unterscheiden sich von den Ergebnissen der 

Umgebungslärmkartierung, da u.a. die Bezugszeiträume für die Lärmindizes sowie die Be-

wertung derer nicht identisch sind. Bei der AzB08 wird differenziert zwischen dem LAeq Tag = 

6-22 Uhr und dem LAeq Nacht  = 22-6 Uhr, während bei der BUF die Lärmbelastung mittels 

LDEN über 24 Stunden abgebildet wird.  

Weitere Unterschiede zwischen den beiden Berechnungsverfahren resultieren nicht nur, 

aber auch aus den folgenden Punkten : 

¶ Die Berechnungsverfahren sind unterschiedlich (BUF: Lotverfahren, AzB08 : Seg-

mentierungsverfahren).  

¶ Die Bezugszeiten sind unterschied lich (BUF: ganzes Jahr, AzB08: sechs verkehrs-

reichste Monate).  

¶ Der Lärm rollender Flugzeuge zwischen Lande -/Startbahn und Abstel lposition wird 

bei der AzB08 berücksichtigt sowie an der Abstellposition der Betrieb der Hilfstrieb-

werke zur zeitweiligen Bodenstromversorgung der Flugzeuge. Auch das Geländere-

lief wird bei der AzB08 berücksichtigt. Die BUF vernachlässigt diese Punkte und be-

rücksichtigt nur fliegende Luftfahrzeuge sowie An - und Abflüge auf der Landebahn.  

¶ Die Richtwirkung wird bei der BUF ignoriert, bei der AzB08 in Abhängigkeit der Flug-

zeugklasse modelliert.  

¶ Die BUF rechnet mit der Realverteilung der Betriebsrichtung, die A zB08 erhebt ei-

nen 3-Sigma-Zuschlag bei der Berechnung von Lärmschutzbereichen , da es sich da-

bei um eine prognostische Berechnung handelt . 

Hintergrund: 88 

T¯V 

Die BUF gilt nur für die Lärmkartierung nach der EU -Umgebungslärmrichtlinie. Alle anderen in 

Deutschland vorgeschriebenen Fluglärmberechnungen (zum Vollzug des FluglärmG, für die Ablei-

tung von Maßnahmen in der Lärmaktionsplanung sowie die Bewertung von An - und Abflugverfah-

ren im Forum Flughafen und Region bzw. der Fluglärmkommission) erfolgen nach der A zB (aktuell 

AzB 08). Der Bund beabsichtigt perspektivisch die AzB 08 zu aktualisieren und hat zur Erarbeitung 

von Vorschlägen verschiedene Gutachten vergeben, darunter das vorgenannte Gutachten des 

 
87 Für den Flughafen  Frankfurt Main wird seit 2007 jedes Jahr vom UNH e ine Fluglärmberechnung durchge-

führt. Siehe dazu Kapitel 6. 

88 Fluglärmkommission Frankfurt, 269. Sitzung am 22.02.2023, TOP  3: https://www.flk -frankfurt.de/eigene_da-

teien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_ -_beschluss_zur_eu-laermkartierung_ fuer_den_flugha-

fen_frankfurt.pdf , Seitenaufruf am 06.11.2023  

https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_-_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_den_flughafen_frankfurt.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_-_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_den_flughafen_frankfurt.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/269._sitzung_am_22.2.2023/top_3b_-_beschluss_zur_eu-laermkartierung_fuer_den_flughafen_frankfurt.pdf
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DLR. Ein abschließender Zeitplan für die mögliche Novellie rung dieses Regelwerks [für Berechnun-

gen im Sinne des ] FluglärmG liegt bislang nicht vor, so dass für alle Berechnungen bis auf weiteres 

die bisherige AzB 08 anzuwenden ist.  

T¯V 

 Entwicklung der Lärmbelastung  nach AzB08  
von 2012 und 20 22 

Auf der folgenden  Seite wird die Entwicklung der Lärmbelastung von 2012 -2022 nach 

LAeqT bzw. LAeqN  nach AzB08 dargestellt, der in Deutschland maßgebe nden Berechnungs-

vorschrift für Lärmminderungsm aßnahmen. Die Tag-Schutzzone 1 bzw. die Nacht -Schutz-

zone werden zur besseren V ergleichbarkeit der regionalen Belastungsentwicklung mit 

dargestellt. Die Berechnung der Schutzzonen basiert auf einer Prognoseberechnung die 

von 701.000 Flugbewegungen pro Jahr ausging. Die Belastung i m Jahr 2012 zeigt den 

Zustand kurz nach Eröffnung der Landebahn Nord west. Im Jahr 2022 befinden sich die 

Flächen mit einer Belastung von L AeqT >60 dB(A) tags bzw. LAeqN  > 50 dB(A) nachts inner-

halb der Tag -Schutzzone 1 bzw. der Nacht -Schutzzone. Aktuelle Fluglärmkonturen  nach 

AzB08 werden von der Fraport  AG auf folgender Seite veröffentlicht:  

https://framap.fraport.de/framap/main/r/isfl/go   
Das Umwelt- und Nachbarschaftshaus erstellt seit 2007 jährlich für de n Tag- (6-22 Uhr) 

und Nachtlärm (22 -6 Uhr) Fluglärmkarten und veröffentlicht dies e auf der Seite:  

http://cadenza.umwelthaus.org/pages/access/login.xhtml . 

Die Berechnungsgrundlage ist d ie AzB08 unter Nutzung der sog. Realverteilung  (3-Sigma-

Zuschlag). Fluglärmmonitoring -Konturen zu zurückliegenden Jahren werden von der 

Fraport  AG und ebenso vom UNH unter Nutzung der Realverteilung aber ohne 3 -Sigma-

Zuschlag berechnet. Dieser ist nur für prognostische Berechnungen vorgesehen. Die vom 

UNH berechneten und veröffentlichten Fluglärmkonturen weisen insofern eine hohe Über-

einstimmung mit den von der Fraport  AG berechneten Konturen auf.  

Nachfolgend sind die Lärmberechnungen der Fraport  AG nach der Nebenbestimmung 

5.1.7 aus dem Planfeststellungsbeschluss dargestellt, die regelmäßig auf der Webseite 

des HMWVW veröffentlicht werden .  

  

https://framap.fraport.de/framap/main/r/isfl/go
http://cadenza.umwelthaus.org/pages/access/login.xhtml
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2012 Fluglärmbelastung Tag L AeqT

89 2012 Fluglärmbelastung Nacht L AeqN  

 
  

2022 Fluglärmbelastung Tag L AeqT
90 

gelbe Fläche: 60 dB(A) < L AeqT <65 dB(A)  

gelbe Linie:  Tag-Schutzzone 1: Kriterium LAeqT = 60 
dB(A) gem. LSV 

2022 Fluglärmbelastung Nacht L AeqN  

hell blaue Fläche: 50 dB(A) < L AeqN  <55 dB(A)  

blaue Linie: Nacht -Schutzzone: Kriterium LAeqN  = 50 
dB(A) gem. LSV  

Legende:  LAeq Tag bzw. LAeq Nacht  Pegelbänder der  

6 verkehrsreichsten Monate 2012 bzw. 20 22  
mit realer Betriebsrichtungsverteilung  
in 5 dB(A) Pegelklassen 

 
 
Quelle: Fraport AG  
 

 

Abbildung 12: Entwicklung der Fluglärmbelastung  2012 -2022, LAeq Tag, LAeq Nacht  © Fraport AG  

 
89 Untersuchung Fluglärmentwicklung gemäß PfB A XI 5.1.7  für 2012  - LAeq, Tag/Nacht  © Fraport AG  

90 Untersuchung Fluglärmentwicklung gemäß PfB A XI 5.1.7  für 2022 - LAeq, Tag/Nacht  © Fraport AG  
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Die Kartierung des UNH unterscheidet sich  von der Lärmkartierung der Lärmaktionspla-

nung, da die Berechnungsvorschrift für den LAP die BUF ist (siehe Kapitel 5.2.2). Auch sind 

die kartierten Zeiträume unterschiedlich. Der L DEN betrachtet hier die Lärmbelastung über 

einen Zeitraum von 24h.  

5.3  Lärmber echnung versus Lärmmessung 

Verkehrslärm im Rahmen der Lärmaktionsplanung wird, gemäß den gesetzlichen Vor-

schriften, nicht gemessen, sondern berechnet . Lärmberechnungen haben einige Vorteile: 

die Ergebnisse liegen in den betroffenen Gebieten flächendeckend in Kartenform vor, 

auch in Bereichen, in denen Messungen schwierig sind.  Weiterhin können mit Berechnun-

gen die Auswirkungen von in Planung befindlich en aktiven Schallschutzmaßnahmen und 

deren Varianten bewertet werden.  

Fluglärmmessungen können nur punktuell  zuverlässigere Werte als Rechnungen liefern. 

Bei Überflugereignissen in einiger Entfernung vom Mikrofon kann  die Unterscheidung von 

Flug- und Hint ergrundgeräuschen sich als schwierig  erweisen, insbesondere  wenn der Pe-

gelabstand  zu sonstigen Geräuschen oder dem Hintergrundgeräusch gering  ist. Das 

macht insbesondere die Bestimmung des Dauerschallpegels durch Messungen schwierig. 

Fluglärmmessungen sind  darüber hinaus sehr aufwändig und teuer und können im Ge-

gensatz zu Berechnungen immer nur Aussagen über die Geräuschsituation an einem be-

stimmten Messort machen. Flächendeckende Messungen, die eine Lärmkartierung erlau-

ben würden, sind nicht möglich.  

Eine ausführlichere Erläuterung befindet sich in der Anlage XII. 

5.4  Gesamtlärm 91 

Bewohner im Flughafenumfeld sind häufig mehreren Lärmarten ausgesetzt. Gerade auch 

Straßen- und Schienenverkehr führen häufig zu einer Lärmbelastung. Zudem erzeugt ein 

Flughafen nicht nur Fluglärm, sondern auch sogenannten Sekundärlärm, also in erster Li-

nie zusätzlichen Straßenverkehrslärm, aber auch Schienenlärm - jeweils durch die Zubrin-

gerverkehre.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Gesamtlärm zu berechnen. Die Lärmarten können ohne 

oder mit Berücksichtigung der unterschiedlichen Belästigungswirkung add iert werden. Bei 

der Gesamtlärmkartierung durch das HLNUG 92 wurden die drei Lärmarten nach den Vorga-

ben der VDI Richtlinie  3722 Blatt  293 gemäß ihrer Lästigkeit bewertet und dann energetisch 

addiert. Dabei wird als Bezugspegel der Pegel des Straßenverkehrs gewählt. Über Exposi-

tions-Wirkungsb eziehungen gemäß VDI Richtlinie  3722 Blatt  2 wurde der Fluglärm mit ei-

nem Lärmzuschlag erhöht, der Sc hienenverkehrslärm mit einem Lärmabschlag abgemin-

dert  und der Straßenverkehrslärm wurde in seiner Höhe beibehalten.  

 
91 Im Rahmen der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung  wurde eine Gesamtlärmbetrachtung gefordert.  

92 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, Abschlussbericht Gesamtlärm und potentiell 

ruhige Gebiete: https://www.hlnug.de/themen/ laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laerm-

viewer-hessen abgerufen am 18.10.2023  

93 VDI 3722: Wirkung von Verkehrsgeräuschen ² Blatt 2: Kenngrößen beim Einwirken mehrerer Quellenarten  

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
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Das HLNUG hat 2017 erstmals eine Gesamtlärmbetracht ung für Hessen erstellt. Sie ist zu 

finden unter: http://laerm.hessen.de . Diese Kartierung stellt eine Gesamtsicht auf die Be-

lastung durch den Straßen -, Schienen- und Luftverkehr dar. Die Gesamtlärm betracht ung 

geht über die Anforderungen des BImSchG hinaus und orientiert sich in ihrer Methodik an 

der VDI Richtlinie 3722. Derzeit dient sie der rein strategischen Einschätzung der Gesamt-

belastung durch Umgebungslärm und findet daher bislang keine Berücksichtigung bei 

der Maßnahmenerarbeitung im Rahmen der Lärmaktionsplanung Flughafen Frankfurt 

Main. Auch ist die Maßnahmenentwicklung sektorbezogen und es gibt aktuell keine ge-

setzliche Verpflichtung zur Erstellung von Gesamtlärmkarten. Eine Gesamtlärmkarte wurde 

daher nur nach der damals geltenden VBUF für das Jahr 2017 erstellt.  

Die Berücksichtigung des Themas  ¿@]kYeldŅje¶ akl af der Maßnahmenplanung in Kapitel 

12.10 zu finden.  

  

http://laerm.hessen.de/
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6 Fluglärmmonitoring  

Das Monitoring der Flugbewegungen erfolgt durch die Fluglärmschutzbeauftr agte 

(HMWVW) sowie durch das UNH. Die Fraport  AG wertet zudem das Fluggeschehen im 

Rahmen ihrer Umweltberichterstattung aus.  

Bei der Fluglärmschutzbeauftragten werden folgende Auswertungen erstellt:  

¶ eine tägliche Übersicht über die Ausnahmen vom Nachtflugv erbot:   

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/verspaetete -starts-und -landungen   

¶ der Jahresbericht zur Lärmobergrenze:   

https://wirtschaft.hessen.de/Verkehr/Luftverkehr/Laermobergrenze -Flughafen -

Frankfurt   

¶ die Quartalsberichte der Fluglärmschutzbeauftragten für die Fluglärmkommission 

https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk/49/ -/Sitzungsunterlagen.html  

¶ das Monitoring der Lärmkonturen durch die jährliche Überprüfung der von 

Fraport  AG erstellten Lärmberechnungen   

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/entwicklung -des-flugla erms  

Das UNH wertet die Flugbewegungen am Flughafen Frankfurt Main aus ; der Schwerpunkt 

liegt dabei in den Nachtrandstunden (22 bis 23  Uhr und 5 bis 6  Uhr). Basis hierfür sind die 

von der Fraport  AG zur Verfügung gestellten tatsächlichen Zeiten der Starts - und Landun-

gen. Die Ergebnisse sind zu finden unter:   

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/monitoring -der -flugbewe-

gungen/  

Die Umwel tberichte der Fraport  AG finden sich unter:   

https://www.fraport.com/de/konzern/verantwortung/publikationen.html  

6.1  Entwicklung der Flugbewegungen  

Die Entwicklung der Zahl der  von Fluglärm betroffenen Personen hängt in erster Linie da-

von ab,  

¶ wie sich die Zahl der Flugbewegungen entwickelt,  welche Flugzeugmuster zum Ein-

satz kommen, welche An - und Abflugstrecken destinationsbedingt besonders häu-

fig genutzt werden  und von der Bet riebsrichtungsverteilung ,  

¶ in zweiter Linie von der Wirkung der aktiven Maßnahmen zur Fluglärmminderung 

und  

¶ grundsätzlich von der Bevölkerungsentwicklung in den von Lärm betroffenen Ge-

bieten.  

In der Darstellung der Entwicklung der betroffenen Personen wird hier zunächst der Fokus 

auf die Entwicklung der vergangenen Jahre gelegt (Monitoring) und auf die Beurteilung 

des Effektes von Maßnahmen des aktiven Schallschutzes ohne daraus eine Gesamtprog-

nose zu entwickeln. Die Bevölkerungsentwicklung wir  hier nicht mitbetrachtet.  

Das UNH und die Fraport  AG führen ein kontinuierliches Fluglärmmonitoring durch:  

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/verspaetete-starts-und-landungen
https://wirtschaft.hessen.de/Verkehr/Luftverkehr/Laermobergrenze-Flughafen-Frankfurt
https://wirtschaft.hessen.de/Verkehr/Luftverkehr/Laermobergrenze-Flughafen-Frankfurt
https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/49/-/Sitzungsunterlagen.html
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/entwicklung-des-fluglaerms
https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/monitoring-der-flugbewegungen/
https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/monitoring-der-flugbewegungen/
https://www.fraport.com/de/konzern/verantwortung/publikationen.html
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Der Fluglärm wird an mehreren Fluglärmmessstationen erfasst.  Basierend auf den Flugbe-

wegungen am Flughafen Frankfurt Main werden  der FFI bzw. FFI 2.0 berechnet  und die 

Fluglärmkonturenkarten werden erstellt. Hierbei wird die Bevölkerungsentwicklung in grö-

ßeren Zeitabständen berücksichtigt.  

Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht über die Entwicklung des gemessenen Fluglärms 

an den Stationen der Frapo rt AG von 2019 bis 2022 (Auswertungszeitraum jeweils sechs 

verkehrsreichste Monate) . 

 

 

 

 

Abbildung 13: Fluglärmmessstationen der Fraport AG © Fraport AG  
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6.2  Frankfurter Fluglärmindex  

Für den Bereich des Flughafen Frankfurt Main wurde 2007 der Frankfurter Fluglärmindex 

(FFI) eingeführt. 2019 wurde die Definition des Fluglärmindexes aktualisiert (FFI  2.0)94, da-

bei wurden die Erkenntnisse aus der NORAH -Studie zur Fluglärmbelästigung und zu Auf-

wachreaktionen, die Forts chritte beim aktiven und passiven Schallschutz und die verän-

derten Bevölkerungszahlen im Rhein -Main-Gebiet berücksichtigt.  

Der Fluglärmindex wird  

¶ für die Dokumentation der Lärmwirkung (Monitoring) sowie  

¶ für die Beurteilung der Maßnahmen des aktiven Scha llschutzes  

verwendet.  

Im Index werden die Lärmbelastung, die Bevölkerungszahl und die Lärmwirkung berück-

sichtigt. Der Frankfurter Tagindex (FTI / FTI  2.0) betrachtet dabei die Lärmbelastung tags-

über, der Frankfurter Nachtindex (FNI / FNI  2.0) die Belastung nachts.  

Das Jahr 2007 wurde als Bezugsjahr mit einem Indexwert von 100 definiert. Zunahmen 

bzw. Abnahmen der Indexwerte bedeuten eine Erhöhung bzw. Reduzierung der Lärmbe-

lastung bzw. Lärmwirkung.  

 

Abbildung 14: Darstellung de r Zeitreihe des Monitoring -Index 2007 -2022 ©UNH 

 
94 https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/basiswissen/was -ist-der -frankfurter -fluglaermindex -ffi-20/ , abgeru-

fen am 18.10.2023  

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/basiswissen/was-ist-der-frankfurter-fluglaermindex-ffi-20/
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Die räumliche Entwicklung des FTI 2.0 und des FNI 2.0 seit 2007 werden in den folgenden 

Grafiken dargestellt:   

Abbildung 15: Entwicklung des Frankfurter Tagindex FTI2.0 2007 -2022 ©UNH 

Abbildung 16: Entwicklung des Frankfurter Nachtindex FNI2.0 2007 -2022 ©UNH 
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In den einzelnen Kommunen sieht die Entwicklung des FTI / FNI wie folgt aus:  

Abbildung 17: Entwicklung des Frankfurter Tagindex FTI2.0 2007 -2022 ©UNH  
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Abbildung 18: Entwicklung des Frankfurter Nachtindex FNI2.0 2007 -2022 ©UNH 
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Weitere Informationen, als auch die Indexberichte sind zu fin den unter:   

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/entwicklung -des-frankfurter -

fluglaermindex/  

6.3  Anlassbezogenes Monitoring  

Bei anlassbezogene n Monitorings werden die Auswirkungen von aktiven Schallschutz-

maßnahmen ermittelt und bewertet. Diese können von der Fluglärmschutzbeauftragten 

angefordert  und in die Fluglärmkommission eingebracht  werden 95. Das UNH führt  zudem 

je nach Aufgabenstellung anspruchsvolle  Monitoringauswertungen durch . Hierbei werden 

z.B. Flugspuren oder  Lärmmesswerte, in besonderen Fällen aber auch andere Daten aus-

gewertet (z.B. systematische Beobachtungen).  

Projekte zu lärmmindernde n Maßnahmen oder besondere Lärmereignisse, als auch ge-

sellschaftliche und politische Fragestellungen können zu anlassbezogenen Sonderauswer-

tungen führen. Dies kann bspw. die Überprüfung einer Flugspureinhaltung, die Detailaus-

wertung eines bestimmten Fluges  oder auch Informationen bzgl. eines Flugverfahrens (im 

Testbetrieb) sein. Unter anderem  erfolgt  dies aktuell z.B. durch die Fluglärmschutzbea uf-

tragte beim Probebetrieb des Segmented Approaches.  

 
95 https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk/035:49/ -/Sitzungsunterlagen.html , abgerufen am 18.10.2023  

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/entwicklung-des-frankfurter-fluglaermindex/
https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/fluglaermmonitoring/entwicklung-des-frankfurter-fluglaermindex/
https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/035:49/-/Sitzungsunterlagen.html
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7 Betroffenheit und Lärmschutzziele  

Die Bewertung  basiert auf d er Auswertung der Umgebungsl ärmkartierung 20 22  

(34. BImSchV) des HLNUG96. Mit Bewertung ist hier die Einschätzung der Belastung und 

daraus folgend die Einschätzung der Notwendigkeit von Maßnahmen gemeint.  

7.1  Darstellung der nach Umgebungslärmkartierung betro ffenen Per-
sonenzahlen 

Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Umgebungslärmkartierung handelt es sich um eine 

strategische Lärmkartierung. Das bedeutet in diesem Zusammenhang konkret, dass zu-

nächst hessenweit für alle kartierten Lärmarten keine detaillierten, aufwändig erhobenen 

Bevölkerungsverteilungsdaten, sondern ein eher einfaches Modell (volumenproportiona-

les Verteilen der kommunalen Bevölkerungszahl auf als Wohngebäude eingestufte Ge-

bäude) angewendet wird. Der Abschlussbericht des HLNUG zur EU -Umgebungslä rmkar-

tierung 2022 erläutert dies 97  

Einzelne Kommunen haben detailliertere Daten für die Bevölkerungsverteilung einge-

spielt als andere. Von daher ist es plausibel, dass in der HLNUG -Lärmkartierung für man-

che kleinräumigen Bereiche deutlich mehr Einwohner u nterstellt werden als real dort woh-

nen.  

In den betrachteten Gebiete n werden die Betroffenen ganztags ab L DEN = 55 dB(A) und 

nachts LNight  = 50 dB(A) betrachtet. Sind Pegelbereiche oder Städte/Gemeinden nicht auf-

geführt, so liegt hier keine Betroffenheit über den Auslösewerten vor.  

75 Personen waren im Jahr 20 22 von LDEN Pegelwerten größer gleich 6 5 dB(A) betroffen.  

Es gibt  216 Gebäudeteile von Krankenhäusern mit LDEN Pegelwerten über 55  dB(A). Kein 

Gebäudeteil eines Krankenhauses ist mit übe r 65 dB(A) belastet.  

Tabelle 9: Lärmbelastete  Gebäudeteile von  Krankenhäuser n > 55 dB(A) in den einzelnen Kommunen  

Stadt / Gemeinde  Gebäudeteile von Kranken-
häusern LDEN > 55  

Offenbach am Main  187 

Hanau 12 

Flörsheim am Main 17 

Summe 216 

 
96Belastetenzahlen Umgebungslärmkartierung 20 22 HLNUG: https://www.hlnug.de/themen/laerm/umge-

bungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer -hessen, Seitenaufruf am 09.02.2024  

97 Kap. 2.6 unter https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/laerm/laermkartierung/Abschlussbe-

richt_ULK_2022_24_03_21.pdf , Seitenaufruf am 10.09.2024  

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/laerm/laermkartierung/Abschlussbericht_ULK_2022_24_03_21.pdf
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/laerm/laermkartierung/Abschlussbericht_ULK_2022_24_03_21.pdf
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1.035 Gebäudeteile von Schulen98 in 14 Kommunen wurden lärmkartiert  und  sind mit LDEN 

Pegelwerten über 55  dB(A) belastet. Kein Gebäudeteil einer  Schule ist mit über 65  dB(A) 

belastet.  

 Betroffenheit in den einzelnen Kommunen  

Tabelle 10: Lärmbelastete Gebäudeteile von Schulen > 55 dB(A) in den einzelnen Kommunen  

Stadt / Gemeinde  Gebäudeteile von 
Schulen LDEN > 55  

Offenbach am Main  533 

Rüsselsheim 134 

Darmstadt  78 

Raunheim 41 

Flörsheim am Main  40 

Bischofsheim 39 

Büttelborn  36 

Ginsheim-Gustavs-
burg  

36 

Frankfurt am Main  34 

Hanau 25 

Neu-Isenburg  23 

Mühlheim  8 

Weiterstadt  4 

Hochheim  4 

Summe 1.035 
 

Von Fluglärm (LDEN) über 55 dB(A) sind 178.385 Wohnungen betroffen. Mit über 65 dB(A) 

ganztags betroffen sind davon 75 Wohnungen , 23 davon sogar mit über 75  dB(A). 

  

 
98 Siehe auch: in Kapitel 4.3 ¿=a] EŅjeoajcmf_kklm\a] GHK:A¶ mf\ DYhal]d 12.3.4.5 ¿Ka[`ldafa] \]k EYf\]k A]k)

sen zmj ?Ěj\]jmf_ ngf FY}fY`e]f \]k ZYmda[`]f L[`Yddk[`mlr]k af @jmf\k[`md]f %GHK:A&¶ 
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Tabelle 11: Lärmbelastete Wohnungen > 55 dB(A) in den einzelnen Kommunen  

Stadt / Gemeinde  Wohnungen 
LDEN > 55  

Wohnungen 
LDEN > 65  

Wohnungen 
LDEN > 75  

Offenbach am Main  52.539 0 0 

Frankfurt am Main  18.659 0 0 

Hanau 14.990   

Darmstadt  12.828 0 0 

Rüsselsheim 9.265 1 0 

Neu-Isenburg  9.109   

Flörsheim am Main  8.392 0 0 

Mühlheim am Main  8.330   

Raunheim 8.067 15 0 

Büttelborn  6.788 0 0 

Bischofsheim 6.147 0 0 

Nauheim  4.713 0 0 

Ginsheim-Gustavs-
burg  

4.342   

Mörfelden -Walldorf  3.760 0 0 

Weiterstadt  3.627 0 0 

Hochheim am Main  2.560 0 0 

Griesheim  2.421 0 0 

Hattersheim am Main  1.417 0 0 

Kelsterbach 354 59 23 

Groß-Gerau 33 0 0 

Riedstadt 30 0 0 

Trebur  9 0 0 

Erzhausen 5   

Summe 178.385  75 23 
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Tabelle 12: Lärmbelastete Einwohner ganztags > 55 dB(A) in den einzelnen Kommunen  

 

Die Kommunen Wiesbaden, Groß -Zimmern, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Biebesheim 

am Rhein, Gernsheim, Stockstadt am Rhein, Erlensee, Maintal, Hofheim am Taunus und Lie-

derbach am Taunus liegen zwar im betrachteten Gebiet, jedoch wurde kein Lärm über 

55 dB(A) ganztags kartiert.  

  

Stadt / Gemeinde  Gesamt  Anzahl Be-
lasteter LDEN 
Ɯ11Ʀ2,  

Anzahl Be-
lasteter LDEN 
Ɯ2,Ʀ21 

Anzahl Be-
lasteter LDEN 
Ɯ21Ʀ3,  

Anzahl Be-
lasteter LDEN 
Ɯ3,Ʀ31  

Anzahl Be-
lasteter LDEN 
>75  

Offenbach am Main  110.333  93.778 16.555 0 0 0 

Frankfurt am Main  39.186 35.492 3.694 0 0 0 

Hanau 31.480 31.480 0 0 0 0 

Darmstadt  26.939 26.939 0 0 0 0 

Rüsselsheim 19.457 16.166 3.287 4 0 0 

Neu-Isenburg  19.131 15.605 3.526 0 0 0 

Flörsheim am Main  17.624 13.312 4.312 0 0 0 

Mühlheim am Main  17.495 17.495 0 0 0 0 

Raunheim 16.014 4.313 11.668 33 0 0 

Büttelborn  13.819 10.041 3.778 0 0 0 

Bischofsheim 12.910 12.910 0 0 0 0 

Nauheim  9.899 9.899 0 0 0 0 

Ginsheim-Gustavsburg 9.120 9.120 0 0 0 0 

Mörfelden -Walldorf  7.897 7.850 47 0 0 0 

Weiterstadt  7.619 7.060 559 0 0 0 

Hochheim am Main  5.378 5.378 0 0 0 0 

Griesheim  5.086 5.086 0 0 0 0 

Hattersheim am Main  2.978 2.828 150 0 0 0 

Kelsterbach 659 34 536 0 40 49 

Groß-Gerau 72 62 10 0 0 0 

Riedstadt 63 63 0 0 0 0 

Trebur  20 20 0 0 0 0 

Erzhausen 12 12 0 0 0 0 

Summe 373.191  324.943  48.122  37 40 49 
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Tabelle 13: Lärmbelastete Personen nachts > 50 dB(A) in den einzelnen Kommunen  

 

Bei den im Betrachtungsgebiet befindlichen Kommunen Wiesbaden, Hanau, Erzhausen, 

Groß-Zimmern, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Biebesheim am Rhein, Bischofsheim, 

Gernsheim, Ginsheim -Gustavsburg, Nauheim, Stockstadt am Rhein, Trebur, Erlensee, 

Maintal, Hochheim am Main,  Hofheim am Main, Kelkheim/Ts. u nd Liederbach am Taunus 

wurde kein Lärm über 50  dB(A) nachts kartiert.  

Die von Fluglärm belastet en Flächen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen:  

  

Stadt /  Gemeinde  Gesamt Anzahl Be-
lasteter LNight  
Ɯ1,Ʀ11  

Anzahl Be-
lasteter LNight  
Ɯ11Ʀ2,  

Anzahl Be-
lasteter LNight  
Ɯ2,Ʀ21  

Anzahl Be-
lasteter LNight  
Ɯ21Ʀ3,  

Anzahl Be-
lasteter LNight  
>70  

Offenbach am Main  38.212 38.212 0 0 0 0 

Raunheim 13.164 12.232 932 0 0 0 

Büttelborn  7.980 7.543 437 0 0 0 

Rüsselsheim 7.127 7.123 4 0 0 0 

Neu-Isenburg  5.121 5.121 0 0 0 0 

Flörsheim am Main  4.786 4.786 0 0 0 0 

Frankfurt am Main  2.786 2.773 13 0 0 0 

Weiterstadt  1.710 1.710 0 0 0 0 

Kelsterbach 620 531 0 52 37 0 

Griesheim  373 373 0 0 0 0 

Mörfelden -Walldorf  224 224 0 0 0 0 

Hattersheim am Main  163 163 0 0 0 0 

Riedstadt 58 58 0 0 0 0 

Darmstadt  41 41 0 0 0 0 

Groß-Gerau 9 7 2 0 0 0 

Summe 82.361 80.897 1.375 52 37 0 
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Tabelle 14: Lärmbelastete Flächen > 55 dB(A) in den einzelnen Kommunen  

Stadt /  Gemeinde  Gesamtfläche 
(km²)  
LDEN > 55  

Gesamtfläche 
(km²)  
LDEN > 65  

Gesamtfläche 
(km²)  
LDEN > 75  

Frankfurt am Main  56,5 17,7 3,1 

Rüsselsheim 32,0 5,4 1,2 

Offenbach am Main  29,2 0,0 0,0 

Büttelborn  26,8 0,0 0,0 

Darmstadt  22,8 0,0 0,0 

Mörfelden -Walldorf  19,7 4,9 0,0 

Groß-Gerau 18,9 2,1 0,0 

Mühlheim am Main  15,9 0,0 0,0 

Flörsheim am Main  15,8 0,0 0,0 

Riedstadt 14,1 0,0 0,0 

Hanau 14,0 0,0 0,0 

Weiterstadt  13,6 0,0 0,0 

Raunheim 12,6 3,2 0,0 

Nauheim  11,2 0,4 0,0 

Neu-Isenburg  11,0 2,3 0,0 

Griesheim  10,3 0,0 0,0 

Kelsterbach 7,9 1,9 0,1 

Ginsheim-Gustavsburg 7,0 0,0 0,0 

Hochheim am Main  7,0 0,0 0,0 

Bischofsheim 6,5 0,0 0,0 

Trebur  4,7 0,0 0,0 

Hattersheim am Main  2,7 0,5 0,0 

Roßdorf 1,4 0,0 0,0 

Erzhausen 0,6 0,0 0,0 

Pfungstadt  0,5 0,0 0,0 

Maintal  0,4 0,0 0,0 

Erlensee 0,2 0,0 0,0 

Groß-Zimmern  0,2 0,0 0,0 

Wiesbaden  0,1 0,0 0,0 

Summe 363,8  38,4  4,4 

 

Gemäß den Zielen der Lärmaktionsplanung ergeben sich dabei folgende näher zu be-

trachtende n Städte und Gemeinden:  

Mit über 55 dB(A) ganztags belastet sind 373.191 Personen. Die Wohnorte sind  Offen-

bach am Main, Frankfurt am Main, Hanau, Darmstadt, Mühlheim am Main, Rüsselsheim, 

Neu-Isenburg, Flörsheim am Main, Bischofsheim, Büttelborn, Nauheim, Ginsheim -Gustavs-

burg,  Mörfelden -Walldorf, Weiterstadt, Hochheim am Main, Griesheim, Raunheim, Hat-

tersheim am Main, Riedstadt, Groß -Gerau, Kelsterbach, Trebur, Erzhausen. 

Nachts sind 82.361 Personen mit über 50  dB(A) belastet . Die Wohnorte sind  Offenbach 

am Main, Raunheim, Büttelb orn, Rüsselsheim, Neu-Isenburg, Flörsheim am Main,  Frankfurt 
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am Main, Weiterstadt, Kelsterbach, Griesheim, Mörfelden -Walldorf, Hattersheim am Main, 

Riedstadt, Darmstadt, Groß-Gerau.  

 EU-Datenbericht  der Lärmkartierung 2022  

Die Verteilung der von Fluglärm b etroffenen Einwohner auf die einzelnen Isophonenbän-

der in dB(A) im Bereich der Ballungsräume 99 bzw. der Landkreise wird in den folgenden 

Tabellen basierend auf der Lärmkartierung 2022 (34. BImSchV) dargestellt.  100 

Hier ist nur Fluglärm ausgehend von Großfl ughäfen 101 über 55  dB(A) ganztags bzw. 

50 dB(A) nachts an die EU zu berichten. Als Großflughafen im Sinne der Umgebungslärm-

richtlinie wird in Hessen nur der Flughafen Frankfurt Main eingestuft. Der Flughafen Kas-

sel-Calden ist kein Großflughafen. Aufgrund dieser Randbedingungen werden die Bal-

lungsräume Kassel und Wiesbaden nicht aufgeführt, da in diesen keine r elevanten Lärm-

belastungen im Sinne der  ULR durch den Flughafen Frankfurt Main hervorgerufen werden.  

¶ LDEN gibt den über den ganzen Tag (24  h) gemittelten Pegel an.  Zu beachten ist , 

dass Fluglärmereignisse in den Abendstunden (18²22 Uhr) mit einem Zuschlag 

von 5 dB und in den Nachtstunden (22²6 Uhr) mit einem Zuschlag von 10  dB in 

die Mittelwertbildung eingehe n. 

¶ LNight  ist der Nachtpegel (22 -6 Uhr) 

Die folgenden beiden Tabellen geben an, wie viele Personen tags bzw. nachts in den ein-

zelnen 5 dB(A) breiten Pegelbändern betroffen sind.  

Tabelle 15: Zahl der ganztags von Fluglärm betroffen en Menschen [dB(A)]  

Fluglärm ganztags L DEN 55 bis < 60  60 bis < 65  65 bis < 70  70 bis < 75   > 75 

Hessen ohne Ballungsräume  137.254 27.873 37 40 49 

Darmstadt  26.939 0 0 0 0 

Frankfurt am Main  35.492 3.694 0 0 0 

Offenbach am Main  93.778 16.555 0 0 0 

Hanau 31.480 0 0 0 0 

Summe 324.943 48.122 37 40 49 
 

Tabelle 16: Zahl der nachts von Fluglärm betroffenen Menschen [dB(A)]  

Fluglärm nachts LNight  50 bis < 55  55 bis < 60  60 bis < 65  65 bis < 70  > 70 

Hessen ohne Ballungsräume  39.871 1.375 52 37 0 

Darmstadt  41 0 0 0 0 

Frankfurt am Main  2.773 0 0 0 0 

Offenbach am Main  38.212 0 0 0 0 

Hanau 0 0 0 0 0 

Summe 80.897 1.375 52 37 0 
 

 
99 Gebiete mit einer Einwohnerzahl von über 100.000 und einer Bevölkerungsdichte von mehr als 1000 Ein-

wohnern pro Quadratkilometer (§47b BImSchG)  

100 Belastetenzahlen Umgebungsl ärmkartierung 20 22 HLNUG, https://www.hlnug.de/themen/laerm/umge-

bungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer -hessen abgerufen am 18.10.2023  

101 Verkehrsflughafen mit einem Verkehrsaufkommen von über 50.000 Bewegungen pro Jahr (§47b BImSchG)  

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
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Die nun folgenden Tabellen geben an, wie viele Personen, Flächen, Schulen und Kranken-

häuser von Lärmpegeln über  den Werten 55, 65 bzw. 75  dB(A) betroffen sind. (Bsp.: Die 

angegebene Anzahl im Feld >  60 dB(A) ist in der Zahl im Feld >  55 dB(A) enthalten).  102 

Tabel le 17: Größe der ganztags von Fluglärm über . .. dB(A) betroffenen Flächen (km² ) 

Fluglärm ganztags L DEN > 55 dB(A) > 65 dB(A) >75 dB(A)  

Hessen ohne Ballungsräume  241,2 20,7 1,3 

Darmstadt  22,8 0,0 0,0 

Frankfurt am Main  56,5 17,7 3,1 

Offenbach am Main  29,2 0,0 0,0 

Wiesbaden  0,1 0,0 0,0 

Hanau 14,0 0,0 0,0 

Summe 363,8 38,4 4,4 
 

Tabelle 18: Zahl der ganztags von Fluglärm über . .. dB(A) betroffenen Wohnungen  

Fluglärm ganztags L DEN > 55 dB(A) > 65 dB(A) >75 dB(A)  

Hessen ohne Ballungsräume  79.369 75 23 

Darmstadt  12.828 0 0 

Frankfurt am Main  18.659 0 0 

Offenbach am Main  52.539 0 0 

Wiesbaden  0 0 0 

Hanau 14.990 0 0 

Summe 178.385 75 23 
 

Tabelle 19: Zahl der ganztags von Fluglärm betroffenen Gebäudeteile von Einrichtungen [dB(A)]  

  Schulen Krankenhäuser 

Fluglärm ganztags L DEN > 55 dB(A) > 65 dB(A) >75 dB(A)  > 55 dB(A) > 65 dB(A) >75 dB(A)  

Hessen ohne Ballungsräume  17 0 0 365 0 0 

Darmstadt  0 0 0 78 0 0 

Frankfurt am Main  0 0 0 34 0 0 

Offenbach am Main  187 0 0 533 0 0 

Wiesbaden  0 0 0 0 0 0 

Hanau 12 0 0 25 0 0 

Summe 216 0 0 1.035 0 0 
 

Die Zahl von Personen, die innerhalb der hier betrachteten Geräuschpegelkategorien in 

Gebäuden mit besonderer Schalldämmung für bestimmten Lärm wohnen 103, bzw. in ei-

nem Wohnhaus mit einer ruhigen Fassade wohnen 104 liegt nicht vor. Informationen zu den 

bereits umgesetzten Maßnahmen im passiven Schallschutz, siehe Kapitel 12.3.4.2. 

 
102 Quelle: Belastetenzahlen Umgebungslärmkartierung 20 22 HLNUG, https://www.hlnug.de/the-

men/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer -hessen abgerufen am 18.10.2023  

103 Spezieller Schallisolierung ge gen eine oder mehrere Arten von Umgebungslärm, kombiniert mit einer Be-

lüftungs - oder Klimaanlage . 

104 Fassade an der der LDEN-Wert in einem Abstand von 4 m über dem Boden und 2 m von der Fassade für den 

Lärm aus einer bestimmten Lärmquelle um mehr als 20 dB unter dem Wert liegt, der an d er Fassade mit 

dem höchsten L DEN-Wert gemessen wurde . 

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
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7.2  Lärmschutzziele  

 Bereits vorhandene Lärmschutzziele  

Ziel des Landes Hessen ist es, Zahl und Ausmaß der Belastung von  Bürgerinnen und Bür-

gern mit Fluglärm so gering wie möglich zu halten, ohne die Verkehrsfunktionen des Flug-

hafens Frankfurt Main zu beeinträchtigen. Für den Flughafen Frankfurt Main gibt es bereits 

eine Reihe von Lärmschutzzielen. Teilweise werden sie durc h das Bundesrecht vorgege-

ben, teilweise wurden aber auch in den Planungs - und Genehmigungsentscheidungen 

(z.B. Planfeststellungsbeschluss bzw. Betriebsgenehmigung, Landesentwicklungsplan) 

oder dur ch Landesgesetze (z.B. RegFondsG) standortspezifische Festle gungen durch das 

Land getroffen.  

Beispielhaft aufgezählt seien hier:  

¶ Schutz des Nachtschlafs in der Kernnacht durch eine weitgehende Vermeidung von 

Lärmereignissen zwischen 23 -5 Uhr im Rahmen des Nachtflugverbots  

¶ Besonderer Schutz der gesetzlichen Nacht v on 22-6 Uhr durch Deckelung der Flug-

bewegungen und Beschränkung für Nicht -Kap.4 fähige Flugzeuge  

¶ Einführung der Lärmobergrenze als Flächenkontingent, orientiert an den Werten 

des FluglärmG  und Minimierungszielen  

¶ Festlegung der Lärmschutzbereiche gemäß Flug lärmG und entsprechende Aufla-

genvorbehalte im Planfeststellungsbeschluss  

¶ Vermeidung von zusätzlicher Siedlung im Siedlungsbeschränkungsbereich  

¶ Zusätzliche Schutzziele beim baulichen Schallschutz durch Reg FondsG 

 Vorgaben aus dem BImSchG  

Die Umgebungslärmri chtlinie wie auch die §§  47 a ² f BImSchG enthalten keine Grenz-

werte und folglich auch keine  ausdrücklich normierten  Lärmschutzziele oder Vorgaben zur 

Gewichtung zwischen aktivem und passivem Schallschutz . Für die Lärmaktionsplanung 

von Großflughäfen werde n aber vom Bund die Auslösewerte für passiven Schallschutz 

nach § 14 FluglärmG  für beachtlich erklärt 105. Demnach sind die jeweils anwendbaren 

Werte des §  2 Abs. 2 FluglärmG zu beachten:  

Tag-Schutzzone 1:  LAeq Tag: 60 dB(A)106 

Tag-Schutzzone 2:  LAeq Tag: 55 dB(A) 

Nacht-Schutzzone:  LAeq Nacht : 50 dB(A) bzw.   

    LAmax: 6 mal 53 dB(A) (Innenpegel 107) 

 
105 § 14 FluglärmG: Schutzziele für die Lärmaktionsplanung: Bei der Lärmaktionsplanung nach § 47d des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes sind für Flugplätze die jeweils anwendba ren Werte des § 2 Abs. 2 des Gesetzes 

zum Schutz gegen Fluglärm zu beachten.  

106 Mittelungspegel bzw. Äquivalenter Dauerschallpegel  
107 Erläuterung siehe Kapitel 3.2.1 



Betroffenheit und Lärmschutzziele  82 

² Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) ² Teilplan Verkehrsflughafen Frankfurt Main ² 

 Weitergehende Empfehlungen des Umweltbundesamts und 
Aufgreifen durch die Lärmaktionsplanung  

Das Umweltbundesamt hat 2019 Empfehlungen für weitere Ziele entwickelt.  

Allgemeine Zielempfehlung seitens des UBA 108: 
Bis 2030: Mittelungspegel in Wohngebieten tagsüber auf L Aeq 63 dB(A) begrenzen.  
Bis 2050: Mittelungspegel in Wohngebieten tagsüber auf L Aeq 58 dB(A) absenken und  
nachts auf maximal LAeq 40 dB(A) beg renzen 

 

Das für 2030 formulierte Ziel wurde in 2019, dem Jahr mit den bisher höchsten Verkehrs-

zahlen am Flughafen Frankfurt Main, bereits weitgehend eingehalten. Die Zahl der Ein-

wohner, die von einem L Aeq6-22 von mindestens 63  dB(A) betroffen waren lag gemäß den 

Auswertungen des Umwelt - und Nachbarschaftshauses für die Berechnungen des Frank-

furter Fluglärmindexes 2019 bei unter 50 Personen 109. 

Die Lärmaktionsplanung befürwortet, das vom UBA für 2030 formulierte  Ziel der Vermei-

dung von Belastungen in Wohngebieten von mehr als L eq 6-22 = 63  dB(A) aufzugreifen. 

Dieses Ziel soll auch bei steigendem Flugverkehr dauerhaft eingehalten bleiben.  

Die Einhaltung soll durch eine Kombination der in Kapitel 12 dargestellten Maßnahmen 

erreicht werden.  

  

 
108 Konzept für umweltschonendes Fliegen: https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilun-

gen/uba -stellt -konzept -fuer-umweltschone ndes-fliegen , abgerufen am 18.10.2023    

Umweltschonender Luftverkehr: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltschonender -luft-

verkehr , abgerufen am 18.10.2023   

Wohin geht die Reise - Luftverkehr der Zukunft: https://www.umweltbundesam t.de/publikationen/wohin -

geht -die -reise, abgerufen am 18.10.2023  

109 Die hier verwendeten Daten des UNH stammen aus einer kommerziellen, detaillierten Quelle als die vom 

HLNUG verwendeten Daten zur Bestimmung der Belastetenzahlen. Daher kann es in einzelnen Pegelberei-

chen im direkten Vergleich zu Abweichungen kommen.  

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/uba-stellt-konzept-fuer-umweltschonendes-fliegen
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/uba-stellt-konzept-fuer-umweltschonendes-fliegen
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltschonender-luftverkehr
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltschonender-luftverkehr
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/wohin-geht-die-reise
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/wohin-geht-die-reise
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8 Zukünftige Entwicklungen im Flugverkehr  

8.1  Entwicklung der vergangenen Jahre  

Bis zum Beginn der COVID 19-Pandemie im Frühjahr 2020 lag der Flughafen Frankfurt 

Main auf Wachstumskurs. Dem weltweiten Einbruch der Passagierzahlen 2020 folgt die 

starke Erholung des Passagieraufkommens.  

 

Abbildung 19: Passagier-, Cargo- und Bewegung sentwicklung des Flughafen Frankfurts ab 1950,  
© Fraport AG  

Nach Einschätzung der Fraport  AG110 lässt sich die Corona-Krise im Hinblick auf die massi-

ven Auswirkungen auf die Wirtschaft und das Reiseverhalten mit keiner bisherigen Krise 

vergleichen. Weltwei t sind die Verkehrszahlen 2020 deutlich, im Passagierverkehr teils bis 

zu ca. 80 %, gesunken. 2020 lag das Verkehrsaufkommen auch in Frankfurt Main weit un-

ter Normal, mit einem Jahresminus bei annähernd 75  % beim Passagieraufkommen und 

etwa 60 % bei den Flugbewegungen. Für 2021 gab es eine leichte Erholung. Das Passa-

gierauf kommen erreichte 2021 ca. 35  % und die Flugbewegung en über 50  % des Vorkri-

senniveaus von 2019.  2022 konnten bereits etwa 75  % der Flugbewegungen und 70  % 

der Passagiere am Flughafen begrü ßt werden, 2023 näherte sich die Entwicklung weiter 

dem Vorkrisenniveau an mit knapp 85  % Flugbewegungen und auch in etwa 85  % der 

Passagiere im Vergleich zu 2019.  

 
110 Stand der 257. Sitzung der Fluglärmkommission am 23.09.2020  
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Abbildung 20: Passagiervolumen der Fraport AG von 2019 bis 2023  im Vergleich, © Fraport AG  

 

Abbildung 21: Flugbewegungen der Fraport AG von 2019  bis 2023  im Vergleich, © Fraport AG  

Die Nichtnutzung  einzelner Start- und Landebahnen aufgrund des eingeschränkten Flug-

betriebs zu Beginn der  Coronapandemie führte zu einer Veränderung der Bahnbelegun-

gen ab April 2020.  Die Landebahn Nordwest wurde zwischen April bis Juli 2020 und zwi-

schen Dezember 2020 bis Juni 2021 nicht genutzt. Ebenso war die Startbahn 18  West im 

Zeitraum von April bis Oktob er 2020 außer Betrieb.    

Im August 2020 wurden nur die Parallelbahnen und die Landebahn Nordwest genutzt, mit 

ca. 35 % Anteil der Betriebsrichtung  07. Die Lärmbelastung einzelner Gebiete in der Pan-

demiezeit hat sich daher nicht proportional zur Bewegungsveränderung geändert.  

Zu Beginn der Corona Krise wurden die Flotten der Fluggesellschaften laut Fraport  AG 

stark redimensioniert. Besonders 3 - und 4 -strahlige Flugzeuge sollten dauerhaft außer 

Dienst gestellt werden. Die starke Erholung des Luftve rkehrs führte allerdings wieder zu 

erhöhtem Bedarf, der aufgrund von Personalmangel und Lieferengpässen derzeit nicht 

gänzlich von neueren Modellen bedient werden kann. Die geplante Flottenmodernisie-

rung wird aber weiter vorangetrieben, um mittelfristig auf treibstoffsparende und lärma r-

mere Flugzeuge zurückgreifen zu können.  
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Abbildung 22: Flugspurenaufzeichnung BR 07 im Vergleich 2019 mit 2 023, © DFS 

 

Abbildung 23: Vergleich der Flugbewegungen  vom August  2019  mit August 2023 © DFS 

Abbildung 23 zeigt Verkehrsdaten für den Monat August der Jahre 2019 und 2023 im Ver-

gleich . Hier sieht man in die Anzahl der Starts und Landungen für jeden Tag im Monat Au-

gust 2019 in rot und von August 2023 in blau. An der Grafik ist eindeutig zu erkennen, 

25.07.2019, 24h, 1.510 Flugbewegungen  01.06.2023, 24h, 1.262 Flugbewegungen  
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dass die Werte von 2023 nach dem Einbruch durch die Coronakrise noch nicht das Niveau 

von 2019 erreicht haben .  

In der nachfolgenden Abbildung 24 sind die Anzahl der Starts und Landungen vom 

09.09.2019 über 24 Stunden in rot dargestellt und vergleichsweise vom 09.09.202 3 in 

grün. Auch hier erreichen die Werte von 202 3 in der Regel nicht die Werte des  Jahres 

2019.  

 

Abbildung 24: Vergleich der Flugbewegungen  vom 09.09.2019  mit dem 09.09. 2023 © DFS 

IATA111 (globaler Luftverkehr) und ACI Europe 112 (europäischer Luftverkehr) prognostizie-

ren derzeit für 2024 eine Rückkehr des Luftverkehrs auf das Vorkrisenniveau von 2019. Ein 

weiterer Anstieg der Passagierzahlen wird auch in Deutschland erwartet, sodass m ittel - bis 

langfristig wieder mit dem Erreiche n und dann auch Überschreiten des Vorkrisenniveaus  

gerechnet werden kann . 

Weitere Informationen zu genehmigten Ausbaukapazitäten am Flughafen Frankfurt Main 

finden Sie im Kapitel 9.5. 

 
111https://www.iata.org/en/iata -repository/publications/economic -reports/global -outlook -for-air-transport ---

june-2023---presentation/ , Seitenaufruf am 22.02.2024  

112https://www.aci -europe.org/downloads/resources/ACI%20EUROPE%20Airport%20Traffic%20Fore-

cast%20Oct23.pdf , Seitenaufruf am 22.02.2024  

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/global-outlook-for-air-transport---june-2023---presentation/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/global-outlook-for-air-transport---june-2023---presentation/
https://www.aci-europe.org/downloads/resources/ACI%20EUROPE%20Airport%20Traffic%20Forecast%20Oct23.pdf
https://www.aci-europe.org/downloads/resources/ACI%20EUROPE%20Airport%20Traffic%20Forecast%20Oct23.pdf


Zukünftige Entwicklungen im Flugverkehr  87 

² Lärmaktionsplan Hessen (4. Runde) ² Teilplan Verkehrsflughafen Frankfurt Main ² 

8.2  Erstellung neue Flugverkehrsprognose im Zuge der Neufestle-
gung des Lärmschutzbereichs  

Aktuell laufen  bei der Fraport  AG die Arbeiten an einer neuen Flugverkehrsprognose für 

den Flughafen Frankfurt  Main. Sie bilde t eine wich tige Grundlag e für die Neufestsetzung 

des Lärmschutzbereichs. Dass die Flughafenbetreiber in hierfür verantwortlich ist, ergibt 

sich aus dem Fluglärm G. Als Prognosejahr wird 2033 verwendet. In der Prognose wird er-

mittelt, welche Passagier - und Frachtmengen zu erwarten s ind, wie sich diese auf verschie-

dene Destinationen und Luftverkehrssegmente verteilen und mit welchen Flugzeugkate-

gorien diese nach heutigem Wissensstand voraussichtlich abgewickelt werden. Dabei wird 

der heutige Wissensstand zu Randbedingungen, die sich a uf die zu erwartende n Verkehre 

auswirken in 2033 berücksichtigt , also z.B. das prognostizierte Wirtschaftswachstum, vo-

raussichtliche Bevölkerungsentwicklung, Inbetriebnahme des Terminal  3, Änderungen bei 

Flugpreisen und die Verfügbarkeit von Alternativen. Diese Prognose wird voraussichtlich 

auch über d ie Festlegung des  Lärmschutzbereich s hinaus bei der Abschätzung von zu-

künftigen Lärmbelastungen eine Rolle spielen , statt der bisher verwendeten Prognose aus 

dem Planfeststellungsverf ahren aus Mitte der 00er J ahre. 

8.3  Überschallflugzeuge 113  

Die USA arbeiten an eigenen Lärmzulassungsstandards, weil es auf ICAO Ebene noch 

dauern wird bis ein Standard entwickelt ist. Im Januar 2021 wurde in de n USA eine Ver-

ordnung 114 erlassen, die Sonderfluggenehmigungen für den Betrie b von Flugzeug en mit 

mehr als Mach 1 über Land im Rahmen von Flugversuchen ermöglicht. Weiterhin verboten 

ist in den USA der zivile Überschallflug über Land. Am Deutschen Zentrum für Luft - und 

Raumfahrt (DLR) wurde im April 2021 das EU-Projekt SENECA gestartet. Ziel ist, sowohl 

die Lärmemission, als auch die Klimawirkung von Überschallflugzeugen zu bewerten und 

die umweltschädlichen Effekte zu reduzieren. Zusätzlich sollen die Ergebnisse der Schaf-

fung von Grun dlagen für neue Zertifizierungsregeln dienen 115. 

Die in Arbeit befindliche ICAO -Zulassung wird auch einen Lärmgrenzwert für den Reise-

flug beinhalten, um den Überschallknall während dieser Flugphase sachgerecht zu be-

rücksichtigen  

Die Firma Boom Supersonic entwickelt derzeit das Überschallflugzeug Overture , was für 

den Passagiertransport eingesetzt werden soll. Das Flugzeug soll als Nachfolge r der Con-

corde gelten und eine Reiseg eschwindigkeit von Mach 1,7 erreichen, was in etwa 

2.100 km/h entspricht.  65 bis 80 Passagiere sollen hierin bis zu 7.900  Kilometer weit reisen 

können.  Die US-Luftfahrtbehörde erteilte zunächst ein experimentelles Lufttüchtigkeits-

zeugnis, mit dem der erste Probeflug in der Mojave -Wüste stattfinden soll. Verlaufen die 

 
113Quellen: BM DV, Beratungsergebnisse der 45. Sitzung des Beratenden Ausschusses des BM DV, 

https://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsId=22754 , abgerufen am 18.10.2023  

UBA Publikation Umweltschonender Luftverkehr, Text 130 / 2019  

114 https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2021 -08/SFA_Supersonic_Final_Rule.pdf; abgerufen am 18.10.2023  

115https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2021/02/20210419_die -rueckkehr -der -ueberschall -flugzeuge -

soll-nachhaltig -sein.html , abgerufen am 10.02.2022  

https://www.faa.gov/news/fact_sheets/news_story.cfm?newsId=22754
https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2021-08/SFA_Supersonic_Final_Rule.pdf
https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2021/02/20210419_die-rueckkehr-der-ueberschall-flugzeuge-soll-nachhaltig-sein.html
https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2021/02/20210419_die-rueckkehr-der-ueberschall-flugzeuge-soll-nachhaltig-sein.html
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Tests wie geplant, soll das Flugzeug bereits 2026 auf den Markt gebracht werden. Erste 

reguläre Flüge wären dann ab 2027 möglich. 116 

Überschallflugzeuge betreffend empfiehlt die Lärmaktionsplanung die Einführung eines 

Verbotes von zivilen Flügen mit Überschallgeschwindigkeit über Europa. Auch sollten 

aus Sicht der Lärmaktionsplanung die ICAO Lärmschutzanforderungen für die Zulassung 

von Überschallflugzeugen  auch ohne die Entstehung eines Überschallknalls über Land 

zumindest die Anforderungen für vergleichbare Unterschallflugze uge erfüllen.  

BMDV: 

¶ Verschärfung der Emissionswerte (EPNdB Werte) bei der Zulassung von Flugzeugmustern  

In Europa legt die Verordnung (EU) 2018/1139 die gemeinsamen Vorschriften für die  Zivilluftfahrt 

fest. Gemäß dieser Verordnung ist die EASA (European Un ion Aviation Safety  Agency) grundsätz-

lich zuständig für die Aufgaben der Lufttüchtigkeits - und  Umweltzertifizierung von Luftfahrzeugen 

und luftfahrttechnischen Produkten (nach  Verordnung (EU) Nr. 748/2012). Erteilte Zulassungen und 

Zeugnisse der EASA werde n in Deutschland unmittelbar anerkannt. Das Luftfahrt -Bundesamt (LBA) 

führt nur  Zertifizierungen von Luftfahrzeugen durch, sofern diese aus dem Anwendungsbereich der  

Verordnung (EU) 2018/1139 ausgeschlossen wurden. Die Bundesregierung setzt sich auf  intern ati-

onaler Ebene dafür ein, dass die Lärmgrenzwerte für neue Verkehrsflugzeuge  regelmäßig über-

prüft und entsprechend den Fortschritten der Lärmminderungstechnik soweit möglich fortentwi-

ckelt werden.  Der Aspekt der Erlaubnis bei der Verkehrszulassung ist in § 2 Abs. 7 Nr. 2 LuftVG ge-

regelt.  Nach Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 (SERA) sind Flüge mit  Überschallge-

schwindigkeit grundsätzlich erlaubt. Eine Einschränkung gibt es in SERA.5005 Buchstabe d Num-

mer 2. Darin ist geregelt, dass Überschallflüge n ach Sichtflugregeln (VFR) einer Genehmigung der 

zuständigen Behörde bedürfen. Zur nationalen Umsetzung des Unionsrechts wurde der Genehmi-

gungsvorbehalt in § 38 Luftverkehrs -Ordnung (LuftVO), der als zuständige Behörde das BMDV be-

stimmt, aufgenommen.  

Gegenüber den zuständigen europäischen Gremien hat sich BMDV dafür eingesetzt, dass bei kom-

merziellen Überschallflügen in Zukunft aus Lärmschutzgründen in der EU ein inakzeptabler Über-

schallknall zu vermeiden ist. Mit der geplanten Überarbeitung von SERA soll ten gemäß Änderungs-

benachrichtigung (NPA) 2022 -04117 der EASA derzeit mögliche Ausnahmen nicht mehr zulässig 

sein.  

Nach Abschluss des Konsultationsprozesses 118 und einer sorgfältigen Bewertung der Rückmeldun-

gen und Berücksichtigun g der globalen technologischen Entwicklungen , wie Ansätze zur Minde-

rung der Auswirkungen des Überschallknalls für die neue Generation von Überschallflugzeugen, 

hat die EASA beschlossen, diesen Regelungsvorschlag vorerst zurückzustellen.   

Für den Betrieb ei ner neuen Generation von zivilen Überschallflugzeugen  müssen harmonisierte 

Lösungen, insbesondere im Hinblick auf Lärmemissionen,  Energieverbrauch und Auswirkungen auf 

Umwelt, Natur und Klima, gefunden werden.  Für Start und Landung ist das Niveau der jewei ls gülti-

gen Standards für Unterschallflugzeuge  (derzeit Kapitel 14) beizubehalten. Der Überschallknall darf 

 
116https://www.golem.de/news/boom -supersonic -ueberschallflugzeug -overture -bekommt -tragflaechen-aus-

spanien-2306-175283.html , Seitenaufruf am 06.06.2024  

117 https://www.easa.europa.eu/en/document -library/notices -of-proposed -amendment/npa -2022-04  

118 Comment -Response Document (CRD) 2022-04 unter https://www.easa.europa.eu/en/document -

library/comment -response-documents/crd -2022-04  

https://www.golem.de/news/boom-supersonic-ueberschallflugzeug-overture-bekommt-tragflaechen-aus-spanien-2306-175283.html
https://www.golem.de/news/boom-supersonic-ueberschallflugzeug-overture-bekommt-tragflaechen-aus-spanien-2306-175283.html
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2022-04
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/comment-response-documents/crd-2022-04
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/comment-response-documents/crd-2022-04
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zu keiner inakzeptablen Situation  für die Bevölkerung führen. Das BMDV setzt sich dafür im Aus-

schuss für den Umweltschutz in  der Luftfahrt (CAEP Working Group 1, Noise Technical) der Interna-

tionalen  Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) ein. 119. 

8.4  Elektrische VTOL-Flugtaxis und Lastdrohnen  

Ein eVTOL ist ein elektrisch betriebenes senkrecht startendes Fluggerät. Die Abkürzung 

VTOL entsteht aus den englischen PĚjl]jf ¿Vertical Take-Off an LYf\af_ Yaj[jY^l¶* =Yk 

Konzept entstand im Jahr 2011 und wurde seither von verschiedenen namhaften und 

auch kleineren Firmen weiterentwickelt. Neben dem Transport von Gütern oder für medi-

zinische Zwecke, soll es eine Möglichke it der urbanen Mobilität werden. 120  

Derzeit kann nach Auskunft des HMWVW noch keine belastbare Aussage getätigt werden,  

ob und  wann am Flughafen Frankfurt Main mit elektrisch betriebenen Flugtaxis oder Last-

drohnen  zu rechnen ist. Die mit einem etwaigen kün ftigen Einsatz verbundenen Lärmaus-

wirkungen werden im Sinne der Anwohner rund um den Flughafen einer eingehenden 

Prüfung bedürfen.  

 
119 https://www.easa.europa.eu/en/document -library/notices -of-proposed -amendment/npa -2022-04  

120 https://de.wikipe dia.org/wiki/EVTOL , Seitenaufruf am 11.09.2023  

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/notices-of-proposed-amendment/npa-2022-04
https://de.wikipedia.org/wiki/EVTOL
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9 Der Verkehrsflughafen Frankfurt Main  

9.1  Geografische Lage und Bedeutung  

Der Flughafen Frankfurt Main liegt inmitten des Rhein -Main-Gebietes im Regierungsbezirk 

Darmstadt.  

Das Rhein-Main-Gebiet, bzw. die Metropolregion Frankfurt/Rhein -Main prägt den Regie-

rungsbezirk im besonderen Maße. Grund hierfür ist die international herausragende Stel-

lung als Verkehrsdrehscheibe, Messe - und Finanzplatz sowie Wissenschafts- und Dienst-

leistungsstandort. Funktionaler und geografischer Mittelpunkt ist die Stadt Frankfurt am 

Main. Mit über 81.000 Arbeitsplätzen ist der Flughafen Frankfurt Main die größte Arbeits-

stätte Deutschlands und somit ein Besc häftigungsmotor für die Rhein -Main Region. 121 

Der internationale Flughafen Frankfurt Main liegt 12  km südwestlich des Frankfurter Stadt-

zentrums und umfasst insgesamt eine Geländefläche von ca. 2.160  ha. Er erstreckt sich 

über die Gemeindegebiete von Frankfurt a.M., Rüsselsheim, Mörfelden -Walldorf und 

Kelsterbach. In Frankfurt a.M. gehört er zu dem eigenen Stadtteil Fl ughafen. Hier wohnen 

auf ca. 20 km2 etwa 200 Einwohnerinnen und Einwohner. 122  

Das Rhein-Main-Gebiet fällt durch sein e zentrale geografische Lage in der Mitte Deutsch-

lands und als Schnittpunkt wichtiger europäischer Verkehrswege (Autobahnen, Eisen-

bahnknotenpunkt, Binnenwasserstraßen und Flughafen) au f. Große Autobahnen wie die 

BAB 5 und die BAB  3 durchziehen die Region v on Nord nach Süd und von West nach Ost; 

an ihrem Schnittpunkt liegt das Frankfurter Kreuz, das mit rund 335.000 Fahrzeugen pro 

Tag zu den am meisten belasteten Straßenknotenpunkten in Europa gehört. Darüber hin-

aus gibt auch die straßenverkehrliche Anbindun g des Flughafens über die Bundesstraße 

B 43 (Wiesbaden ² Hanau) dem Standort eine überregionale Bedeutung.  

Die Anbindung an das Eisenbahnnetz und seit 1983 an das Intercity -Netz ist über den Re-

gionalbahnhof Flughafen Frankfurt gegeben. Seit 1999 ist der Fl ughafen auch über den 

Fernbahnhof Flughafen Frankfurt an das Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Bahn 

AG angeschlossen. 

Zwischen den beiden Terminals verkehrt die Hochbahn SkyLine, ein vollautomatisches 

Personen-Transport -System. 

Am Flughafen Frankfurt Main wurden im Jahr 20 22 48,9 Millionen Fluggäste über zwei 

Terminals abgefertigt. Das Cargo -Aufkommen lag bei 2, 0 Millionen Tonnen. Die Starts 

und Landungen lagen im Jahr 20 22 bei 382.211 Flugbewegungen. 123 Nach dem Einbruch 

durch die Coronakrise ist nach der ersten Jahreshälfte 2023 das Verkehrsaufkommen ca. 

erst wieder auf 80  % des Niveaus von 2019. 

 
121 https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/bau/wirtschaftsfaktor -flughafen.html , abgerufen am 

18.10.2023  

122https://frankfurt.de/frankfurt -entdecken -und -erleben/stadtportrait/stadtteile/flughafen , abgerufen am 

18.10.2023  

123 https://www.fraport.com/de/investoren/verkehrszahlen.html , Seitenaufruf am 16.11.2023  

https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/bau/wirtschaftsfaktor-flughafen.html
https://frankfurt.de/frankfurt-entdecken-und-erleben/stadtportrait/stadtteile/flughafen
https://www.fraport.com/de/investoren/verkehrszahlen.html
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Zum Vergleich: In 2019 wurden 70,5  Mio. Fluggäste, sowie 2,1  Mio. Tonnen Cargotrans-

porte gezählt sowie 513.912 Starts und Landungen. 124 

Der Flughafen Frankfurt Main war 20 22 der sechstgrößte europäische Flughafen 125 und 

gilt als eines der weltweit bedeutendsten Luftfahrtdrehkreuze.  

Neben dem internationalen Flughafen Frankfurt Main ist im Regierungsbezirk zudem der 

Flugplatz Frankfurt -Egelsbach südlich v on Frankfurt mit mehr als 80.000 Flugbewegungen 

pro Jahr 126 von Bedeutung.  

9.2  Start- und Landebahnen  

 

Abbildung 25: Start und Landebahnen am Flughafen Frankfurt Main © Fraport AG 127  

Der Flughafen Frankfurt Main wickelt seinen Flugbe trieb über vier Bahnen ab : 

¶ Die Centerbahn, die Südbahn und die Landebahn Nordwest liegen in Ost -West 

Richtung. 

¶ Die Startbahn 18 (West) liegt in Nord -Süd Richtung. 

¶ Die beiden zentralen Parallelbahnen (Center - und Südbahn) können für Starts und 

Landungen gen utzt werden. Auf der Startbahn West finden, wie der Name schon 

sagt, nur Starts, und auf der Landebahn Nordwest nur Landungen statt.  

 
124https://www.fraport.com/de/newsroom/pressemitteilungen/2020/q1 -2020/fraport -verkehrszahlen-2019--

ueber -70-5-millionen -passagiere-am-.html , Seitenaufruf am 20.03.2024  

125https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157929/umfrage/groesste -flughaefen -europas-nach-anzahl-

der -passagiere/ , Seitenaufruf am 16.11.2023  

126 https://egelsbach -airport.com/ , abgerufen am 18.10.2023  

127 Die Bahnausrichtung von 250° ist hier gerundet, die offizielle Bahnausrichtung ist 24 6° 

https://www.fraport.com/de/newsroom/pressemitteilungen/2020/q1-2020/fraport-verkehrszahlen-2019--ueber-70-5-millionen-passagiere-am-.html
https://www.fraport.com/de/newsroom/pressemitteilungen/2020/q1-2020/fraport-verkehrszahlen-2019--ueber-70-5-millionen-passagiere-am-.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157929/umfrage/groesste-flughaefen-europas-nach-anzahl-der-passagiere/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157929/umfrage/groesste-flughaefen-europas-nach-anzahl-der-passagiere/
https://egelsbach-airport.com/
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Meistens werden die Landebahn Nordwest und die Südbahn für Landungen genutzt. Die 

Starts werden hauptsächlich auf der mitti g liegenden  Centerbahn sowie auf der Startbahn 

18 West abgewickelt. 128 

Starts und Landungen finden auf der Center - und der Südbahn je nach Windrichtung in 

Richtung Westen oder Osten statt. Die Startbahn West darf nur für Starts in Richtung Sü-

den genutzt wer den. 

 Abhängiger und unabhängiger Betrieb  

Die Center - und die Südbahn sind so dicht beieinander, dass sie nur zeitlich gestaffelt, 

also abhängig voneinander genutzt werden können. Man spricht vom abhängigen Be-

trieb, bei dem die Fluglotsen die Nutzung der verschiedenen Bahnen aufeinander abstim-

men müssen und die zeitlichen Abstände zwischen den Flugbewegungen dadurch größer 

sind. Mit der Landebahn Nordwest sind seit Oktober 2011 erstmals auch parallele Anflüge 

unabhängig voneinander möglich, also im sogenannten unabhängigen Betrieb. Dieser 

wird am Flughafen Frankfurt Main die überwiegende Zeit des Tages genutzt. Für die 

Nordwest - und die Centerbahn war für den unabhängigen Betrieb allerdings eine Ausnah-

megenehmigung notwendig, da die dafür vorgeschriebenen Abstände der Bahnen nicht 

ganz eingehal ten werden (1.400  m statt 1.470 m). =a] ;]_ja^^da[`c]al ¿unabhängiger Be-

lja]Z¶ oaj\ b]\g[` Ym^_jmf\ \]k ;]lja]Zkcgfr]hlk ngjoa]_]f\ ^ĉj \a] Gmlrmf_ \]j :f)

flüge auf die Landebahn Nordwest  und die Südbahn verwendet, die per se aufgrund des 

Abstands (1.900  m) unabhängig betrieben werden können, jedoch -wie dargestellt - nicht 

immer unabhängig genutzt werden.  

 Passagierterminalkonzeption Flughafen Frankfurt/Main 129  

Mit der Inbetriebnahme des heutigen Terminal  1 im März 1972 wurde die Grundlage des 

heutigen Drehkreuzver kehrs am Flughafen Frankfurt geschaffen. Ausgelegt war das Ter-

minal zur Eröffnung auf rund 30  Millionen Passagiere pro Jahr. Durch diverse Erweiterun-

gen, den technischen Fortschritt und Prozessverbesserungen wurden im Jahr 2019 fast 

60 Millionen Fluggäste allein über das Terminal  1 abgefertigt.  

Das Terminal mit seinen Fluggastbereichen A, B, C und Z dient der Lufthansa schon jeher 

als Hauptdrehkreuz. Zusätzlich werden hier v.a. die Lufthansa -Konzernfluggesellschaften 

und Partnerairlines der Luftfahrtallianz  ÀLlYj :ddaYf[]´ kgoa] o]al]j] eal Em^l`YfkY cggh])

rierende Fluggesellschaften bedient.  

Um dem wachsenden europäischen wie interkontinentalen Luftverkehr in Frankfurt Rech-

nung zu tragen, wurde im Oktober 1994 das Terminal  2 mit den Bereichen D und E eröff-

net. Es bietet eine Kapazität von mehr als  10 Millionen Passagieren jährlich. Hauptnutzer 

kaf\ \]jr]al f]Z]f \]f Fal_da]\]jf \]j Z]a\]f Em^l^Y`jlYddaYfr]f ÀLcqM]Ye´ mf\ Àgf])

ogjd\´ Ym[` @gd^-Carrier, europäische Ferienfluggesellschaften und sonstige Linien - und 

Charterverkehre.  

 
128 https://www.fraport.com/de/umwelt/schallschutz/flugbetrieb --verfahren/bahnensystem -und -betriebszei-

ten.html , abgerufen  am 18.10.2023  

129 Quelle: Informationen der Fraport  AG im Rahmen des Beteiligungsverfahrens.  

https://www.fraport.com/de/umwelt/schallschutz/flugbetrieb--verfahren/bahnensystem-und-betriebszeiten.html
https://www.fraport.com/de/umwelt/schallschutz/flugbetrieb--verfahren/bahnensystem-und-betriebszeiten.html
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Mit der Eröffnung des Terminal  3 im Jahr 2026 soll das Terminal  2 vorübergehend ge-

schlossen, grundlegend saniert und modernisiert werden. Es soll bis ca. 2030 ertüchtigt 

werden und dadurch noch besser dem Drehkreuzverkehr, insbesondere im Zusammen-

wirken mit dem Terminal  1 dienen.  

Der Betriebsstart von Terminal  3 ist für 2026 vorgesehen. Mit der Eröffnung ist geplant, 

dass in einem ersten Schritt die Fluggesellschaften aus dem Terminal  2 in das neue Termi-

nal 3 wechseln. Mit den aktuell realisierten drei Flugsteigen G, H und J ist eine theoreti-

sche Kapazität von bis zu 19 Millionen Fluggästen jährlich vorhanden. In der Endausbau-

stufe mit dem vierten Pier  K können im T3 bis zu 25 Millionen Passagiere pro Jahr a bgefer-

tigt werden.  

Weitere Informationen zum Bau des neuen Terminal  3 stellt die Fraport  AG auf ihrer 

Homepage bereit unter: https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/bau/ter minal -

3.html   

Insgesamt wurden vor der Corona -Pandemie im Jahr 2019 über 70  Millionen Fluggäste 

über die beiden Bestandsterminals T1 und T2 abgefertigt. Im Jahr 2023 lag die Gesamt-

passagiermenge bereits wieder bei fast 60  Millionen Fluggästen.  

9.3  Betriebsrich tung, Flug verfahren  und Navigation  

 Betriebsrichtung 130  

 

Abbildung 26: Start- und Landebahnen am Flughafen Frankfurt Main © Fraport AG  

  

 
130https://www.fraport.com/de/umwelt/schallschutz/flugbetrieb --verfahren/betriebsrichtung.html  abgerufen 

am 19.10.2023  

https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/bau/terminal-3.html
https://www.fraport.com/de/geschaeftsfelder/bau/terminal-3.html
https://www.fraport.com/de/umwelt/schallschutz/flugbetrieb--verfahren/betriebsrichtung.html
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Die Betriebsrichtung, also die Richtung in welche Flugzeuge starten und aus welcher sie 

landen, ist grundsätzlich abhängig von der vorherrschenden Windrichtung am Flughafen.  

Kommt der Wind aus östlichen Richtungen, ordnet die für die Lenkung der Luftfahrzeuge 

zuständige Stelle, die DFS, den Flugbetrieb zumeist von Westen nach Osten, in der so ge-

nannten Betriebsrichtung  07 an. Die Betriebsrichtung  25 mit Flugbetrieb in Richtung Wes-

ten wird hingegen grundsätzlich bei Wind aus westlicher Richtung angeordnet. Abhängig 

von der vorherrschenden Windrichtung und Windstärke wird die Betriebsrichtung der dr ei 

parallel liegenden Bahnen bestimmt. Westlich  des Flughafens befinden sich Wohnge-

biete, die vergleichsweise näher am Flughafen liegen als Wohngebiete östlich des Flugha-

fens. Damit ist der Westbetrieb das lärm armere Betriebsrichtungsszenario am Flughafen 

Frankfurt Main.  

Um mit der vorhandenen Start - und Landebahnlänge sicher auszukommen, starten und 

landen Flugzeuge meistens gegen den Wind. Je stärker der Gegenwind ist, desto kürzer 

ist die Beschleunigungs - oder Abbre msstrecke auf der Bahn. Rückenwind hingegen ver-

längert sowohl die Start - als auch die Landestrecke auf der Bahn und wird ab einer be-

stimmten Stärke zum Sicherheitsrisiko. Auf den drei Parallelbahnen finden deshalb in Ab-

hängigkeit von der vorherrschenden Wi ndrichtung und Windstärke ein Wechsel der Start - 

und Landerichtung, der sogenannten Betriebsrichtung,  statt. 

Wind aus Ost:  

;]lja]Zkja[`lmf_ ¿;K,3¶ %ƛ 3,w DgehYkkcmjk& ƛ HklZ]lja]Z 

Die Flugrichtung ist von West nach Ost  

Wind aus West:  

¿;K.1¶ %ƛ .1,w DgehYkkkurs) = Westbetrieb  

Die Flugrichtung ist von Ost nach West  

 

 

Abbildung 27: Rückenwindkomponente © Fraport AG  
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Damit allen anfliegenden Flugzeugen am Flughafen Frankfurt Main jederzeit eine sichere 

Landung gewährleistet werden kann, wird spätestens bei Rückenwind von mehr als 5  Kno-

ten am Boden (ca. 9 km/h) im Parallelbahnsystem die Betriebsrichtung gewechselt. Der 

Westbetrieb wird in der Regel gehalten, bis die Rückenwindkomponente 5  Knoten er-

reicht wird.  

Die Startbahn 18  West (entsprechend 180° Kompasskurs) kann weitgehend unabhängig 

von der jeweiligen Betriebsrichtung des Parallelbahnsystems genutzt werden, da sie  in 

Nord -Süd Richtung verläuft. Hier gibt es eine ICAO Ausnahmeregelung, nach der mit bis 

zu15 Knoten Rückenwind gestarte t werden darf. Die Startbahn 18  West entlastet die ande-

ren Start- und Landebahnen, so dass in Spitzenzeiten mehr Flugzeuge gleichzeitig  starten 

und landen können, was wiederum zu weniger Wartezeiten am Boden und in der Luft 

führt.  

Die Entscheidung über Flug - bzw. Betriebsrichtung trifft die DFS, die sich hierbei an klare 

Vorgaben hält. Für die Aufrechterhaltung eines sicheren, geord neten und flüssigen Luft-

verkehrs muss die DFS auch die tatsächlichen Höhenwindverhältnisse sowie die kurz - und 

mittelfristige Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes am Frankfurter Flughafen 

berücksichtigen.  

Wegen den vorherrschenden meteorologischen Gegeben heiten dieser Region werden im 

langjährigen Durchschnitt in etwa 70  % der Zeit die Parallelbahnen in Ost -West-Richtung 

_]fmlrl %À.1-;]lja]Z´&* Bf ]loY /, " \]j S]al `]jjk[`l À,3-;]lja]Z´* >k _aZl kgog`d LalmYlag)

nen, in denen über längere Zeiträume stabile Ost- oder Westwetter -Verhältnisse vorherr-

schen, als auch solche, bei denen die Betriebsrichtung mehrmals täglich gewechselt wer-

den muss. 

Eine Prognose der Betriebsrichtung wird vom UNH bereitgestellt 131. Die Prognose wird 

mehrmals täglich überprüft und ggf.  angepasst. Zu finden ist sie unter: https://www.um-

welthaus.org/fluglaerm/anwendungen -service/aktuelle -betriebsrichtung -und -prognose/   

  

 
131https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/anwendungen -service/betriebsrichtungsprognose/  abgerufen am 

19.10.2023  

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/anwendungen-service/aktuelle-betriebsrichtung-und-prognose/
https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/anwendungen-service/aktuelle-betriebsrichtung-und-prognose/
https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/anwendungen-service/betriebsrichtungsprognose/
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Die nachfolgende Abbildung zeigt ein Beispiel der auf der Homepage des UNH bereitge-

stellten Prognose für die kommenden Tage:  

 

Abbildung 28: Betriebsrichtungsprognose 132  © UNH 

 

  

 
132 Umwelt - und Nachbarschaftshaus https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/anwendungen -service/betriebs-

richtungsprognose/  abgerufen am  26.02.2024  

https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/anwendungen-service/betriebsrichtungsprognose/
https://www.umwelthaus.org/fluglaerm/anwendungen-service/betriebsrichtungsprognose/
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Historische Betriebsrichtungsverteilung  

Zur Darstellung der tatsächlichen Überflug - und Lärmsituation in den Kommunen dient  die 

Aufzeichnung der jährliche n Betriebsrichtungsverteilung. Unterschieden wird zwischen 

Westbetrieb (BR 25) und Ostbetrieb (BR  07). Im langjähr igen Mittel wird eine Betriebsrich-

tungsverteilung von 70  % BR 25 / 30  % BR 07 unterstellt. Nachfolgende Grafik gibt einen 

Überblick der vergangenen Jahre.  

 

Abbildung 29: Betriebsrichtungsverteilung [in %] im Gesamtjahr (2010 ² 2023) 133  

 Flugverfahren  

Flugverfahren werden umgangssprachlich als Flugrouten  bezeichnet, welche eine Idealli-

nie beschreib en. Bei der Festlegung von Flugverfahren 134 werden sowohl Anweisungen 

zur Flugrichtung als auch zu Höhe und ggf. Geschwindigkeit vorgegeben. Die schuldhafte 

Nichteinhaltung eines festgelegten Flugverfahrens kann eine Ordnungswidrigkeit darstel-

len, wenn die zuständige Flugverkehrskontrollstelle, also  der zuständige Fluglotse, keine 

anderslautende Einzelfreigabe erteilt hat . 

 
133 Schriftlicher Bericht des HMWVW zur 276. Sitzung der FLK am 10.07.2024, TOP 8b , https://www.flk -frank-

furt.de/eigene_dateien/sitzungen/276._sitzung_am_10.7.2024/top_8b_ -_schriftlicher_be-

richt_des_hmwvw_zur_276._sitzung_am_10.7.2024.pdf , Seitenaufruf am 22.08.2024  

134 §33 LuftVO 

https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/276._sitzung_am_10.7.2024/top_8b_-_schriftlicher_bericht_des_hmwvw_zur_276._sitzung_am_10.7.2024.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/276._sitzung_am_10.7.2024/top_8b_-_schriftlicher_bericht_des_hmwvw_zur_276._sitzung_am_10.7.2024.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/276._sitzung_am_10.7.2024/top_8b_-_schriftlicher_bericht_des_hmwvw_zur_276._sitzung_am_10.7.2024.pdf
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Exkurs Ordnungswidrigkeiten:   

Die Ordnungswidrigkeitsverfahren liegen im Zuständigkeitsbereich des BAF. Dies ist in §  63 Nr. 4 

des LuftVG geregelt. Die Höhe des Bußgeldes kann bis zu 50.000 Ã Z]ljY_]f mf\ Z]eakkl ka[` Yf 

der Schwere des Verstoßes (erhöhtes Gefährdungspotential). Das BAF informiert darüber, dass 

;m}_]d\n]j^Y`j]f aee]j \Yff ]af_]d]al]l o]j\]f( Ào]ff MYlZ]klŅf\] ngjda]_]f( \a] \]f Em^ln]j)

kehr in unzulässiger Weise beei nträchtigen oder gefährden. Dies regelt §  44 der LuftVO i.V.m. §  58 

Absatz 1 Nr. -, Em^lO@´*135 

Die Flugverfahren werden von der DFS entwickelt und  basieren auf den nationalen und 

internationalen Regularien. Festgelegt werden Flugverfahren per Rechtsverordn ung 

(DVO) durch das BAF. Die Fluglärmkommission (siehe Kapitel 3.6.4) berät während des 

Verfahrens die DFS, das BAF und auch das HMWVW. Die Planung der Abflugstreck en er-

folgt gemäß den Grundsätzen der  

¶ Sicherheit, Geordnetheit und Flüssigkeit , 

¶ praktischen Anwendbarkeit durch Piloten und der Flugsicherung sowie den Ka-

pazitätserfordernissen und  

¶ dem Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm 136.  

Auch die Luftverkehrslenkung i m Anflug erfolgt nach denselben Grundsätzen.  

Die Abflüge werden nach Freigabe durch den Lotsen der Flugsicherung anhand der vor-

gegebenen Flugverfahren vom Piloten durchgeführt, wobei dieser in der Regel durch 

Flugmanagementsysteme (z.B. Autopilot) unterstü tzt wird. Zu Abweichungen von den 

Flugverfahren kann es aufgrund von Einzelfreigaben der zuständigen Fluglotsen kommen. 

In Frankfurt ist dies insbesondere in sicherheitsrelevanten Situationen wie z .B. Gewitter der 

Fall. Außerdem werden ab bestimmten Flughö hen sogenannte Direktfreigaben vom Lot-

sen erteilt. Das Flugzeug verlässt dann das vordefinierte Flugverfahren und biegt in die 

Richtung des Ziels des Fluges bzw. des nächsten Wegpunktes ab.  

Diese Direktfreigaben sind erst mit dem Erreichen der Hindernisfreiheit und Sicherstellung 

der Radarabdeckung möglich. Aus Lärmschutzgründen gilt am Flughafen Frankfurt Main, 

abweichend zu der bundesweiten Regelung von 5.000 Fuß (rund 1.500  m) für Jets, Fol-

gendes:  

- 7-22 Uhr: 6.000 Fuß (rund 1.800  m) 

- 6-7 und 22-23 Uhr: 8.000 Fuß (rund 2.400  m) 

- 23-6 Uhr: 10.000 Fuß (rund 3.000  m)137 

Für die Zeit zwischen 22 und 7  Uhr gibt es für BR 25 Nachtabflugstrecken. Z.B. müssen 

schwere drei - und vierstrahlige Luftfahrzeuge, die vom Parallelbahnsystem aus zu den 

 
135 https://www.baf.bund.de/DE/Themen/Luftraum_Flugverfahren_Recht/RechtUndSanktionen/rechtUndSank-

tionen_node.html ; Seitenaufruf am 07.09.2023  

136§ 29b Abs. 2 LuftVG: Die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisation haben auf den Schutz der 

Bevölkerung vor unzumutbarem Fluglärm hinzuwirken . 

137 IjŅk]flYlagf \]j =?L rme M`]eY ÀBf^gjeYlagf ĉZ]j \a] :Z\j]``Ě`]f Ye ?dm_`Y^]f ?jYfc^mjl´ rmj .32* Lal)

zung der FLK am 10.07.2024: https://www.flk -frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/276._sit-

zung_am_10.7.2024/top_7_ -_information_ueber_abdreh hoehen_am_flughafen_frankfurt.pdf , Seitenaufruf 

am 29.08.2024  

https://www.baf.bund.de/DE/Themen/Luftraum_Flugverfahren_Recht/RechtUndSanktionen/rechtUndSanktionen_node.html
https://www.baf.bund.de/DE/Themen/Luftraum_Flugverfahren_Recht/RechtUndSanktionen/rechtUndSanktionen_node.html
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/276._sitzung_am_10.7.2024/top_7_-_information_ueber_abdrehhoehen_am_flughafen_frankfurt.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/sitzungen/276._sitzung_am_10.7.2024/top_7_-_information_ueber_abdrehhoehen_am_flughafen_frankfurt.pdf
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Wegpunk ten TABUM, MASIR oder SOBRA fliegen, aus Lärmschutzgründen den Nachtab-

flugstrecken zu diesen Wegpunkten folgen. Die Nachtabflugstrecken sind in der Karte 

(Abbildung 31) als dünne dunkelbraune Linien dargestellt. Auch dürfen bestimmte Ab-

flugstrecken in der Zeit zwischen 22 und 7 Uhr nicht genutzt werden, z.B. die sogenannte 

ÀDjYfc]f`Ymkjgml]´ ĉZ]j ?jYfc^mjl a.M., die Flugverfahren  07-Nord kurz.  

Die Anflüge werden mittels  Radars und unter Wahrung vorgeschriebener Sicherheitsab-

stände geführt. Die Fluglotsen teilen den Piloten mit, wie die Flugzeuge aus den verschie-

denen Richtungen und Flughöhen über die Eindrehbereiche  in den Nahverkehrsbereich 

Frankfurts auf die Leitstrahl en der Instrumentenlandesysteme (ILS) zum sogenannten End-

anflug  (Final Approach ) anfliegen sollen. Alternativ kann die Landung satellitenbasiert 

(GBAS) erfolgen (siehe Kapitel 9.3.3). Ein großer Teil der anfliegenden Luftfahrzeuge wird 

von den Fluglotsen individuell an die Anfluggrundlinie der jeweils zugewiesenen Lande-

bahn herangeführt. Die Bereiche, in denen diese Anflugführung überwiegend praktiziert 

wird, sind if \]j DYjl] Ydk À:f^dm_^Ņ[`]j´ _]c]ffr]a[`f]l (als dunkelblau punktierte Flä-

che in Abbildung 31 dargestellt) . Manche Flugverläufe können deutlich von den in den 

DYjl]f \Yj_]kl]ddl]f ÀLlYf\Yj\klj][c]f^ĉ`jmf_]f´ YZo]a[`]f mf\ Ym[` Ym}]j`YdZ \]j 

dargestellten Eindrehbereiche und Anflugfächer stattfinden.  

Verspätete Anflüge können auch über spezielle An flugverfahren  (Segmented Approach) 

geführt werden. Entlang dieser Routen werden Anflüge je nach Betriebsrichtung um die 

Siedlungsschwerpunkte Mainz bzw. Offenbach und Hanau herumgeführt.  

 

Abbildung 30: Flugverfahre n bei Betriebsrichtung 07 Ostbetrieb (gültig ab 11.03.2020) © Fraport  AG 
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Abbildung 31: Flugverfahren  bei Betriebsrichtung 25 Westbetrieb (gültig ab 11.03.2020) © Fraport  AG 

Die Fraport  AG, die Deutsche Flugsicherung GmbH, als auch das Umwelt - und Nachbar-

schaftshaus informieren über das aktuelle Fluggeschehen:  

¶ https://franom.fraport.de/franom.php  

¶ https://www.dfs.de/dfs_homepage/de/Flugsicherung/Umwelt/Flug-

verl%C3%A4ufe%20online/  

¶ http:/ /inaa.umwelthaus.org  

Ein individueller  Fluglärmsteckbrief mit Informationen zu den Flugbewegungen und der 

Fluglärmbelastung im Umkreis von 5  km um eine gewählte Adresse kann auf der Seite 

FRA.Map über den Infoservice zum Fluglärm auf der Homepage der Frapo rt AG erstellt 

werden . 

Die Karte FRA.Map ermöglicht bei Eingabe einer Adresse eine ortsbezogene Abfrage von 

Informationen wie Dauerschallpegel für Tag und Nacht, Flugverfahren - und Bahnbele-

gungszahlen, Maßnahmenprogramme  wie dem passiven Schallschutz und dem Regional-

fonds sowie dem Dachsicherungsprogramm:   

https://www.framap.fraport.de/framap/main/r/isfl/go  

Weitere Informationen gibt es unter:   

https://www.fraport.com/de/umwelt/schallschutz.html  

http://inaa.umwelthaus.org/
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 Navigation und Entwicklung der Flug verfahren  

Bis 2030 sind aus gesetzlichen Gründen die Flug verfahren  EU-weit und somit auch am 

Flughafen Frankfurt Main auf Flächennavigation (= Performance Based Navigation (PBN) ) 

umzustellen. Die konventionelle Navigation erfolgt über die Signale bodengebun dener 

Funknavigationsanlagen 138. Die Flächennavigation (RNAV = Area Navigation , ursprünglich 

Random Navigation 139) ist unabhängig von Infrastruktur am Boden und bietet andere 

Möglichkeiten der Routenplanung. Die Umsetzung der Flächennavigation (PBN) ist in d er 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1048 der EU Kommission geregelt.  

Um einen Flug abzuwickeln, benötigen Flugzeuge je nach Flugphase zumeist verschie-

dene Navigationssysteme. Die Ausrüstung von Flugzeugen mit Navigationssystemen ist 

unterschiedlich . Die satellitenbasierte Technik GBAS (Ground Based Augmentation Sys-

tem) beherrschen mehr  als 10 % der Luftfahrzeuge (die tatsächliche Nutzung ist noch ge-

ringer), RNP1 können ca. 85 %, RF reduziert dies aber noch einmal um ca. 10-20 % also auf 

etwa ca. 70 %. RNAV1-fähig sind nahezu alle Luftfahrzeuge. Die Ausrüstung eines Flug-

zeugs mit einem bestimmten Navigationssystem ist von dem tatsächlichen Einsatz eines 

Systems zu unterscheiden. 

Die Beurteilung von Änderungen bei Flugverfahren  nimmt die Fluglärmkommission in der 

Regel auf der Grundlage von vergleichenden Fluglärmberechnungen vor, welche die ge-

samte Fluglärmsituation, also die gesamte An - und Abflugsituation bezogen auf beide Be-

triebsrichtungen, berücksichtigt. Für diese Fluglärmberechnungen stützt sich die Fl ug-

lärmkommission Frankfurt auf den Frankfurter Fluglärmindex. Darüber hinaus werden bei 

Bedarf auch weitergehende Betrachtungen, z. B. zur Entwicklung der Dauerschall - und Ein-

zelschallpegel, der Anzahl schutzbedürftiger Einrichtungen etc. angestellt. Besond ere Pri-

orität beim Vorschlagen von Flugverfahren alternativen durch die Fluglärmkommission hat 

die Entlastung der Hochb etroffenen im Nahbereich des Flughafens 140.  

¶ Flugverfahren GBAS, SBAS und ILS 

GBAS = Ground Based Augmentation System    

               (Bodengestütztes (GPS-)Ergänzungssystem)  

SBAS = Satellite Based Augmentation System   

              (Satellitengestütz tes (GPS-)Ergänzungssystem)  

ILS = Instrument Landing System (Instrumentenlandesystem)  

Sowohl GBAS als auch das derzeit in Deutschland in ers ter Linie von der Allgemeinen Luft-

fahrt verwendete SBAS ermöglichen genauso wie das ILS eine Höhenführung (Präzisions-

anflugverfahren). Am Flughafen Frankfurt Main wird die lär mkritische Phase der Flugha-

fenannäherung mit dem herkömmlichen ILS -Signal oder mi ttels des ebenfalls am Flugha-

fen installierten GBAS-Senders unterstützt. Die Aufgabe des GBAS -Bodensenders ist die 

Präzision des GPS-Satellitensignals zu verbessern.  

 
138 Z.B. Radiale eines UKW-Drehfunkfeuers oder Leitstrahlen eines Instrumentenlandesystem s 

139 Die Positionsbestimmung mit Satelliten ist bei RNAV auch möglich.  

140 §32b Abs.3 LuftVG: Die Kommission ist berechtigt, ¯ Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung gegen Flug-

lärm ¯ in der Umgebung des Flugplatzes vorzuschlagen.  
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Seit dem 14. Juli 2022 hat die DFS am Frankfurter Flughafen ergänzend das GBAS -Präzisi-

onslandesystem für Schlechtwetterbedingungen eingeführt. Damit ist auch bei schlechten 

Wetter - und Sichtverhältnissen nahezu eine volle Landebahnkapazität verfügbar und Ver-

spätungen sind vermeidbar . Es ist das weltweit erste System dieser Art.141 

Zudem wurde im Juli 2023 das Anflugverfahren mittels SBAS am Flughafen Frankfurt Main 

auf der Landebahn Nordwest eingeführt .  

Das System ähnelt  sehr dem heutigen bereits genutzte n GBAS-Anflug. Der einzige Unter-

schied liegt  darin, dass das Korrektursignal, welches an das Flugzeug ausgesendet wird , 

nicht von einer Bodenstation, sondern über geostationäre Satelliten wie beispielsweise 

Galileo  oder EGNOS geschickt wird , sodass Flugzeuge präzise die Landebahn anfliegen 

könnten.  

Die Einführung erfolgte  zunächst für den Anfluggleitwinkel von 3,0  Grad, da dies zum Zeit-

punkt der Einführung der aktuelle  Standardanfluggleitwinkel war. Damit wird  sicherge-

stellt, dass auch bei Rückenwind SBAS angewendet werden kann. Die DFS folgt  damit e i-

ner EU-Vorgabe zur PBN-Implementierung.   

Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass das Verfahren umfangreich genutzt wird , da 

die SBAS-Ausrüstungsquote aller am Flughafen Frankfurt stattgefundenen Flüge im Jahr 

2019 bei 2  % lag. 

Wenn festgestellt werden kann, dass die Ausrüstungsq uote in den kommenden Jahren 

ansteigt, ggf. durch Einflottung neuer Flugzeuge (z. B. kann der A350 GBAS und SBAS nut-

zen), wird  die DFS eine 3,2 Grad-Variante für SBAS-Anflüge planen. Da der er höhte An-

fluggleitwinkel von 3,2  Grad ICAO-konform nur aus Hindernisgründen implementiert wer-

den darf , bedarf  es auch insoweit wieder einer Ausnahmegenehmigung, die im erforderli-

chen Zeitrahmen bis zur Implementierung nicht mehr bewirkt werden ko nnte. Vor diesem 

Hintergrund  hat sich die DFS zunächst für die Einführung von SBAS-Anflügen mit 3,0  Grad 

entschieden. 142 

 
141 https://www.dfs.de/homepage/de/medien/presse/2022/18 -07-2022-weltpremiere -in-frankfurt -satellitenba-

sierte-praezisionslandungen -auch-bei -schlechtem -wetter -moeglich/ , Seitenaufruf am 16.11.2023  

142https://www.flk -frankfurt.de/scripts/get_MediaGate-

Documents.asp?SID=cms1202202413325833607376&A=416&D=2647 , Protokoll der 260. Sitzung der FLK 

am 19.05.2021, TOP 7, Seitenaufruf am 12.02.2024  

https://www.dfs.de/homepage/de/medien/presse/2022/18-07-2022-weltpremiere-in-frankfurt-satellitenbasierte-praezisionslandungen-auch-bei-schlechtem-wetter-moeglich/
https://www.dfs.de/homepage/de/medien/presse/2022/18-07-2022-weltpremiere-in-frankfurt-satellitenbasierte-praezisionslandungen-auch-bei-schlechtem-wetter-moeglich/
https://www.flk-frankfurt.de/scripts/get_MediaGateDocuments.asp?SID=cms1202202413325833607376&A=416&D=2647
https://www.flk-frankfurt.de/scripts/get_MediaGateDocuments.asp?SID=cms1202202413325833607376&A=416&D=2647
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Abbildung 32: Funktionsweise SBAS143  

¶ Flugverfahren RNP1 und RF -Legs 

Die Flugverfahren RNP1 und RF-Legs auf Basis von Satellitensignalen ermöglichen eine 

genauere Spurtreue insbesondere entlang Kurven eine s Flugverfahrens (RF-Leg), als die 

bisherige Navigation.  

Die RNP (Required Navigation Performance = Erforderliche Navigationsleistung) gibt an, 

wie genau Piloten Flug verfahren  einhalten mü ssen. RNP1 gibt vor, dass das Luftfahrzeug 

sich zu 95 % der Flugzeit in einem Korridor von ei ner nautischen Meile (ca. 1.850  m) links 

bzw. rechts vom Kurs befinden muss. 

RF-Leg (Radius-to-fix-Kurve = Leg-Abschnitt einer Flugstrecke mit einem definierten Ra-

dius zu einem Fixpunkt) ist eine Technik, die es ermöglicht, sehr präzise Kurven zu fliegen. 

Das Prinzip ist vergleichbar mit einem (großen) Kreis verkehrsplatz  im Straßenverkehr.  Für 

die Umsetzung des Flugverfahrens muss die jeweilige An - oder Abflug strecke von der 

Flugsicherung bzw. dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung geändert und in einem bis 

zu 18 Monate dauernden Verfahren festgesetzt werden.  

Das RF-Leg-Verfahren wird am Flughafen Frankfurt  Main seit 2017 bei der Südumfliegung 

(Anlage VI( ¿Lhmjlj]m] n]jZ]kk]jf¶) angewendet, zusätzlich seit Mai 2019 sind die weiteren 

Pisten mit je einer RNP1/RF-:Z^dm_klj][c] Yf_]Zmf\]f %À07-Lĉ\ƾ mf\ À-4 LH;K:ƾ - sog. 

X/Y SIDs im Abflug).  

Die verschiedenen Navigationssysteme werden nochmals ausführlicher in Kapitel 12 erläu-

tert  und finden sich zudem  im Glossar und Abkürzungsverzeichnis.  

 
143Präsentation DFS zur 260. Sitzung der Fluglärmkommission Frankfurt am 19.05.2021: https://www.flk -frank-

furt.de/eigene_dateien/sitzungen/260._sitzung_am_19.5.2021/top_7__praes._dfs__einfuehrung_von_satelli-

tengestuetzten_endanfluegen_mithilfe_von_sbas.pdf , Seitenaufruf am 12.02.2024  
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